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1.  Vorbemerkung 
 

Im Februar 1999 erfolgten Planfeststellungsbeschlüsse zur „Fahrrinnenanpassung von Unter- 
und Außenelbe an die Containerschifffahrt“ der Bundeswasserstraße  bis Wedel und die Ham-
burger Delegationsstrecke. Obwohl die diesbezüglichen Ausbau- und Vertiefungsmaßnahmen 
erst im November 2000 abgeschlossen wurden, hat die Freie und Hansestadt Hamburg über ihre 
Behörde Strom- und Hafenbau Hamburg bei der Bundesanstalt für Wasserbau bereits am 1. Juni 
2001 eine „Potentialuntersuchung zur Unter- und Außenelbe 1. Teilbericht Prinzipielle Vorab-
schätzungen zu möglichen Auswirkungen einer weiteren Fahrrinnenvertiefung“ in Auftrag gege-
ben: „ Die BAW erhielt den Auftrag, auf der Grundlage der verfügbaren Informationen (Peilungen) eine 
prinzipielle Vorabschätzung über die zu erwartenden Wirkungen einer weiteren Vertiefung der Fahrrinne 
der Unter- und Außenelbe um rd. 1 m vorzunehmen“ (BAW 2001, Zusammenfassung). 
 
Am 27. Februar 2002 beantragte Hamburg beim Bundesministerium für Verkehr, Bau- und 
Wohnungswesen (BMVBW) eine weitere „Anpassung der Fahrrinne von Unter- und Außenelbe 
Außenelbe an die Erfordernisse der Containerschifffahrt“  beantragt (Projektbüro Fahrrinnenan-
passung (2007): Erläuterungsbericht / Vorhabensbeschreibung, Planfeststellungsunterlage B.2, S. 
8/85). Bis heute sind weder die naturschutzrechtlich erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaß-

                                                 
3 Verkehrsbezogene Ziele einer Verbesserung der seewärtigen Zufahrt nach Hamburg. 
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nahmen zur Kompensation des mit der letzten Elbevertiefung („Fahrrinnenanpassung“) erfolgten 
Eingriffs, noch die seinerzeit festgelegten Beweissicherungsmaßnahmen abgeschlossen. – Inso-
fern überlappen sich Planungs- und Umsetzungsphase der beiden „Fahrrinnenanpassungen von 
Unter- und Außenelbe“ deutlich. 
 
Durch Kabinettsbeschluss der Bundesregierung vom 15.09.2004 („Bundesverkehrswegeplan 
2003, zusätzliche Neue Vorhaben Bundeswasserstraßen – Fahrrinnenanpassungen von Un-
ter- und Außenelbe sowie der Außenweser“) erfolgte eine nachträgliche Aufnahme in den 
Bundesverkehrswegeplan 2003 unter folgender Maßgabe: 
„Die beiden Vorhaben Fahrrinnenanpassung der Unter- und Außenelbe und 
Fahrrinnenanpassung der Außenweser werden für das weitere Planungsverfahren mit 
einem besonderen naturschutzfachlichen Planungsauftrag versehen und bei mit dem BMU 
festgestellten positiven Ergebnis den im BVWP 2003 enthaltenen Bundeswasserstraßen-
vorhaben gleichgestellt. Die von den Ländern vorgebrachten Anforderungen, insbesondere die 
ökologischen Belange und die Deichsicherheit, werden im weiteren Verfahren besonders berück-
sichtigt. 
Gleichzeitig können die Detailplanungen und Untersuchungen zu den Vorhaben zur 
Fahrrinnenanpassung der Außenweser sowie der Unter- und Außenelbe aufgenommen 
werden, die die Basis für die Planfeststellungsverfahren sind. Die Festlegung dieser 
Vorhaben als prioritär kann erst erfolgen, wenn die mit Kabinettbeschluss vom 2. Juli 2003 
geforderte Priorisierung aller Maßnahmen im Bereich der Bundeswasserstraßen erfolgt ist 
und wenn die Länder die FFH-Nachmeldungen von Flussästuaren vorgenommen haben“ 
(BMVBW 15.09.2004). 
 
Demnach wurden von der Bundesregierung „Detailplanungen und Untersuchungen zu den 
Vorhaben zur Fahrrinnenanpassung“  ohne Nennung eines konkreten Ausbauumfangs unter 
folgender Auflage ermöglicht:  

�  besonderer naturschutzfachlichen Planungsauftrag, 
�  anschließende Prüfung durch BMU, on Ergebnis positiv ist, 
�  Berücksichtigung der von den Ländern vorgebrachten Anforderungen ökologischen Be-

lange und der Deichsicherheit, 
�  FFH-Nachmeldungen von Flussästuaren durch die Länder. 
 

Diese Auflagen der Bundesregierung wurden bisher nicht erfüllt 4:  
So hat Niedersachsen bisher das Emsästuar aufgrund der gegenläufigen Interessen der Meier 
Werft und des sich hierfür einsetzenden Landkreises Emsland nicht als FFH-Gebiet nachgemel-
det.  Wie die massive Kritik u. a. vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) an den bisherigen An-
tragsunterlagen deutlich macht, kann von einer Erfüllung des besonderen naturschutzfachlichen 
Planungsauftrages bisher keine Rede sein. Auch das aktuelle Gutachten von BIOCONSULT 
(2010) im Auftrag der Kieler Planfeststellungsbehörde zur FFH-Erheblichkeit gemäß § 34 Abs. 2 
BNatSchG macht hier schwer wiegende Mängel der Planungsunterlagen deutlich. Soweit die 
„von den Ländern vorgebrachten Anforderungen, insbesondere die ökologischen Belange und 
die Deichsicherheit“ bekannt sind, bestehen hier trotz der mit Planänderung II vorgelegten Ufer-
sicherungsmaßnahmen bei Otterndorf im Bereich des Altenbrucher Bogens noch wesentliche 
Defizite in anderen Bereichen und bei den ökologischen Belangen. 
 
Die Darstellung der TdV (2007) in den Planfeststellungsunterlagen (B 1, Bedarfsbegründung, 
Seite 4)  

                                                 
4 Siehe hierzu auch  meine schriftlichen und mündlichen gutachtlichen Ausführungen für BUND / WWF. 
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„Auf Grundlage eines Beschlusses des Bundeskabinetts vom September 2004 wurde den   zu-
ständigen Dienststellen des Bundes und Hamburgs der uneingeschränkte Planungsauftrag zur 
weiteren Fahrrinnenanpassung der Unter- und Außenelbe erteilt“,  
ist angesichts der im Kabinettsbeschluss vorgegebenen Bedingungen nicht korrekt . 
Konkrete Festlegungen seitens der Bundesregierung über das Ausbaumaß sind auch seit-
dem nicht getroffen worden (vgl. www.zukunftelbe.de/presse/meldungen u. Kapitel 2). 
Nach Erstellung der Planfeststellungsunterlagen durch die Träger des Vorhabens (TdV), das Pro-
jektbüro Fahrrinnenanpassung, wurden die jeweiligen Anträge auf am Planfeststellung zur 
„Anpassung der Fahrrinne von Unter- und Außenelbe für 14,5 m tiefgehende Containerschiffe“ 
am 12.09.2006 bei den hier zuständigen Behörden, der Kieler Wasser- und Schifffahrtsdirektion 
Nord für die Bundesstrecke und die Hamburger Behörde für Wirtschaft und Arbeit für die Ham-
burger Delegationsstrecke eingereicht.  
 
Im März 2007 wurde das Planfeststellungsverfahren mit öffentlicher Auslegung der Antrags-
unterlagen eröffnet. Seitdem erfolgten drei Planänderungen, jeweils mit neu ausgelegten Pla-
nungsunterlagen. Die letzte läuft seit dem 31. Mai und Endet am 30.06.2010. 
Stellungnahmen, Einwendungen und Anregungen können bis zum 14. Juli 2010 bei einer der 
beiden Planfeststellungsbehörden abgegeben werden.  
 
 
 
2. Ziel und Bedarf der geplanten Fahrrinnenanpassung5  
 
„Angesichts der Bedeutung des Hamburger Hafens für die wirtschaftliche Entwicklung der 
gesamten Metropolregion hat die Freie und Hansestadt Hamburg im Februar 2002 vor dem 
Hintergrund der anhaltenden Größenentwicklung international verkehrender Großcontainer-
schiffe einen Antrag auf eine weitere Anpassung der Fahrrinne von Unter- und Außenelbe an die 
Entwicklungen der weltweiten Containerschifffahrt beim Bundesministerium für Verkehr, Bau- 
und Wohnungswesen (BMVBW) gestellt“ (Projektbüro Fahrrinnenanpassung 20046, S. 1). Damit 
ist eine Verbesserung der seewärtigen Zufahrt zum Hamburger Hafen das übergeordnete 
Planungsziel.  
 
Bekräftigt wird das auch bei einem Treffen der Wirtschafts- und Umweltminister zur Fahrrin-
nenanpassung in der Unter- und Außenelbe am 6. Februar 2007 in Hamburg, wo laut Darstellung 
der Pressestelle der Hamburger Behörde für Wirtschaft und Arbeit vom gleichen Tage u. a. er-
klärt wurde: „Die großen Reedereien sind darauf angewiesen, dass die Fahrrinne in der Elbe 
tief genug ist, um den Hamburger Hafen auch künftig mit den Containerfrachtern der neuesten 
Generation anlaufen zu können. Deshalb setzen wir gemeinsam alles daran, dieses Ziel zügig zu 
erreichen". 
 
Diese Containerschiffe verkehren bereits heute auf der Elbe nach Hamburg, so dass eine 
weitere Fahrrinnenanpassung lediglich der Gewinnsteigerung von Reedern und Hafenum-
schlagsbetrieben wie HHLA und EUROGATE dient. Dieses zeigt sich deutlich in den Planfest-
stellungsunterlagen wo gerade diese beiden Unternehmen immer wieder den aus ihrer Sicht be-
stehenden Bedarf vorgetragen haben. Bei Überprüfung dieser unternehmensbezogenen  Angaben 
komme ich jedoch zu der Schlussfolgerung, dass hierdurch kein schlüssiger Beleg für das Er-
fordernis der beantragten Tiefe von 14,50 m erfolgt.  
 
                                                 
5 Untergeordnete, nicht verkehrsbezogene Ziele bleiben hier ohne Betrachtung, weil sie Folgeziele sind und nicht 
ursächlich für die geplante Fahrrinnenanpassung herangezogen werden können. 
6 Fahrrinnenanpassung von Unter - und Außenelbe, Kurzfassung der Machbarkeitsstudie. 
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Wesentlich bei dieser Bewertung ist, dass im Hamburger Hafen bei  großen Containerschiffen 
im Durchschnitt „nur“ 2-2.500 TEU und bisher maximal (in wenigen Einzelfällen) 5-6.000 TEU 
jeweils gelöscht oder geladen wurden/werden. Weil die großen nach Hamburg verkehrenden 
Containerschiffe mittlerweile 10.000 TEU und mehr laden können, können die Reeder zukünftig 
wie bisher die für Hamburg bestimmte Ladung problemlos nach Hamburg bringen. Auch wenn 
die Reeder verständlicherweise versuchen, ihre großen Containerschiffe beispielsweise auf der 
Ostasienroute möglichst hoch auszulasten, fahren sie i. d. R. aufgrund des vorherigen Anlaufens 
zumindest eines oder mehrerer der westlich von Hamburg gelegenen Häfen der Nordrange7 teil-
entladen (geleichtert) problemlos nach Hamburg: So können große Containerschiffe Hamburg 
bei Hochwasser heute schon mit Tiefgängen von 14,50 m bis 15,10 / 14,80 m Süß- / Salzwasser-
bezogen erreichen, was sie nachweislich (vgl. Tabelle 3, S. 45) kaum nutzen.  
Dennoch fordern die Reeder großer Containerschiffe eine weitere Elbevertiefung für 14,50 m 
tiefgehende Schiffe, um bei Hafenanläufen der Nordrange auf ihrem Weg nach Hamburg bereits 
die Containerladung für Ostasien aufzuladen, um sich hier einen Hafenstop auf dem Rückweg 
(und damit Zeit und Kosten) zu sparen. Schon heute vermeiden die Reeder solche doppelten Ha-
fenanläufe auf dem Hin- und Rückweg nach Ostasien i. d. R. erfolgreich, indem sie sinnvoller-
weise jeweils unterschiedliche Fahrtrouten bei den angelaufenen Häfen wählen. Als östlichster 
Hafen werden i. d. R. entweder Hamburg oder Bremerhaven angelaufen, wobei die großen Con-
tainerschiffe vorher und nachher auf dem Hin- oder Rückweg i. d. R. jeweils ein bis drei (max. 
4) der Westhäfen der Nordrange anlaufen.  
 
Um ihre Fahrpläne flexibler gestalten zu können, fordern die Reeder eine Vertiefung der seewär-
tigen Zufahrten nach Hamburg und Bremerhaven für 14,50 m tiefgehende Containerschiffe, weil 
sie dann beide Häfen bei den Liniendiensten nach Ostasien oder Nordamerika auch als letzten 
Ladehafen nutzen könnten. Bei Realisierung der geforderten Tiefen nach Hamburg und Bremen 
ist davon auszugehen, dass Reeder dieses lediglich bei einigen wenigen Liniendiensten nutzen 
werden. Hamburg würde von der erwarteten Reederentscheidung für ein bis 3 oder 4 Linien-
dienste zusätzlich letzter Ladehafen zu werden, jedoch kaum profitieren, weil die höhere Bela-
dung vor allem Transitcontainer betrifft und weil diese Veränderung von Fahrtrouten erfah-
rungsgemäß nur wenige Liniendienste betreffen wird. Der Hauptnutzen der Elbevertiefung wird 
darin liegen, dass Reeder dann womöglich seltener im Falle zeitlicher Verzögerung oder Nippti-
den mit geringerem Hochwasser Container in Hamburg stehen lassen müssen, um das zum Aus-
laufen notwendige Hochwasser im begrenzten Tidefenster ohne kostspieligen Zeitverlust durch 
Warten auf das nächste Hochwasser nutzen zu können. Solche Situationen entstehen relativ sel-
ten, wenn Reeder ihr Schiff mit Transitcontainern bereits so hoch ausgelastet haben, dass die von 
Hamburg ausgehende Ladung aufgrund (vorhersehbarer) Mindertiden oder unerwartet (?) höhe-
rer Ladungsmengen in Hamburg im Linienfahrplan nicht mehr mitkommt. Die mit Planänderung 
III vom TdV vorgelegte Schreiben der Hafenumschlagsbetriebe HHLA und EUROGATE betref-
fen solche Einzelfälle, die sich z. B. bei der HHLA im ungünstigsten Fall auf bis zu 1.000 
Container im Monat aufsummieren8. Berücksichtigt man, dass dieses nicht jeden Monat der 
Fall ist und Mindertiden insgesamt nur wenige Monate im Jahr vorkommen, so dürfte der La-
dungsverlust bei HHLA und dem in Hamburg kleineren Umschlagsvolumen von EUROGATE 
schätzungsweise kaum mehr als 10.000 (im ungünstigsten Fall) vielleicht 20.000 Container aus-
machen. Angesichts der in Hamburg vor der Wirtschaftskrise 2007 und 2008 noch nahezu 10 
Millionen TEU ist ein derartiger Umschlagsverlust von 0,1-0,2%  auch hinsichtlich des wirt-
schaftlichen Schadens für Reeder und Hafenbetreiber vernachlässigbar.  
Eine andere, stichhaltige Planrechtfertigung haben die TdV bisher nicht nachgewiesen. Die 
Angaben der TdV zu Arbeitsplatzeffekten und Wertschöpfung des Hamburger Hafens und 
                                                 
7 Hierzu zählen Le Havre in Nordfrankreich,  Southhampton und Felixtowe in Großbritannien, Zeebrugge, Gent 
und Antwerpen in Belgien sowie Rotterdam und Amsterdam in den Niederlanden. 
8 vgl. Hamburger Abendblatt, 24.09.2007, Verzögerung bei Elbvertiefung schadet Containergeschäft. 
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geplanter „Fahrrinnenanpassung“ sind deshalb abwegig und wurden ohnehin nicht (nach-
vollziehbar) belegt. Das Gleiche gilt auch für die inhaltlich und zeitlich völlig überholte 
Nutzen-Kosten-Untersuchung von PLANCO Consulting von Januar 2004.  
Ich verweise hierzu weitergehend jeweils auf meinen schriftlichen und mündlichen Vortrag als 
Fachgutachter für BUND bzw. WWF (vgl. auch FELDT 20099; Ders. & Petschow 201010). 
 
Allein der Einbruch des Hamburger Containerumschlags im Zuge der Wirtschaftskrise um rd. 3 
Millionen TEU 2009 auf gut 7 Mio. TEU macht deutlich, wie marginal der hier oben dargestellte 
Nutzen der beantragten Fahrrinnenanpassung wäre. Behauptungen, die bisher nicht erfolgte El-
bevertiefung wäre maßgebliche Ursache, sind angesichts der realen Verhältnisse leicht zu wider-
legen: Neben dem weltweiten Konjunktureinbruch haben vorwiegend große freie und zum Teil 
neue Umschlagskapazitäten bei den Konkurrenzhäfen11,  deren erhöhte Wettbewerbsfähigkeit12, 
eine ungünstige Kostenstruktur Hamburgs über relativ hohe Lotsen- und Hafengebühren, aber 
auch Hamburgs Lage weit im Binnenland nachweislich dazu geführt, dass ein wesentlicher Teil 
des bis zu Beginn der Krise noch mit bis zu 35% des Containerumschlags in Hamburg im 
Transshipmentbereich waren auf bis unter 10% gefallen. So hat Hamburg seitdem seine bisheri-
ge Vorrangstellung als wichtigster Transshipmenthafen verloren und wird diese Position ange-
sichts der erhöhten Leistungsfähigkeit einiger Ostseehäfen seitdem und angesichts der für 2012 
geplanten Inbetriebnahme des Jade-Weser Ports in Wilhelmshaven (vgl. PLANCO 200013; 
REISE, S. 200414; NINNEMANN & VIERK  200615; FELDT 200916) auch nicht zurückgewinnen 
zu können. Hieran würde auch eine Realisierung der geplanten Elbevertiefung nichts Fundamen-
tales ändern, auch wenn die Befürworter dieses immer wieder – ohne plausiblen Nachweis – 
behaupten. Wie eine Reederbefragung der    HYPOVEREINSBANK  / UNICREDIT vom 
19.12.2007 belegt, bestimmen viele andere Faktoren Hamburgs Standortvorteile: 
 

Tabelle 1: Ranking der Attraktivität von Containerhäfen     

 
                                                 
9 Grundlagen einer nationalen Seehafenkonzeption - Untersuchung am Beispiel des Containerverkehrs -,  
Dissertation an der Leibniz-Universität Hannover an der Fakultät für Architektur und Landschaft. 
10 Umwelt Media Consult, Hannover  & Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IöW), Berlin 2010, Nord-
seehäfen: Deutschland als Transitland für den weltweiten Güterumschlag - Vorschläge zur Begrenzung von Kos-
ten für Mensch und Natur. 
11 Z. B. Erweiterung der Containerumschlags-Kapazitäten Rotterdams durch „Maasvlakte II“. 
12 z. B.  durch Inbetriebnahme der neuen Güterbahnlinie von Rotterdam nach Deutschland („Betuwe“-Linie), den 
Hafenausbau von Zeebrugge, eine (im Vergleich zur geplanten Elbevertiefung moderater!) Vertiefung der see-
wärtigen Zufahrt nach Antwerpen, die allmähliche Ertüchtigung von Ostseehäfen wie Danzig, St. Petersburg, 
Odense.   
13 Bedarfsanalyse für einen Tiefwasserhafen in der Deutschen Bucht. 
14 Offshore-Containerterminals als Transshipment-Hub – dargestellt am Beispiel der Deutschen Bucht, Disserta-
tion an der Technischen Universität Dresden, Fakultät Verkehrswissenschaften. 
15 Mögliche Auswirkungen des Jade-Weser-Ports auf den Hamburger Hafen als Transshipment-Hub, 
Verkehrsforschung online 3/2006. 
16 Siehe Fußnote 8. 
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Diese – abgesehen vom Transshipment aus vorgenannten Gründen – hohe Wettbewerbs-
fähigkeit des Hamburger Hafens wird auch durch eine aktuelle Reederumfrage der 
HypoVereinsbank / UniCredit Group Bank vom Januar 2010 bestätigt: Gemäß des am 
25.02.2010 veröffentlichten „4. Maritimen Trendbarometer 2010“ bewerteten internationale 
Reedereien „Hamburg als besten Nordrangehafen“. Dabei konnte Hamburg vor allem bei 
Ladungsaufkommen und Abfertigungsqualität punkten, wogegen die bestehenden 
Fahrwasserrestriktionen offensichtlich keine wesentliche Rolle spielten.  
 
Unter Hinweis auf die zunehmende Schiffsgrößenentwicklung im Containerverkehr und 
Darstellung der zunehmenden Konstruktionstiefgänge ziehen die TdV in ihrer Bedarfsbegrün-
dung beim Planfeststellungsantrag folgende Schlussfolgerung:  
„Unter diesen Containerschiffen ab der Größenklasse Postpanmax werden insbesondere die 
Schiffe zunehmen, die einen Konstruktionstiefgang von deutlich mehr als 13,50 m bis zu etwa 
14,50 m haben werden. Die Anzahl dieser Containerschiffe wird bis 2015 gegenüber 2005 um 
gut 350 % bzw. durchschnittlich gut 16 % jährlich anwachsen. Diese Containerschiffe werden 
damit den größten Bedeutungszuwachs verzeichnen. Das Bemessungsschiff für den geplanten 
Ausbau der Fahrrinne von Unter- und Außenelbe – mit einem Tiefgang von 14,50 m, einer Breite 
von 46 m und einer Länge von 350 m - orientiert sich an diesem besonders dynamisch wachsen-
den Größensegment der Weltcontainerflotte“ (Projektbüro Fahrrinnenanpassung (2007): Erläute-
rungsbericht / Bedarfsbegründung, Planfeststellungsunterlage B.1, S. 19/20). 

 

 
 
Abbildung 1: Das der geplanten „Fahrrinnenanpassung“ von Unter- und Außenelbe„      
                       zugrunde liegende Bemessungsschiff  
                      (Quelle: Projektbüro Fahrrinnenanpassung17 200918, S. 7) 
 
Dieses „Bemessungsschiff“ wurde zur Grundlage der technischen Planung und weiterge-
hend u. a. wie folgt begründet: 
„Angesichts dieser dynamischen Entwicklung von Schiffsgröße und Stellplatzkapazität stellt 
sich die Frage, wie sich die Schiffsgrößenentwicklung beim Containertransport auf längere 
Sicht darstellen wird. So wird es auch Containerschiffe geben, die die Abmessungen des 
Bemessungsschiffs übersteigen werden. Derzeit stehen in den Orderbüchern bereits besonders 
große Containerschiffe (very large container ships) mit einer Stellplatzkapazität von bis zu 
10.000 TEU. Deren Konstruktionstiefgang kann den des Bemessungsschiffes in Einzelfällen noch 
etwas übersteigen. Wie die Abmessungen der Containerschiffe in ferner Zukunft 
sein werden, kann heute noch nicht genau eingeschätzt werden. Es gibt aber technische und 
wirtschaftliche Anzeichen dafür, dass Containerschiffe keinen wesentlich größeren Konstrukti-
onstiefgang aufweisen werden als das Bemessungsschiff.“… 
“Daher wird sich zum einen die Anzahl solcher besonders großen Schiffe in relativ geringen 
Grenzen halten und zum anderen ist auch bei diesen Schiffen keine wesentliche weitere Steige-
rung des Konstruktionstiefgangs zu erwarten. Somit wird das Bemessungsschiff auf absehbare 
Zeit die relevanten Abmessungen großer Containerschiffe repräsentieren“ (a. a. O., S. 20). Diese 

                                                 
17 Das Projektbüro Fahrrinnenanpassung ist Träger des Vorhabens. 
18 Fahrrinnenanpassung von Unter- und Außenelbe, Hintergrund und Umfang des Ausbaubedarfs. 
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Einschätzung der TdV zur Schiffsgrößenentwicklung von September 2006 bei Einreichung 
der Planfeststellungsunterlagen bis 10.000 TEU als Grundlage des Bemessungsschiffes ist 
mittlerweile überholt:  
  
„Der aktuelle Auftragsbestand der Werften zeigt, dass auch in den kommenden Jahren überpro-
portional viele Schiffe in oberen Größenklassen in Fahrt kommen werden. Nach Schätzungen des 
ISL dürften zwar in den oberen Größenklassen einige Aufträge storniert werden, doch auch nach 
Stornos ist der Zuwachs der Größenklassen oberhalb 10.000 TEU verglichen mit der aktuellen 
Flotte besonders hoch.“… „Das ISL schätzt, dass sich der Anteil der     Containerschiffe mit 
10.000 TEU und mehr von derzeit 3% auf 33% erhöhen wird“ (Projektbüro Fahrrinnenanpas-
sung 201019, S. 13). 
 
Die einseitige Fokussierung auf einen Tiefgang von 14,50 m wurde unlängst von Reedersei-
te mit dem Hinweis bemängelt, dass vor allem die Längen- und Breitenzunahme großer 
Containerschiffe wesentlich sei (MAASS & KOPP 26. Mai 201020). 
 
Die bisher zur Planrechtfertigung von den TdV immer wieder herangezogenen Konstruk-
tionstiefgänge großer Containerschiffe erfahren in den Unterlagen der Plänänderung III 
auf einmal eine veränderte Betrachtung: 
„Alle diese Schiffe, auch die sehr großen Einheiten mit Konstruktionstiefgängen zwischen 
14,5 und 15,5 m werden nach Auffassung des ISL vom geplanten Fahrrinnenausbau profitieren 
können, denn aus der Tatsache, dass moderne Großcontainerschiffe vermehrt Maximaltiefgänge 
von mehr als 14,50 m bis zu 15,5 m aufweisen, darf nicht der falsche Schluss gezogen werden, 
der geplante Fahrrinnenausbau sei unterdimensioniert, da das der Planung zugrunde gelegte 
Bemessungsschiff lediglich einen Maximaltiefgang von 14,50 m aufweist. 
In der Tat orientiert sich die Planung des Fahrrinnenausbaus nicht an den technisch möglichen 
Maximaltiefgängen von Großcontainerschiffen. Bei diesen handelt es sich um den sog. 
´Scantling draught´, die dem von der Klassifikationsgesellschaft zugelassenen Maximal-tiefgang 
des Schiffes entspricht. Tatsächlich wird dieser Maximaltiefgang, wenn überhaupt, nur in Aus-
nahmefällen erreicht, da die Schiffe ihre Tragfähigkeit nur sehr selten zu 100% ausnutzen. Kon-
struktiv sind die Schiffe mit Blick auf Geschwindigkeit und Treibstoffver-brauch daher auch nicht 
auf diesen ´Scantling draught´, sondern auf den sog. „Design draught“ optimiert. Der ´Design 
draught´ ist daher - je nach Konstruktion des Schiffes - 0,5 m bis 1,5 m geringer als der 
´Scantling draught´. Der Bemessung des Fahrrinnenausbaus wurde demzufolge mit 14,50 m ein 
Maximaltiefgang zugrundegelegt, der als realer Gebrauchstiefgang von den heute und künftig 
verkehrenden Großcontainerschiffen genutzt wird.“ ((Projektbüro Fahrrinnenanpassung 2010, S. 
15/16).  
Diese Erkenntnis wurde in den bisherigen Unterlagen seitens der TdV konsequent verschwiegen 
und erstmalig aufgrund entsprechender Hinweise von Herbert Nix vom Förderkreis „Rettet die 
Elbe“ e.V. und von mir als Gutachter für BUND u. WWF während der Erörterungstermine im 
Frühjahr 2009 eingeräumt. 
 
Schlussfolgerungen: 
 

a) Berücksichtigt man diese nun eingeräumte Erkenntnis bei der Umsetzung des Planungsziels 
gemäß des hier vorgegebenen Bemessungsschiffs mit 350 m Länge, 46 m Breite und ei-
nem Konstruktionstiefgang von 14,50 m, so bleibt der „Design draught“…“ - je nach 
Konstruktion des Schiffes - 0,5 m bis 1,5 m geringer als der“ maximal mögliche Konstrukti-

                                                 
19 Planänderungsunterlage III Teil 11a, Darstellung der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen 
Interesses. 
20 Reeder warnt vor Gefahren für den Hamburger Hafen, www.Welt.de. 
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onstiefgang. - Demnach reicht nachweislich eine Vertiefung für 14 m Tiefgänge des der 
Planung zugrunde liegenden Bemessungsschiffs aus. 

 
b) Das von den TdV der Planung zugrunde gelegte Bemessungsschiff ist durch die reale 

Entwicklung im Containerschiffsverkehr durch größere Abmessungen längst überholt: 
Ausdruck dessen ist z. B. auch die seit Antragstellung der TdV bereits zwei Mal erfolgten 
Anpassung der WSD Nord, zuletzt über die Bekanntmachung für Seefahrer 43/10 des 
WSA Cuxhaven vom 15.04.2010. Demnach sind große Containerschiffe vor allem länger 
und breiter geworden, ohne dass dieses nennenswerte Auswirkungen auf die gefahrenen 
Tiefgänge gehabt hätte. Die größten bereits verkehrenden Containerschiffe sind rd. 50 m 
Länger und 10 m breiter als das „Bemessungsschiff“ der geplanten „Fahrrinnenanpassung“.   

 
c) Für die in den letzten Jahren im Containertransport vermehrt in Dienst gestellten gro-

ßen Containerschiffe oberhalb der Abmessungen des dem Planfeststellungsantrag zur 
„Fahrrinnenanpassung von Unter- und Außenelbe“ zugrunde gelegten Bemessungs-
schiffes wurde bereits auf der ersten21 Maritimen Konferenz der Bundesregierung am 
13. Juni 2000 in Emden der Bau eines deutschen  Tiefwasserhafens  vereinbart: „Bremen, 
Hamburg und Niedersachsen wollen gemeinsam an der norddeutschen Bucht einen Tiefwas-
serhafen schaffen, um die neuen Containerschiff- Generationen in Norddeutschland weltweit 
wettbewerbsfähig ansiedeln zu können und wir gehen davon aus, dass wir noch in diesem 
Jahr die Standortentscheidung treffen können“ (Dokumentation der ersten maritimen Konfe-
renz der Bundesregierung, S. 4).  
In den dort seinerzeit beschlossenen „Leitlinien der Bundesregierung zur Förderung der 
maritimen Wirtschaft“ wurde festgelegt: „Die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des Ha-
fenstandortes Deutschland schließt ein, dass für die kommenden Generationen an Container-
schiffen optimale Be- und Entladungsmöglichkeiten bestehen. Die Prüfung des Baus eines 
Container-Tiefwasserhafens an der Nordseeküste auf der Basis eines Betreiberkonsenses und 
einer gesicherten Standortprognose sollte daher von Bund und Ländern vorangetrieben wer-
den“ (a. a. O., S. 49).  
Dieses hat dann dazu geführt, dass die beteiligten drei Bundesländer gemeinsam Gutach-
ten zur Bedarfsfrage an PLANCO Consulting22 und zur Standortfrage an den Consulter Ro-
land BERGER & Partner vergeben haben. Erwartungsgemäß wurde ein solcher Tiefwasser-
hafen dann von PLANCO im Oktober 2000  insbesondere für Transshipment-Container nach 
Skandinavien und in die Ostseeregion befürwortet, Verkehre die heute ein zentraler Teil 
der Planrechtfertigung der TdV für die geplante „Fahrrinnenanpassung von Unter- 
und Außenelbe“ sind. BERGER23 empfahl am 20.10.2010 den Standort Wilhelmshaven 
aufgrund der dortigen größten Fahrwassertiefe und seiner Auffassung nach größeren Ent-
wicklungsmöglichkeit als am Standort Cuxhaven.  

 
d) Hamburg und Bremerhaven spielten seinerzeit keine Rolle bei der Standortfrage eines 

deutschen Tiefwasserhafens zur Annahme der absehbar großen Containerschiffe von 
10.000 TEU und mehr, begründen nun aber die seewärtig geplanten Fahrwasservertie-
fungen von Unter- und Außenelbe bzw. Außenweser mit der Schiffsgröße des im Bau 
befindlichen Tiefwasser-hafen. – Diesem würde damit bei Fertigstellung die großen 
Containerschiffe großenteils entzogen. 

 

                                                 
21 Siehe hierzu auch die Erkenntnisse und Beschlüsse der nachfolgenden  Maritimen Konferenzen. 
22 Bedarfsanalyse für einen Tiefwasserhafen in der Deutschen Bucht. 
23 Standortanalyse Tiefwasserhafen Deutsche Bucht“,  - Kurzfassung -  und – Endbericht - (vorgestellt am 20. 
Oktober 2000 in Hannover). 
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e) Die politische Entscheidung der Regierungschefs vom Hamburg, Bremen und Niedersachsen 
im März 2001 für einen deutschen Tiefwasserhafen für große Containerschiffe fiel dann mit 
folgender Begründung zugunsten von Wilhelmshaven:  „Die Bürgermeister von Bremen und 
Hamburg und der Niedersächsische Ministerpräsident sind sich einig über die grundsätzli-
che Notwendigkeit eines Tiefwasserhafens in der Deutschen Bucht für Containerschiffe, die 
aufgrund ihrer Größe Bremerhaven und Hamburg auch unter zukünftigen Tiefgangsbedin-
gungen nicht mit einer ökonomisch sinnvollen Auslastung anlaufen können. Dieser Tiefwas-
serhafen soll als norddeutsches Projekt gemeinsam realisiert werden und stellt eine Ergän-
zung des bereits bestehenden norddeutschen Hafenangebotes dar. Angesichts der histori-
schen Bedeutung für Norddeutschland und getragen von dem Willen zu einer neuen gemein-
samen Hafenpolitik an der Deutschen Bucht haben sich die drei Regierungschefs für den 
Standort Wilhelmshaven entschieden. Der Tiefwasserhafen soll für eine Betriebsaufnahme 
zum Ende des Jahrzehnts realisiert werden.“ (Erklärung von Ministerpräsident GABRIEL, 
Bürgermeister RUNDE und Bürgermeister SCHERF zur norddeutschen Hafenpolitik, 30. 
März 2001). 

 
f) Die gemeinsame Beschlusslage zum Bau eines deutschen Tiefwasserhafens für die gro-

ßen Containerschiffe wurde auch auf der zweiten Maritimen Konferenz der Bundesregie-
rung am 6.11.2001 in Rostock-Warnemünde beim  3. Workshop: „Hafen- und Logistikstand-
ort Deutschland“ erneut bekräftigt: „In diesem Zusammenhang wurde auch das Projekt eines 
Tiefwasserhafens in Wilhelmshaven für mögliche künftig sehr tiefgehende Containerschiffe 
erörtert. Die Gesprächsteilnehmer vertraten dazu die Auffassung, dass es sich im Sinne einer 
Zukunftsvorsorge um einen Ergänzungshafen für tiefgehende Schiffe handele, die auch nach 
einer Vertiefung von Weser und Elbe Bremerhaven und Hamburg nicht mehr anlaufen kön-
nen“ (GISZAS24, H. 2001, Ergebnisbericht/Schluss-folgerungen, S. 24). - Für die Bundesre-
gierung äußerte sich Bundesverkehrsminister    BODEWIG: „Ein besonders gelungenes Bei-
spiel für eine zukunftsweisende Zusammenarbeit an der Küste ist die Entscheidung der Küs-
tenländer Niedersachsen, Bremen und Hamburg für einen gemeinsamen Standort eines neu-
en Tiefwasserhafens“(a. a. O., S. 33). Der Koordinator der Bundesregierung für die Maritime 
Wirtschaft, Staatssekretär Axel GERLACH führte unter „Stärkung des Seehafenstandortes 
Deutschland“ aus: „Es ist notwendig, sowohl entlang der Transportkette als auch zwischen 
den Häfen verstärkt zu kooperieren. Für die maritime Wirtschaft ist in diesem Zusammen-
hang die einvernehmliche Entscheidung der Küstenländer Niedersachsen, Bremen und Ham-
burg zugunsten eines Standortes für den Tiefwasserhafen als Beispiel für eine zielführende 
Kooperation auf Länderebene wegweisend. Die Bundesregierung begrüßt diesen län-
derübergreifenden Schritt und sieht darin einen Meilenstein für den Seehafenstandort 
Deutschland“ a. a. O., S. 47).  - Dieser von A. GERLACH als Vertreter der Bundesregierung 
herausgestellte „Meilenstein“ währte dann jedoch nicht lange: 

 
g) Bereits im Mai 2002 stieg die Freie und Hansestadt Hamburg auf Veranlassung seiner Ha-

fenwirtschaft aus dieser ersten länderübergreifenden Hafenkooperations-Vereinbarung 
wieder aus und kündigte statt dessen auf deren Verlangen an, die Unter- und Außenelbe er-
neut bis zum Hamburger Hafen für die größten Containerschiffe vertiefen zu wollen. – Be-
gründung für den Hamburger Ausstieg aus dem länderübergreifenden Tiefwasserhafen-
Projekt in Wilhelmshaven: „Es besteht kein Anlass, dass die Freie und Hansestadt Hamburg 
und die HHLA Finanzierungsanteile von insgesamt rd. 280 Mio. Euro zum Ausbau eines 
Konkurrenzhafens aufbringen“, so der damalige Hamburger Wirtschaftssenator Gunnar 
ULDALL am 21. Mai 2002. 

 

                                                 
24 In seiner damaligen Funktion als Staatsrat der Wirtschaftsbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg. 
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h) Damit wurde der bisherige Konkurrenzkampf deutscher Seehäfen erneut auf Kosten von 
Umwelt und Steuerzahler entfacht. 

 
i) Wenn sich die TdV in ihrer aktuellen Planrechtfertigung nun auf einmal auf größere 

Containerschiffe stützen, so erweitern sie damit ihren eigenen Antrag von 2007, der das 
o. g. Bemessungsschiff zum Gegenstand hat. Wenn nun wesentlich größere Schiffe 
Grundlage der geplanten Ausbau- und Vertiefungsmaßnahmen werden, so müsste der 
bisherige Planfeststellungsantrag hinsichtlich des Bemessungsschiffes mit allen Konse-
quenzen der hierauf fußenden Untersuchungen erneut geändert werden.  

 
j) Die aktuelle Planbegründung der TdV über die weltgrößten Containerriesen wider-

spricht allen vorgenannten einvernehmlichen Beschlüssen zum Bedarf eines – in Wil-
helmshaven mittlerweile weitgehend realisierten -  deutschen Tiefwasserhafens für gro-
ße Containerschiffe und stellt demzufolge auch diesbezügliche Beschlüsse der Bundes-
regierung in Frage25: Das macht auch der auf Seite 2 zitierte Beschluss der Bundesregie-
rung v. 15.09.2004 deutlich. Dort wurde lediglich ein „Planungsauftrag“ für eine Elbe-
vertiefung beschlossen, nicht jedoch das genaue (jetzt geplante) Ausmaß hinsichtlich 
Art und Umfang.  - Letzteres auf Basis der dem Kabinettsbeschluss als   Anlage beigefügten 
„Machbarkeitsstudie“ anzunehmen ist abwegig, denn die Anlage findet im Beschluss der 
Bundesregierung keinerlei Erwähnung und diente nur der Hintergrundinformation einer 
grundsätzlichen Machbarkeit einer weiteren „Fahrrinnenanpassung“. Selbst die Annahme ei-
nes nicht nachvollziehbar begründbaren Beschlusses hierüber ist abwegig, weil eine derartige 
Verknüpfung eines Regierungsbeschlusses mit einer lediglich als Information  („Machbar-
keitsstudie“) beigefügten Anlage unüblich wäre. Zudem würde eine Entscheidung der Bun-
desregierung über Art und Umfang der geplanten Vertiefung die weiteren Planungen über-
flüssig machen und ein unzulässiges Präjudiz für ein ergebnisoffenes Planungs- und Planfest-
stellungsverfahren darstellen. 

 
k) Somit bleibt festzustellen, dass es – abgesehen von (fragwürdigen26) politischen Äußerun-

gen aus Hamburger Regierungskreisen – keine Vorgabe seitens der Bundesregierung über 
Art und Umfang der geplanten Elbevertiefung gegeben hat. Die seewärtige Verbesserung 
der Zufahrt zum Hamburger Hafen wurde von der Bundesregierung lediglich im Grundsatz 
befürwortet.  

 
 
 
3. Verkehrsbezogene Maßnahmen des geplanten Vorhabens 
 
„Ausbauziel und Bemessungsschiff 
Wie in der Bedarfsbegründung [Unterlage B.1] ausführlich dargelegt, ist eine weitere Anpas-
sung der Fahrrinne von Unter- und Außenelbe an die Erfordernisse der Containerschifffahrt 
eine Voraussetzung, um die gute Wettbewerbsposition des Hamburger Hafens zum Wohl der 
gesamten Metropolregion zu sichern.“… 
„Zusammengefasst ergeben sich, ausgedrückt in den angestrebten Maximaltiefgängen, somit die 
folgenden Ausbauziele für die Fahrrinnenanpassung von Unter- und Außenelbe: 

                                                 
25 Vgl. Berichte zu den Maritimen Konferenzen der Bundesregierung und Parlamentsdrucksachen des Deutschen 
Bundestages. 
26 So wird die Unabhängigkeit der Hamburger Planfeststellungsbehörde innerhalb der Hamburger Behörde für 
Wirtschaft und Arbeit immer wieder durch einseitige Forderungen der Leitung über von Art und Umfang einer 
Vertiefung in Frage gestellt. – Hierdurch erscheint ein unabhängiges, ergebnisoffenes Verfahren weisungsab-
hängiger Mitarbeiter nicht mehr gewährleistet zu sein.  
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- tideabhängig auslaufend: 14,50 m (in Salzwasser), mit 2-stündigem Startfenster 
- tideunabhängig: 13,50 m (in Salzwasser) 
Angesichts dieser Anforderungen wurde als Bemessungsschiff für die Fahrrinnenanpassung 
von Unter- und Außenelbe ein Post-Panmax-Containerschiff mit folgenden Abmessungen 
festgelegt: 
- Länge: 350 m 
- Breite: 46 m 
- Tiefgang (in Salzwasser): 14,50 m 
Dies entspricht in den wesentlichen Abmessungen der Sovereign-Maersk-Klasse, ist jedoch 
um eine Containerreihe breiter. Diese Schiffsgrößen sind bereits in Dienst gestellt worden 
und werden in der nahen Zukunft verstärkt in der Welthandelsflotte erwartet“ ( Projektbüro 
Fahrrinnenanpassung (2007): Erläuterungsbericht / Vorhabensbeschreibung, Planfeststellungsun-
terlage B.2, S. 14/85). 
 
„Ausbaustrecke 
Die Ausbaustrecke der Fahrrinnenanpassung von Unter- und Außenelbe reicht von der 
Außenelbe (Tonne 7, km 755,3) bis in den Hamburger Hafen zum Containerterminal Altenwer-
der (Süderelbe, km 619,5) bzw. zum mittleren Freihafen (Norderelbe, km 624). Bestandteil des 
Vorhabens ist zudem der Ausbau der Hafenzufahrten Parkhafen/Waltershofer Hafen (ohne 
Schiffsliegeplätze) sowie Vorhafen auf die Solltiefe der angrenzenden Fahrrinnen. Bezogen auf 
die Ausbaugrenze in der Süderelbe (Containerterminal Altenwerder) ergibt sich somit eine Ge-
samtlänge der Ausbaustrecke von knapp 136 km“ (a. a. O., S. 15/85). 
 
Tabelle 2: Derzeitige und geplante Maximaltiefgänge auf Unter- und Außenelbe  
                  (in Metern, bezogen auf Salzwasser) 

 
 (a. a. O., S. 22/85). 
 
„Im Bereich des Hamburger Hafens liegt die Ausbaugrenze in der Norderelbe bei km 624, im 
Köhlbrand bzw. der Süderelbe bei km 619,5. Der Solltiefenverlauf zwischen km 626 und km 
627 kennzeichnet den Bereich des Hamburger BAB-Elbtunnels. Die Fahrrinnentiefe über 
dem Elbtunnel bleibt gegenüber dem heutigen Zustand unverändert bei NN - 16,70 m.“… 
Vom Elbtunnel (km 627) bis St. Margarethen (km 689,1) wird die erforderliche Solltiefe von 
NN -17,30 m durch das tideunabhängig verkehrende Bemessungsschiff mit 13,50 m Salzwasser-
tiefgang bestimmt. Dies bedeutet gegenüber der heutigen Solltiefe im Sockelbereich eine Vertie-
fung um 1,50 m (vgl. Abb. 3.2.2-5), obwohl sich der Tiefgang für den tideunabhängigen Verkehr 
nur um einen Meter (von 12,50 m auf 13,50 m) vergrößert. Das liegt zum einen daran, dass das 
Bemessungsschiff gegenüber dem Panmax-Containerschiff deutlich an Breite zugenommen hat 
und damit bei gleicher Fahrt durchs Wasser auch tiefer einsinkt (Squat, Krängung). Zum ande-
ren führt die notwendige Berücksichtigung einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 80 % aller Tnw 
zu einem zusätzlichen Vertiefungsmaß von rd. 35 cm, so dass sich hier insgesamt ein Vertie-
fungsmaß von 1,50 m ergibt. Unterhalb von St. Margarethen (km 689,1) fällt die Solltiefe für die 
tideabhängig auslaufende Fahrt stetig bis auf NN -19,00 m bei km 734 (Mittelgrund) ab und 
bleibt bis zur Ausbaugrenze bei km 755,3 auf diesem Niveau. 
Im Bereich der hafenseitigen Ausbaugrenzen (Süder- und Norderelbe) ist jeweils eine Solltiefe 
von NN - 17,40 m erforderlich. Stromauf der beiden Ausbaugrenzen wird die Sohle rampenför-
mig an die jeweiligen Solltiefen angepasst“ (a. a. O., S. 24/85). 
 
Somit ist eine Vertiefung bis maximal 2,42 m (im seewärtigen Bereich) geplant: 
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Abbildung 2: Differenz von derzeitiger und geplanter Sollsohle ("Vertiefungsmaß") 
 

 
(a. a. O., S. 25/85). 
 
„Für die Bemessung der Fahrrinnenbreite wird von dem Regelfall der Begegnung zweier 
Großcontainerschiffe von je 46 m Breite und 350 m Länge ausgegangen.“… 
Von der Störkurve bis zur Lühekurve wird die Regelbreite von 300 auf 320 m vergrößert. Durch 
diese Verbreiterung um 20 m werden Begegnungen der Bemessungsschiffe untereinander mit 
addierten Schiffsbreiten von 92 m überall dort ermöglicht, wo geltende Verkehrsregeln der See-
schifffahrtsstraßenordnung, wie zum Beispiel Begegnungsverbote in den Abschnitten Bielenberg, 
Stadersand und Lühe, diese nicht untersagen. Die Regelbreite der Fahrrinne von 320 m ist dabei 
in Analogie zu den heute bestehenden Verhältnissen entwickelt worden. 
Im Bereich der Hamburger Delegationsstrecke wird die Regelbreite der Fahrrinne bereichs-
weise ebenfalls um maximal 20 m vergrößert. Unverändert bleiben die Fahrrinnenbreiten im 
Bereich des BAB - Elbtunnels und stromauf davon in der Norderelbe und im Köhlbrand bis zu 
den jeweiligen Ausbaugrenzen. Im Köhlbrand ist allerdings eine ostwärtige Verschiebung der 
200 m breiten Fahrrinnentrasse um 15 m vorgesehen“ (a. a. O., S. 26/85). 
 
„Begegnungsstrecke 
Durch die beschriebene Anpassung der Fahrrinnenbreiten ist gewährleistet, dass es - unter 
Berücksichtigung der zuvor genannten Einschränkungen - Begegnungen zwischen Großcontai-
nerschiffen geben kann. Ebenfalls zu berücksichtigen ist die mit großen Tiefgängen tideabhängig 
einlaufende Massengutschifffahrt, da die Schiffsbreiten bei diesen Massengutschiffen i.d.R. deut-
lich über der Breite des Bemessungsschiffes liegen. Die mit dem Hochwasser einlaufenden Mas-
sengutschiffe könnten sich aufgrund des bestehenden Begegnungsverbotes mit addierten Schiffs-
breiten von 90 m und mehr erst recht nicht mit auslaufenden Großcontainerschiffen im Strecken-
abschnitt zwischen der Störkurve und der Landesgrenze Hamburgs begegnen. 
Deshalb ist vorgesehen, für die Begegnung tideabhängig einlaufender Massengutschiffe mit 
tideabhängig auslaufenden Containerschiffen zwischen km 644 (Ausgang Lühekurve) und 
km 636 (Blankenese) eine Begegnungsstrecke einzurichten. Für diese Begegnungsstrecke 
ist eine Fahrrinnenbreite von im Mittel 385 m erforderlich. Die Begegnungsstrecke liegt   inner-
halb des Abschnitts, wo sich tideabhängig einlaufende Massengutschiffe und mit Maximaltief-
gang auslaufende tideabhängige Containerschiffe bei der Ausbauvariante zwangsläufig begeg-
nen müssen“ (a. a. O., S. 27/85). 
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„Warteplatz Brunsbüttel 
Zur Erhöhung der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs auf der Elbe wird unabhängig 
von der beantragten Fahrrinnenanpassung ein Warteplatz eingerichtet. Dieser Warteplatz liegt 
auf ungefähr halber Revierstrecke und wird für max. tiefgehende Schiffe ausgelegt. Er wird aus-
schließlich für Fälle vorgehalten, in denen Fahrzeugen die Fortsetzung ihrer Reise nicht möglich 
ist, weil sie z.B. den Tidefahrplan nicht einhalten können. 
Die auch unabhängig von der Fahrrinnenanpassung durchzuführenden Planungen sehen die 
Errichtung eines Warteplatzes zwischen Cuxhaven und Brunsbüttel vor. Als geeignet angesehen 
wird unter nautischen Gesichtspunkten die derzeitige Nordost-Reede vor dem Elbehafen Bruns-
büttel. Die bestehenden Abmessungen der Reede und die lokalen Tiefenverhältnisse stehen je-
doch einer Nutzung als Warteplatz entgegen. Die Abmessungen des Warteplatzes richten sich 
nach den Abmessungen der größten verkehrenden Container- und Massengutschiffe. Demnach 
ist für ein einlaufendes Massengutschiff mit einem Maximaltiefgang von 15,60 m für den Warte-
platz unter Berücksichtigung des niedrigsten Tideniedrigwasserstandes und eines Sicherheitszu-
schlages eine Tiefe von NN - 18,30 m auf einer Fläche von mindestens 800 x 450 m erforderlich 
(Minimallösung)“ (a. a. O., S. 74/85). 
 
„In einer ersten Ausbaustufe wird der Warteplatz bis auf eine Solltiefe von NN - 17,50 m ge-
bracht, um den Tiefgängen der heute schon verkehrenden Schifffahrt von 14,80 m (in Salzwas-
ser) Rechnung zu tragen. Sollten nach dem Fahrrinnenausbau Schiffe mit noch größeren Tief-
gängen (maximal zulässiger Tiefgang nach dem Fahrrinnenausbau: 15,60 m in Salzwasser) das 
Revier befahren, wird der Warteplatz in einer Endausbaustufe bis auf NN - 18,30 m vertieft“ (a. 
a. O., S. 74/85). 
 
Zudem ist in der Hamburger Delegationsstrecke der Neubau der Richtfeuerlinie Blankenese 
und eine Verschwenkung der Fahrrinne im Bereich der Köhlbrandkurve um 15 m nach 
Osten geplant. 
 
 
 
4. Anlass und Notwendigkeit der dritten Planänderung: 
 
Erst nahezu zweieinhalb Jahre nach Eröffnung des Planfeststellungsverfahrens im März 2007 
haben die Verantwortlichen des Bundes (Bundesminister für Verkehr) und des Landes Hamburg 
(Hamburger Wirtschaftsbehörde) im August 2009 öffentlich anerkannt27, dass erhebliche Beein-
trächtigungen im Sinne von Artikel 6 Absatz 3 der FFH-RL bzw. § 34 Abs. 2 BNatSchG 
auf europäische Schutzgebiete Natura 200028, durch das geplante Vorhaben nicht ausge-
schlossen werden können.  
Diese schon lange vom BfN, NLWKN und anderen beteiligten Naturschutzbehörden ebenso wie 
von den beteiligten Naturschutzverbänden und mir immer schon vertretene Auffassung  wird 
aktuell auch durch ein Gutachten von BIOCONSULT (2010) im Auftrag der Planfeststellungs-
behörde (WSD Nord) bestätigt.  
 
Demzufolge ist gemäß Artikel 6 Abs. 4 der FFH-RL der EU bzw. § 34 Abs. 3 BNatSchG ein 
sog. FFH-Abweichungsverfahren durchzuführen, wonach eine Realisierung des geplanten 
Vorhabens in Umsetzung von Artikel 6 Absatz 4 der FFH-Richtlinie  nur zulässig ist,  
„soweit es 
1. aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich 

                                                 
27 Vgl. Pressemitteilung des Bundesministers für Verkehr Nr. 210/2009 vom 12.08.2009. 
28 EU-Vogelschutz-  oder FFH-Gebiete. 
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solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, notwendig ist und 
 
2. zumutbare Alternativen, den mit dem Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle ohne oder 
mit geringeren Beeinträchtigungen zu erreichen, nicht gegeben sind.“ 
 
Eine weitere Einschränkung bei der Zulässigkeit des Vorhabens ist gegeben, wenn 
„in dem vom Projekt betroffenen Gebiet prioritäre Biotope oder prioritäre Arten“ vorhanden 
sind. In diesem – hier demzufolge geltenden - Fall werden als „zwingende Gründe des über-
wiegenden öffentlichen Interesses nur solche im Zusammenhang mit der Gesundheit des Men-
schen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Landesverteidigung und des Schutzes der 
Zivilbevölkerung, oder den maßgeblich günstigen Auswirkungen des Projekts auf die Umwelt 
geltend gemacht werden“ (§ 34 Abs. 4 BNatSchG) anerkannt.  
 
Hiervon ist zumindest29 bei der prioritären Art Schierlingswasserfenchel auszugehen,  des-
sen Lebensraum durch die geplanten Maßnahmen möglicherweise sogar erheblich beeinträchtigt 
wird: 
„Die Population des Schierlings-Wasserfenchels wird durch das beantragte Vorhaben in den 
FFH-Gebieten „Schleswig-Holsteinisches Elbästuar und angrenzende Flächen“, „Unterelbe“ 
und „Neßsand/Mühlenberger Loch“ in Mitleidenschaft gezogen. Es ist nicht auszuschließen, 
dass die Stromauf-Verschiebung des Salinitätsgradienten um 1.400 m (1 PSU) bis 1.900 m (5 
PSU) zu einer Beeinträchtigung von 3,8% der aktuellen und potentiellen Vorkommen an der Un-
terelbe führt (die voraussichtliche Schädigung aktueller Vorkommen ist deutlich geringer). Die 
Stromauf-Verschiebung des Salinitätsgradienten führt jedoch sicher zu einer dauerhaften Ver-
kleinerung des potentiellen Lebensraumes der endemischen Art um 1,65% (der allerdings nur 
bei ansonsten günstigen Standortbedingungen realisiert werden kann). Zusätzlich ist eine Ver-
schlechterung der Eignung einzelner aktueller und potentieller Standorte der Art stromab von 
Hamburg durch den Faktorenkomplex „erhöhter Energieeintrag“ durch vermehrten Wellenauf-
lauf und örtlich erhöhte Strömungsgeschwindigkeiten nicht auszuschließen. Im Rahmen des Risi-
komanagements könnte ein Teil der Beeinträchtigungen durch erhöhten Energieeintrag durch 
eine Begrenzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit reduziert werden. Insgesamt wird die Ge 
samtheit nicht auszuschließender Auswirkungen vorsorglich als erhebliche Beeinträchtigung 
bewertet“ (Bioconsult 201030, S. 9). 
 
Das beschriebene Problem potentiell erheblicher Beeinträchtigungen prioritärer Arten 
gemäß FFH-RL wird auch in Planänderung III nur unzureichend berücksichtigt31, wobei 
zudem mögliche kumulative Wirkungen mit anderen Plänen32 und Projekten33 unzureichend be-
rücksichtigt wurden. 
 
Das Bundesnaturschutzgesetz sieht grundsätzlich folgende Ausnahmemöglichkeit vor: „Sonsti-
ge Gründe im Sinne des Absatzes 3 Nr. 1 können nur berücksichtigt werden, wenn die zuständige 
Behörde zuvor über das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit eine 
Stellungnahme der Kommission eingeholt hat.“ 
                                                 
29 Vermutlich ist auch beim Nordseeschnäpel von einer erhebliche Beeinträchtigung auszugehen. Ich halte die 
diesbezügl. Bewertung der TdV und von BIOCONSULT 2010 (s. nachf. Fußnote) für nicht geeignet, dieses aus-
zuschließen, weil die besten wissenschaftlich verfügbaren Erkenntnisse nicht einbezogen wurde. Die Aussage, es 
gäbe beim Nordseeschnäpel keine reproduktionsfähige Population in der Tideelbe halte ich für unbewiesen. 
30 Gutachten zur FFH-Erheblichkeit bei der FFH-Verträglichkeitsprüfung zur Fahrrinnenanpassung Unter- und 
Außenelbe. 
31 Vgl. z. B. Projektbüro Fahrrinnenanpassung 2010,  Alternativenprüfung Planänderungsunterlage III, Teil 11 b, 
S. 4. 
32 Z. B des Wärmelastplans Elbe. 
33 z. B. der im Bereich von Hamburg, Stade und Brunsbüttel geplanten Großkraftwerke. 
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Damit erhält die EU-Kommission ein Prüf- und Mitwirkungsrecht , welches aufgrund der 
rechtlich vorgegebenen Kriterien ernst zu nehmen ist. Erfahrungsgemäß legt die Kommission 
besonderen Wert auf eine sachgemäße Umsetzung der über § 34 Abs. 5 BNatSchG vorgegebe-
nen europarechtlichen Vorgaben:  
„Soll ein Projekt nach Absatz 3, auch in Verbindung mit Absatz 4, zugelassen oder durchgeführt 
werden, sind die zur Sicherung des Zusammenhangs des Europäischen ökologischen Netzes "Na-
tura 2000" notwendigen Maßnahmen vorzusehen.“  
Diese „notwendigen Ausgleichsmaßnahmen“ sollen „sicherzustellen, dass die globale Kohärenz 
von Natura 2000 geschützt ist. Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission über die von ihm 
ergriffenen Ausgleichsmaßnahmen“ (Artikel 6 Absatz 4 Satz 1 der FFH-RL). 
 

Wegen der besonderen Rolle der EU-Kommission sollten die von der Kommission zur Anwen-
dung der Richtlinie vorgelegten Leitlinien entsprechend berücksichtigt werden.  
 

Aufgrund des naturschutzrechtlichen Konfliktpotentials haben sich die TdV mit der Planän-
derung III auf die bisher auf Pagensand und Schwarztonnensand geplanten Spülfelder sowie die 
bisher geplante Ufervorspülung Wisch verzichtet, was grundsätzlich zu begrüßen ist. Dafür wer-
den allerdings größere Baggermengen verklappt, was zu schwer kalkulierbaren hydrologischen, 
morphologischen und ökologischen Auswirkungen der betroffenen Bereiche führt, die logi-
scherweise zu einer Verschlechterung der heutigen Bedingungen führen (müssen). Die diesbe-
zügliche Einschätzungen von BIOCONSULT 2010, die hierdurch keine weitere Beeinträchti-
gung sehen, ist insofern eine (beschönigende) Fehleinschätzung.  
 

Nach wie vor wurde die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung (§ 15 BNatSchG) durch feh-
lerhafte Ermittlung der Eingriffsintensität und –Bilanzierung nicht rechtskonform abgearbeitet. 
Zur Begründung verweise ich auf meinen bisherigen schriftlichen und mündlichen Vortrag hier-
zu. Der auf Basis der Eingriffsregelung zu erstellend Landschaftspflegerische Begleitplan 
(LBP) wurde mit weiteren Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ergänzt, ist jedoch immer noch 
unzureichend, weil die dort genannten Maßnahmen qualitativ und quantitativ nicht ausreichend 
sind, um die zu befürchtenden Eingriffe auf Basis einer (z. T. fehlenden) worst Case Betrachtung 
zu kompensieren. Zudem ist die Realisierbarkeit aufgrund der häufig noch fehlenden Flächenver-
fügbarkeit durch den notwendigen Grunderwerb nicht nachgewiesen. Diese Nachweis- und Rea-
lisierungspflicht gilt insbesondere für die notwendigen Kohärenzwahrung gemäß § 34 Abs. 5 
BNatSchG (vgl. hierzu Kapitel 10). 
 
In der ergänzenden FFH-Verträglichkeitsuntersuchung (VU) von Planänderung III werden die 
bisherigen Fehler nicht korrigiert (vgl. meinen bisherigen Vortrag hierzu), sondern fortgeschrie-
ben. Das gilt auch für die artenschutzrechtliche Prüfung gemäß Artikel 5, 9 und 13 der Vogel-
schutz-Richtlinie und Artikel 12 und 16 der Artenschutz-Richtlinie. Neben unzureichenden ge-
bietsbezogenen und fehlenden aktuellen Bestandsaufnahmen zur Feststellung der Betroffenheiten 
gibt es nach wie vor fundamentale Bewertungsfehler, etwa der von den Gutachtern des TdV 
leichtfertig aufgestellten Irrelevanzschwellen bei Mortalität34 (§ 44 BNatSchG) oder Beeinträch-
tigungen. Auch die „Ausweichtheorien“ wonach Arten nicht erheblich beeinträchtigt werden, 
wenn sie ihren angestammten Lebensraum (z. B. durch Vergrämung) durch Ausweichen verlas-
sen können (Avifauna, Fische, Meeressäuger), dennoch aber verlieren führen keineswegs zur 
Unerheblichkeit. Die Verharmlosung temporärer erheblicher Beeinträchtigung als unerheblich ist 
ebenfalls naturschutzrechtlich in dieser Form unzulässig. - Auch hierzu sei weitergehend auf 
meine bisherigen schriftlichen und mündlichen Ausführungen im Verfahren verwiesen.  
Fazit: Insgesamt bedürfen die Unterlagen einer grundlegenden Überarbeitung, um den 
naturschutzfachlichen und –rechtlichen Anforderungen zu genügen. 

                                                 
34 Z. B. bei Finte und anderen Fischarten; europarechtswidrige Auslegung/Anwendung. 
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5. Bewertung der zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen  
    Interesses - § 34 Abs. 3 Bundesnaturschutzgesetz - 
 
5.1. Bedeutung des Hamburger Hafens 
 
Zur „Darstellung zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses“ des TdV ge-
mäß Planänderungsunterlage III Teil 11a und weitergehender Unterlagen der TdV: 
 
Die überflüssigerweise immer wieder betonte„ volkswirtschaftliche Bedeutung des Hafens“  (S. 
3) steht außer Zweifel, wobei es hier vorrangig35 um eine objektive Verifizierung der Frage 
gehen muss, inwieweit diese von dem geplanten Vorhaben „Fahrrinnenanpassung“ profi-
tiert oder im Umkehrschluss bei Unterlassung der Maßnahme leidet.  
Anstelle der spekulativen Annahmen der TdV und der hiervon bzw. direkt vom Antragsteller 
Hamburg beauftragten und finanzierten Gutachter, sind hier konkrete und nachvollziehbare 
Fakten gefragt und rechtlich notwendig. 
 
Die vom TdV zum Thema „Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Hamburger Hafens in Ab-
hängigkeit vom Fahrrinnenausbau des Hamburger Hafens“ (BRÄUNINGER et al., HWWI  
2010) vorgelegte Darstellung bringt für diese Frage kaum einen konkreten Erkenntnisgewinn:           
So führen hier weder seitenweise, wissenschaftstheoretische Ausführungen36 wie zu „Clusterbil-
dung“ oder der grundsätzlichen Bedeutung von Infrastrukturmaßnahmen mit generalistischen 
Schlussfolgerungen für Hamburger Hafen und die geplante Elbevertiefung weiter, noch das 
Wiederholen der von PLANCO in den letzten Jahren immer wieder vorgetragenen, angeblichen 
Arbeitsplatzeffekte von Hamburger Hafen bzw. geplanter Elbevertiefung. Die von 
BRÄUNINGER et al pauschal behauptete Korrelation des (Aus)Baus von Verkehrsinfrastruktu-
ren mit Wirtschaftswachstum und Wohlstand ist in dieser Form umstritten und durch neue Un-
tersuchungen in Frage zu stellen. Das gilt auch für diesbezügliche Allgemeinplätze zur geplanten 
„Fahrrinnenanpassung“, die von den Gutachtern weder hinsichtlich Art und Umfang, noch hin-
sichtlich ihrer spezifischen Auswirkungen, noch hinsichtlich alternativer Lösungsmöglichkeiten 
konkret betrachtet wurden, was jedoch Gegenstand der notwendigen Abweichungsprüfung ge-
mäß § 34 Abs. 3 BNatSchG  ist. Durch diese und andere Defizite entsteht der Eindruck eines 
Gefälligkeitsgutachtens durch das HWWI bzw. grundlegend falscher Auftragsstellung durch die 
TdV. Die von BRÄUNINGER et al offensichtlich von PLANCO ungeprüft übernommenen An-
gaben über die angebliche Beschäftigungswirkung von Hamburger Hafen und Containerum-
schlag und die darauf fußenden Annahmen zur Bedeutung der geplanten „Fahrrinnenanpassung“ 
sind angesichts der nicht nur von mir erfolgten Widerlegung der PLANCO-Angaben haltlos: 
 
Die von den TdV mit den Unterlagen zur Planänderung III vorgelegte „Aktuelle Informationen 
zur Bedeutung des Containerumschlags für die Beschäftigung im Hamburger Hafen“ von 
PLANCO im Auftrag der HPA Hamburg Port Authority aus 2009 ist äußerst dürftig und kein 
wirklicher Erkenntnisgewinn, weil PLANCO – ungeachtet der bisherigen Kritik an seinen Aus-
sagen37 - weiterhin keine konkreten realen Arbeitszahlen vorlegt, sondern lediglich seine 
bisherigen Annahmen „fortschreibt“ , und das erneut ohne die erforderlichen, konkreten 

                                                 
35 Insofern ist dem TdV mit seiner hier zentralen Aussage zum Untersuchungsgegenstand auf Seite 3 zu 
widersprechen: „Hier ist die Frage zu klären, inwieweit die krisenhafte Entwicklung der weltweiten Transport-
wirtschaft zu einer im Vergleich zu anderen Branchen relativierten volkswirtschaftlichen Bedeutung des Hafens 
führt“ . 
36 Das Heranziehen von Untersuchungen aus Thailand und Japan (S. 32) und allgemeine Theorien zum Ausbau 
von Hafeninfrastruktur aus den 90er Jahren zeigt den „abgehobenen“ Charakter weiter Teile der Darstellung. 
37 Hierzu verweise ich auf meinen bisherigen schriftlichen und mündlichen Vortrag im Verfahren. 
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Nachweise. Wenn PLANCO darlegt, seine Angaben basierten auf einer „Erhebung“ in Form 
einer Unternehmensbefragung aus 2002“, so lag die Rücklaufquote der seinerzeit verschickten 
Fragebögen in Hamburg lediglich bei 23%, so dass die PLANCO-Erhebung zu keinen validen 
realen Arbeitsplatzzahlen geführt haben kann38. Stattdessen stützt sich PLANCO auf Hochrech-
nungen und Annahmen, die sich immer weiter von der Realität entfernt haben, nicht zuletzt weil 
die sehr lückenhafte Erhebung von PLANCO nur Daten aus 2001 erfasst hat, die längst völlig 
veraltet sind.  Auch die Bereiche, die PLANCO der „Hafenwirtschaft im engeren Sinne“ zuord-
net, hat nur in einem geringen Teil etwas mit dem hier im Hinblick auf die geplante Elbevertie-
fung zu beurteilenden Hafenumschlag zu tun, allenfalls bedingt im weiteren Sinne. Das gilt erst 
Recht für die von PLANCO der „Hafenwirtschaft im weiteren Sinne“ zugeordneten Bereiche 
wie Kredit- und Versicherungsgewerbe. Ein Großteil der von PLANCO herangezogenen, sehr 
weit gefassten „Hafenindustrie“ ist angesichts der Tatsache, dass z. B. Branchen wie Maschinen- 
und Fahrzeugbau auch im Binnenland reichlich vertreten sind, ohne den von PLANCO darge-
stellten Hafenbezug. Zudem würde ein Großteil der von  PLANCO angeführten Branchen von 
einer weiteren Fahrrinnenanpassung für große Containerschiffe überhaupt nicht profitieren. 
Auf diese Weise entstehen bei der PLANCO-Darstellung hohe Arbeitplatzzahlen, die dem Ham-
burger Hafen eine dominante Rolle in Hamburg zuweisen, völlig unabhängig von der hier rele-
vanten Frage, welche Arbeitsplätze ggf. von einer weiteren „Fahrrinnenanpassung“ profitieren 
würden und warum. 
 
Entsprechend hoch ist dadurch auch die von PLANCO für 2001 ermittelte, d. h. geschätzte   
Bruttowertschöpfung39 des Hamburger Hafens, die ich ebenfalls für völlig übertrieben halte. Bei 
seiner „FORTSCHREIBUNG AUF 2005“ (PLANCO 2009, S. 11f) behauptet PLANCO „Alle 
verwendeten Inputdaten sind amtlichen Statistiken entnommen und können nachvollzogen wer-
den“ (S. 12), wobei die Nachvollziehbarkeit dann jedoch daran scheitert, dass   PLANCO die 
jeweiligen Quellen nicht jeweils konkret benennt. Der wissenschaftlichen Nachweispflicht der 
von PLANCO vorgelegten Zahlen wird über den vorgenannten Pauschalhinweis keineswegs 
genüge getan.  
 
Die sog. „Fortschreibungen“ der von PLANCO behaupteten Beschäftigungseffekte sind aus 
vorgenannten Gründen unglaubwürdig. Die Einbeziehung der Landkreise Lüchow-Dannenberg, 
Uelzen, Soltau-Fallingbostel bei der Beschäftigungswirkung des Hamburger Hafens in die „Met-
ropolregion-Hamburg“ ist nicht nachvollziehbar und haltlos (a. a. O., S. 21). Durch diesen räum-
lich und branchenmäßig künstlich hoch gesetzten Einflussbereich des Hamburger Hafens hat 
PLANCO die Arbeitsplatzeffekte des Hamburger Hafens drastisch hochgeschraubt. 
 
Wie abwegig die von PLANCO dem Containerumschlag in Hamburg unmittelbar  zuge-
rechneten Arbeitsplatzzahlen sind, zeigt das folgende Beispiel: 
„Beschäftigungsverluste durch Verlagerungen: 
Da die Höhe von Arbeitsplatzverlusten bei den indirekt abhängig Beschäftigten, auch für die 
in der Metropolregion, aufgrund des Fehlens empirischer Untersuchungen nicht genau bestimmt 
werden kann und von einer Vielzahl von Annahmen abhängt, ist in der Bedarfsbegründung nur 
von einem verlagerungsbedingten Wegfall der direkt abhängig Beschäftigten 
aus der Hafenwirtschaft (ohne hafenbezogene Industrie) ausgegangen worden. Hierbei hat 
es sich in 2001 um 89 Beschäftigte/10.000 TEU gehandelt; durch die gestiegene Arbeitsproduk-
tivität ist die Relation in 2007 auf 50 Beschäftigte/10.000 TEU gesunken. Bei einer Verlagerung 
von 1 Mio. TEU würden nach heutigen Erkenntnissen (Stand 2007) mindestens 
5.000 Beschäftigte (ohne die Erfassung indirekt containerabhängig Beschäftigter) ihren Arbeits-
platz in Hamburg und im Hamburger Umland verlieren“ (PLANCO 2009, S. 18). 
                                                 
38 Hinzu kommen Fehler aufgrund unklarer Fragestellung der Fragebögen oder durch fehlerhaftes Ausfüllen. 
39 Summe der produzierten Waren und Dienstleistungen. 
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Demnach wären 2007, als im Hamburger Hafen ca. 9,9 Mio. TEU umgeschlagen wurde, 49.500 
Beschäftigte tätig gewesen. Stattdessen ist durch die Jahresberichte der Containerumschlagsbe-
triebe belegt, dass es real deutlich weniger als 4.000 Beschäftigte waren. – Somit wurden die 
Arbeitsplatzzahlen im Containerumschlag von PLANCO zwölf Mal höher angesetzt als in 
der Realität vorhanden. 
 
Geradezu grotesk ist angesichts dessen die nachfolgend von PLANCO getätigte Aussage: 
„Durch den Verzicht auf die Mitberücksichtigung der gefährdeten Beschäftigten in den indirekt 
vom Containerverkehr abhängigen Sektoren, werden in der Bedarfsbegründung extrem vorsich-
tige Annahmen getroffen, um die damit verbundene Effekte nicht zu überschätzen. Würde man 
jedoch berücksichtigen, das zumindest die indirekt containerabhängig Beschäftigten aus Ham-
burg und dem Hamburger Umland einem hohen Gefährdungspotenzial unterliegen, dann handelt 
es sich insgesamt um rd. 10.500 Beschäftigte (Stand 2007), deren Arbeitsplatz bei einem Verlust 
von 1 Mio. TEU gefährdet wäre (ebenda).“ 
Wenn diese Annahme von PLANCO stimmen würde, so hätte Hamburg während des Ein-
bruchs im Containerumschlag von nahezu 3 Mio. TEU infolge der Wirtschaftskrise von 
2008 auf 2009 nahezu 30.000 Arbeitsplätze verlieren müssen. Jedoch ist nichts Dergleichen 
passiert, im Hafenumschlag selbst ist ein Beschäftigungsrückgang von wenigen hundert Stellen 
erfolgt, die sich unter Einbeziehung der indirekten Beschäftigungswirkung – vorsichtig geschätzt 
– auf 1.000 oder etwas mehr Arbeitsplätze aufaddiert haben könnte.   
 
Wesentliche Aussagen von PLANCO (2009) sind irreführend und haltlos: „Bei gleicher Arbeits-
produktivität wie in 2007, wird der Rückgang des Containerumschlags von 9,8 auf 7,5 Mio. TEU 
zu Arbeitsplatzverlusten von rd. 40.000 Beschäftigten gegenüber 2007 führen, davon rd. 11.800 
bei den direkt vom Containerverkehr abhängig Beschäftigten in der Hafenwirtschaft in Hamburg 
sowie im Hamburger Umland“.  Bei dem zunehmenden Containerumschlag bis 2007 nahm auch 
die Arbeitsproduktivität zu, denn die Neueinstellungen blieben prozentual erheblich hinter den 
prozentualen Umschlagssteigerungen zurück. So hat auch der drastische Rückgang des Contai-
nerumschlags im Hamburger Hafen im Zuge der Weltwirtschaftskrise seit Ende 2008 trotz ent-
sprechend reduzierter Arbeitsproduktivität nicht zu Massenentlassungen geführt, wie die 
PLANCO-Darstellung suggeriert. So lassen die von    PLANCO vorgetragenen Arbeitsplatzzah-
len und –Theorien u. a. außer Acht, dass der Containerumschlag in Hamburg (s. Containertermi-
nal Altenwerder) vor allem kapitalintensiv, dagegen nicht arbeitsplatzintensiv ist.  
„Unterstellt man darüber hinaus einen Anstieg der Arbeitsproduktivität zwischen 2007 und heu-
te, dann ist von einem größerem Beschäftigungsverlust gegenüber 2007 auszugehen. Eine Fort-
schreibung für das Jahr 2009 wird diese Aussage bestätigen“ (PLANCO 2009, S. 14). 
 
Auch diese unmittelbar nachfolgende Aussage des Gutachters der TdV wurde bereits von 
der tatsächlichen Entwicklung widerlegt: Die realen Arbeitsplatzzahlen der beiden großen 
Hamburger Containerumschlagsbetriebe HHLA und EUROGATE belegen, dass der Con-
tainerumschlag in Wirklichkeit von weit unter 10% der von PLANCO behaupteten Be-
schäftigten im Containerbereich erfolgt.  
 
Diese Diskrepanz zeigt, dass sich hier nur über reale Zahlen des Container bezogenen    
Hafenumschlags  (vgl. Anlage 1) dessen Bedeutung für Hamburg und Umgebung belegen 
lässt. Im Ergebnis führt das zu einer deutlich geringeren Bedeutung des Hamburger Hafens als 
von PLANCO behauptet und von BRÄUNINGER et al. vom Hamburger Weltwirtschaftsinstitut 
offensichtlich ungeprüft und damit fahrlässig übernommen.  
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Mehrere unabhängige Überprüfungen der von PLANCO getroffenen Annahmen zu Be-
schäftigungswirkung des Hamburger Hafens, des dort getätigten Containerumschlags und 
der geplanten „Fahrrinnenanpassung“ haben zum Ergebnis geführt, dass die von Planco 
für den Hafenbetrieb und die geplante „Fahrrinnenanpassung“ angenommenen Arbeits-
platzzahlen nachweislich haltlos und völlig übertrieben sind (vgl. Petchow/IÖW 200940 so-
wie Anlage 1). 
 
So auch Dieter LÄPPLE, emer. Professor von der TU Hamburg-Harburg, der mehrere Untersu-
chungen41 zum Thema Arbeitsplätze in Hamburg und im Hamburger Hafen durchgeführt hat: 
„ABENDBLATT: ´Aber Hafenplaner argumentieren mit enormen Zahlen von Arbeitsplätzen, 
150.000 Jobs sollen vom Hafen abhängig sein´: 
 
LÄPPLE: ´Das sind Mondrechnungen, die nie offengelegt wurden und die sich auch nicht halten 
lassen. Rotterdam beziffert die von ihrem Hafen abhängigen Arbeitsplätze mit 57 000 und sagt 
ganz offen, dass die hafengebundenen Arbeitsplätze in den letzten Jahren deutlich zurückgegan-
gen sind. Die heutigen Häfen sind weitgehend Containerschleusen, das Ein- und Auspacken, die 
Wertschöpfung  findet im Hinterland statt. Die echten Hafenjobs werden immer weniger, und die 
anderen sind nicht mehr wasserabhängig, nicht mehr abhängig vom Umschlagplatz. Rund ein 
Drittel aller Container, die per Schiff in Hamburg ankommen, werden mit kleineren Feederschif-
fen die Elbe wieder heruntergefahren. Das ist nur Transitverkehr, in einem hohen Maße automa-
tisiert´ 
(HAMBURGER ABENDBLATT, 19. Oktober 2007). 
 
Immer wieder zu hörende Aussagen wie, „der Hamburger Hafen ist für Niedersachsen nach dem 
VW-Werk der zweit wichtigste Arbeitgeber“42  sollen offensichtlich einer Durchsetzung der ge-
planten Elbevertiefung dienen, entbehren jedoch jeglicher sachlichen Grundlage (s. o. und Anla-
ge 1).    
 
BRÄUNINGER et al. machen durch ihre im Wesentlichen zutreffend dargestellte Seehafenkon-
kurrenz innerhalb der Nordrange deutlich, dass eine Bedeutungsabnahme des Hamburger 
Hafens beim anteiligen Containerumschlag keine spürbaren Negativwirkungen für die Exportna-
tion Deutschland hätte und dass es nach dem Bedeutungszuwachs des Hamburger Hafens bis 
Mitte 2008 eine konjunktur- und standortbedingte Bedeutungsabnahme gegeben hat. Insofern 
funktionieren die Marktmechanismen und es ist keineswegs so, dass das „Wohl und Wehe“ der 
deutschen Volkswirtschaft vom Hamburger Hafen und seiner Leistungsfähigkeit abhängen wür-
de, auch wenn die TdV dieses immer wieder vortragen.  
Die im Auftrag der Hamburg Port Authority von BRÄUNINGER et al. gemachten Aussagen zur 
Bedeutung des Hamburger Hafens blenden dann jedoch diese regulierenden und ausgleichen-
den Marktmechanismen der vielen nationalen und internationalen Seehäfen aus. In der EU 
ist es angesichts der hohen Dichte leistungsfähiger Seehäfen – abgesehen von verständlichen 
regionalen Interessen – unwesentlich, über welchen Seehafen Waren importiert oder exportiert 
werden. Die jeweilige Hafenwahl orientiert sich neben der Lage zu den Zielgebieten der       
Handelspartner vor allen an Leistungsfähigkeit und Kostenstruktur des jeweiligen Hafens. Auch 
wenn die Leistungsfähigkeit des Hamburger Hafens hoch ist, so ist dieses – wie zahlreiche  

                                                 
40 Institut für ökologische Wirtschaftsforschung: Arbeitsplatzeffekte des Hamburger Hafens (Containerverkehr) 
Studie im Auftrag des WWF; Januar 2009: 
41 Z.B. LÄPPLE, D. et al. (1994): Beschäftigungsmöglichkeiten im Güterumschlag sowie in vor- und nachgela-
gerten Tätigkeiten des Hamburger Hafens; Ders. (2003): Hamburger Arbeitsmarkt im globalen Kontext 
42 Z. B. Karl Schwinke von der Hamburger SPD laut Darstellung des Hamburger Abendblatts v. 2.07.2010: 
McAllisters Positionen zu Hamburg-Projekten. 
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Untersuchungen belegen43 – kein Alleinstellungsmerkmal Hamburgs. Die Weltwirtschaftskrise 
hat gezeigt, dass die periphere Lage des Hamburger Hafens am östlichen Rand der Nord-
range weit im Binnenland, nicht zuletzt aufgrund seiner vergleichsweise ungünstigen Kos-
tenstruktur zu einer Verlagerung großer Teile des Transshipments geführt hat, die auf-
grund dieser Standortnachteile kaum zurück zu gewinnen sein werden. Der Grund des in 
Hamburg bis zum Boomjahr 2007 gewachsenen Transshipments auf über 30% liegt insbesondere 
in der bis dahin unzureichenden Leistungsfähigkeit der westlichen Konkurrenten Antwerpen, 
Rotterdam und Zeebrugge. Weil diese Defizite dort längst weitgehend behoben wurden und auch 
Ostseehäfen wie Danzig, St. Petersburg oder Arhus in ihre hafenbezogene Infrastrukturen inves-
tiert haben und der einzige deutsche Tiefwasserhafen „Jade-Weser Port“ im nahen Wilhelmsha-
ven bald fertig gestellt ist, wird Hamburg seine frühere Bedeutung im Transshipmentverkehr und 
seinen  alten Stellenwert als dominanter „Ostseehafen“ wohl kaum wiedergewinnen können.  
Auch wenn diese Ziele wesentlich zur Planbegründung der geplanten „Fahrrinnenanpassung“ 
angeführt werden, so spielt die geplante „Fahrrinnenanpassung“  hierbei angesichts vorgenannter 
(und weiterer) schwer wiegender Gründe nur eine marginale und keineswegs eine „zwingende“ 
Rolle.   
 
Schlussfolgerungen: 
 
Anstelle der von den TdV und hiervon beauftragter Gutachter bisher vor allem spekulativ 
getätigten Annahmen ohne konkretem oder plausiblem Nachweis sind hier möglichst klare 
und nachvollziehbare Kriterien notwendig, um dem rechtlich erforderlichen Nachweis 
gem. Artikel 6 Abs. 4 der FFH-Richtlinie der EU bzw. § 34 Abs. 3 BNatSchG in dessen 
Umsetzung zu genügen. - Hieran mangelt es bisher jedoch in den vorliegenden Unterlagen 
der TdV.  So fehlt weiterhin eine nachvollziehbare Analyse, inwieweit die „volkswirtschaftli-
che Bedeutung des Hafens“ und ihrer Parameter wie Arbeitsplätze, Wertschöpfung von Art und 
Umfang der beantragten Fahrinnenanpassung abhängt.  
 
Das „öffentliche Interesse“ Hamburgs an dem geplanten Vorhaben konkurriert mit dem 
von Niedersachsen und dem benachbarten Wilhelmshaven mit Fertigstellung des Jade-
Weser-Ports. Aufgrund der bisherigen politischen Beschlusslage und aus strukturpoliti-
schen Gründen sind die Hamburger Interessen an ihrem Vorhaben wohl kaum als „vor-
rangig“ einzusehen. Es gibt auch keine „zwingenden Gründe“, weil die Reeder großer Con-
tainerschiffe die gewünschte hohe Auslastung bereits heute in Rotterdam und zukünftig in 
Wilhelmshaven im Jade Weser Port erreichen können.  
 
Damit wird den Anforderungen aus Artikel 6 Abs. 4 der FFH-Richtlinie der EU bzw. § 34 
Abs. 3 BNatSchG nicht entsprochen. Die geplante Fahrrinnenanpassung ist deshalb nicht 
genehmigungsfähig. 
 
 
 
5.2. Verkehrsbezogene Bedeutung der geplanten Fahrrinnenanpassung 
 
Bei der Darstellung des verkehrlichen Nutzens der Fahrrinnenanpassung wiederholen die 
TdV ihren bisherigen – unzureichenden44 Vortrag: Wohl niemand wird die in der Container-
schifffahrt seit Jahren zu beobachtende Schiffsgrößenentwicklung bezweifeln. Maßgeblich 
hierbei sind jedoch nicht die von den TdV und ihrer bezahlten Fachgutachter immer wie-
                                                 
43 Vgl. hierzu beispielsweise die beiden hier im Text erwähnten Unfragen der HypoVereinsbank  / UniCredit 
Group unter Reedern zu Häfen der Nordrange aus 2007 und 2010. 
44 Vgl. hierzu meinen bisherigen schriftlichen und mündlichen Vortrag. 



 22 

der herausgestellten Konstruktionstiefgänge (siehe Unterlagen der TdV, z. B. auch ISL Nov. 
2009, z. B. S. 16), sondern die im Bereich der Nordrange bei Mitbewerbern bzw. im Elbe-
revier auf dem Weg nach Hamburg real gefahrenen. Trotz umfänglicher Angaben zur 
Schiffsgrößenentwicklung machen die TdV hierzu nur lückenhafte und zu wenig differenzierte 
Angaben für die seewärtige Zufahrt nach Hamburg.  
 
Auch die in den letzten Jahren vermehrt in Dienst gestellten Großcontainerschiffe mit bis zu 16m 
Konstruktionstiefgang und bis zu 14.000 TEU Ladekapazität ändern hier nichts Grundlegendes, 
weil diese wegen einer schwierigeren Auslastung im Linienverkehr und der hohen Anteile von 
Leercontainern bzw. geringer Containerdurchschnittsgewichte real auch nur in wenigen Einzel-
fällen höhere Tiefgänge erreichen. Eine Bedarfsbegründung für ein derartig teures und konflikt-
trächtiges Vorhaben anhand weniger Einzelfälle (vgl. Tabelle 3, S. 45) kann wohl kaum von „öf-
fentlichem Interesse“ sein, erst Recht nicht „zwingend“  oder unter den konkurrierenden Belan-
gen „vorrangig“. 
 
Die TdV, ihre Gutachter und die das Vorhaben fordernde Hamburger Hafenwirtschaft führen 
große Umschlagsverluste infolge der tiefenbezogenen Fahrwasserrestriktionen an, konkrete 
Belege über den Umfang werden von den TdV jedoch erneut nicht vorgetragen.  
Nach meiner hier (nur) im Ergebnis dargestellten konkreten Analyse gehe ich hier von Ladungs-
verlusten von bisher schätzungsweise 10.000 TEU, im worst Case allenfalls von 15.000 TEU 
aus. Angesichts der vor der Wirtschaftskrise in Hamburg bis zu annähernd  9.900.000 umge-
schlagenen TEU halte ich einen derartigen Ladungsverlust (0,001 – 0,0015%) ebenso für wenig 
erheblich wie eine vorsorglich für möglich erachtete Verdreifachung in Zukunft auf 0.003 – 
0,0045% aufgrund des von den TdV zutreffend dargestellten vermehrten Einsatzes großer Con-
tainerschiffe.  - Die Geringfügigkeit zeigt sich auch durch den Umschlagsrückgang in Hamburg 
infolge der Weltwirtschaftskrise, der nahezu 3.000.000 TEU ausmacht und damit etwa 100 Mal 
so viel wie bei Unterlassung der geplanten Elbevertiefung zu erwarten.  Zur weitergehenden Be-
gründung verweise ich hier auf den Kontext meiner anderen Ausführungen sowie auf FELDT 
200945.  
  
Der von den TdV und ihrer Fachgutachter erneut dargestellte, von niemand bezweifelte Reeder-
nutzen einer weiteren Fahrwasservertiefung kann hier wohl kaum als „ zwingender Grund des 
überwiegenden öffentlichen Interesses“  angesehen werden, so wie das hier maßgeblicher Un-
tersuchungsgegenstand ist. - Zur Bewertung von Reederinteresse, Reederverhalten und öffentli-
chem Interesse und alternativen Lösungsmöglichkeiten sei hier auf den Kontext meiner anderen 
Ausführungen verwiesen.  
Der Wunsch von Reedern großer Containerschiffe für zeitlich flexiblere Anlaufbedingungen zum 
Hamburger Hafen und mehr Tideunabhängigkeit ist zwar verständlich, jedoch kein „ zwingender 
Grund“  für eine Realisierung.  
 
Das ISL weist in einem Gutachten für die TdV (November 2009, S. 25) darauf hin, „dass die 
Einbußen beim zulässigen Schiffstiefgang nicht aufgrund mangelnder Auslastung der Schiffe 
entstanden sind, sondern seitens der Reedereien auf Ladung verzichtet wurde, um Hamburg noch 
tideunahängig bedienen zu können“. 
Auch wenn das der Fall sein sollte, ist damit jedoch keineswegs zwangsläufig ein Verlust für 
Hamburger Ladungsanteile verbunden: Die für Hamburg bestimmten oder dort zu ladenden Con-
tainer können auf Containerschiffen mit ausreichender Kapazität grundsätzlich problemlos ti-
deunabhängig transportiert werden. Der Grund für Restriktionen sind bereits mitgeführte Tran-
sitcontainer, die bereits auf dem Wege nach Hamburg in einem westlichen Hafen der Nordrange, 
                                                 
45 Grundlagen einer nationalen Seehafenkonzeption - Untersuchung am Beispiel des Containerverkehrs – Disser-
tation an der Fakultät für Architektur und Landschaft der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover. 
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beispielsweise Rotterdam,  geladen wurden, um diesen Hafen auf dem Rückweg nach Ostasien 
nicht mehr anlaufen zu müssen: 
 

 
Abbildung 3: Beispiel für Hafenrundlauf Ostasiendienst  
                       (Quelle: Projektbüro Fahrrinnenanpassung 200946, S. 11) 
 
Dieser Reedernutzen einer höheren Schiffsauslastung ist jedoch kein Nutzen für den Hamburger 
Hafen, denn die höhere Schiffsauslastung, die über die geplante Elbevertiefung gesteigert wer-
den soll, sind Transitcontainer ohne Nutzen für Hamburg. So wurden in Hamburg im letzten 
Boomjahr 2008 vor der Wirtschaftskrise durchschnittlich „nur“ 1.998 TEU gelöscht bzw. 2.305 
TEU geladen47, maximal in seltenen Einzelfällen etwas über 5000: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 4: Im Hamburger Hafen 2008 gelöschte oder geladene Container  
 
 
Angesichts der Ladekapazität großer Containerschiffe von 10.000 TEU bis im Extremfall heute 
sogar bereits bis 14.000 TEU bestehen somit ausreichende Kapazitätsreserven für die in 
Hamburg gelöschten oder zu ladenden Container, so dass die vom TdV angeführten mögli-

                                                 
46 Fahrrinnenanpassung von Unter- und Außenelbe, Hintergrund und Umfang des Ausbaubedarfs. 
47 www.rettet-die-elbe.de, Auswertung der Daten v. HPA. 
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chen Ladungsverluste von 2.000.000 TEU im Falle eines Verzichts auf das geplante Vorhaben 
nicht nachvollziehbar, sondern wohl eher „Panikmache“ sind. 
   
Die Darstellung der TdV zur angeblichen Diskussion von tideabhängigem und tideunabhängi-
gem Verkehr als „getrennte Verkehre“ ist ebenfalls nicht nachvollziehbar. Tideabhängiger und 
tideunabhängige Verkehre sind als dynamisches Gesamtes anzusehen, weil die  Tideabhängig-
keit der Containerschiffe neben der natürlichen Dynamik der Tideelbe selbstverständlich auch 
von den jeweiligen Schiffsgrößen und Auslastungen abhängt. Die Übergänge sind fließend. 
Dabei bilden die von der Natur gegebenen Grenzen eines Tidegewässers, d. h. die Höhe des  
Tidenhubs zwischen (maximalen) Hochwasser und (minimalem) Niedrigwasser zeitliche       
Restriktionen zur Nutzung der optimalen Wasserstände bei Hochwasser. Dass Reeder gerne  
jederzeit ausreichende oder sogar optimale Wasserstände haben wollen, ist aus verkehrlicher und 
wirtschaftlicher Sicht zwar verständlich, aber gegen die Natur und letztlich kaum noch bezahl-
bar. Zumindest würden die aufzuwendenden Kosten in keinem angemessenen Nutzen stehen. 
Dieses wird bei der geplanten Elbevertiefung außer Acht gelassen, denn die von den Reedern 
gewünschte Flexibilität, den Hamburger Hafen möglichst jederzeit, d. h. tideunabhängig anlau-
fen zu können, geht zu sehr zu Lasten von Umwelt und Steuerzahler und kann somit nicht von 
öffentlichem Interesse sein und schon gar nicht „überwiegend“ (wie durch § 34 Abs. 3 
BNatSchG vorgegeben). 
 
 

  
 
Abbildung 5:  Containerschiffsflotte 1999 und 2009 sowie Orderbuch 2009 nach Größen- 
und Tiefgangsklassen (ISL48 November 2009, S. 13) 
 
 
Zu den  – i. d. R. deutlich darunter liegenden -  realen Tiefgängen, die bei Konkurrenzhä-
fen der Nordrange erreicht werden, machen die TdV trotz Nachfrage49 bis heute keine  
Angaben.  
 
„Der aktuelle Auftragsbestand der Werften zeigt, dass auch in den kommenden Jahren überpro-
portional viele Schiffe in oberen Größenklassen in Fahrt kommen werden. Nach Schätzungen des 
                                                 
48 Bedeutung der geplanten Fahrrinnenanpassung für die Schifffahrt im Hafen Hamburg. 
49 In meinem bisherigen Vortrag im laufenden Verfahren. 
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ISL dürften zwar insbesondere in den oberen Größenklassen einige Aufträge storniert werden, 
doch auch nach Stornos ist der Zuwachs der Größenklassen oberhalb 10.000 TEU verglichen 
mit der aktuellen Flotte besonders hoch (vgl. Anhang 1: ISL Flottenprognose bis 2015)“ (a. a. 
O., S. 14). 
 
„Von den Schiffen mit mehr als 8.000 TEU waren sogar knapp 90 % der Schiffe auf Europa-
Fernost-Routen unterwegs, darunter alle Schiffe mit mehr als 10.000 TEU“ … 
„Das ISL schätzt, dass sich der Anteil der Containerschiffe mit 10.000 TEU und mehr von der-
zeit 3 % auf 33 % erhöhen wird, während ein Teil der Schiffe mit 6.000-10.000 TEU auf andere 
Routen (insbesondere Transpazifik) ausweichen wird“ (a. a. O., S. 15). 
 
 

 
 
Abbildung 6: Containerschiffsgrößen in der Nordeuropa-Fernost-Fahrt 2008 und 2015 
(ISL November 2009, S. 15) 
 
„Die Auswirkungen der zunehmenden Schiffsgrößen auf den Hamburger Hafen zeigen sich heute 
bereits darin, dass weniger als die Hälfte der Containerfrachter mit mehr als 10.000 TEU, die 
2009 Häfen in der Nordrange anliefen, auch nach Hamburg fuhren, während es bei den Schiffen 
zwischen 6.000 und 10.000 TEU fast 90 % waren“ (a. a. O., S. 18). 
 
Wenn die TdV in ihrer Planbegründung nun in Konsequenz des ISL-Gutachtens zuneh-
mend mit Schiffsgrößen jenseits von 9.000 TEU oberhalb der Abmessungen des Bemes-
sungsschiffes argumentieren (vgl. Abb. 1, Seite 7) , so relativiert sich hier die Frage des ge-
mäß § 34 Abs. 3 BNatSchG zu prüfenden „überwiegenden öffentlichen Interesses“ 50 für die 
geplante Fahrrinnenanpassung der seewärtigen Zufahrt nach Hamburg, weil Bund und 
Länder (einschließlich Hamburgs) vor Jahren für diesen Schiffstyp den Bau eines deutschen 

                                                 
50 Konkurrierende Interessen der deutschen Seehäfen von Hamburg und Wilhelmshaven, die jeweils für sich ein 
entsprechendes „öffentliches Interesse“ reklamieren. 
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Tiefwasserhafens am Standort Wilhelmshaven mit dem bald fertig gestellten Jade-Weser Port 
beschlossen haben (vgl. auch Seite 8f) : 
 „Die Bürgermeister von Bremen und Hamburg und der Niedersächsische Ministerpräsident 
sind sich einig über die grundsätzliche Notwendigkeit eines Tiefwasserhafens in der Deutschen 
Bucht für Containerschiffe, die aufgrund ihrer Größe Bremerhaven und Hamburg auch unter 
zukünftigen Tiefgangsbedingungen nicht mit einer ökonomisch sinnvollen Auslastung anlaufen 
können. Dieser Tiefwasserhafen soll als norddeutsches Projekt gemeinsam realisiert werden und 
stellt eine Ergänzung des bereits bestehenden norddeutschen Hafenangebotes dar. Angesichts 
der historischen Bedeutung für Norddeutschland und getragen von dem Willen zu einer neuen 
gemeinsamen Hafenpolitik an der Deutschen Bucht haben sich die drei Regierungschefs für den 
Standort Wilhelmshaven entschieden“ (Gemeinsame Erklärung der drei norddeutschen Regie-
rungschefs GABRIEL, SCHERF und RUNDE vom 30.03.2001).  
 
Auch wenn Hamburg im Mai 2002 auf Veranlassung seiner Hafenwirtschaft aus dieser Verein-
barung der drei Bundesländer wieder ausstieg, wird es für Niedersachsen wohl kaum einen sach-
gemäßen Grund dafür geben, einem Ausbaumaß der von Hamburg beantragten „Fahrrinnenan-
passung“ zuzustimmen, das dem bald fertig gestellten Jade-Weser Port für die nächsten Jahre 
weitgehend seine Existenzberechtigung nimmt. 
So verbreitete das Hamburger Abendblatt am 27.04.2010 die Nachricht, der „JadeWeserPort in 
Wilhelmshaven nimmt womöglich erst 2015 Betrieb auf“ und stützt dieses auf Unternehmensan-
gaben des Betreiberkonsortiums von EUROGATE und MAERSK sowie auf „Kreise des Bremer 
Senats“. Die wenig verlässliche Haltung Bremens wundert nicht, denn man will dort vorrangig 
Bremerhaven auslasten und keinen neuen Hafen in Niedersachsen. Aufgrund des Umschlags-
rückgangs der Wirtschaftskrise verfügt Bremerhaven nun noch für mehrere Jahre über ausrei-
chend eigene Umschlagskapazitäten. Hamburg hat bekanntlich weit darüber hinaus für große 
Umschlagskapazitäten gesorgt und eine ursprünglich geplante, weitere Kapazitätserhöhung zu-
rückgestellt. 
 
Entscheidung und Planrechtfertigung des Jade-Weser Ports basieren auf den großen Con-
tainerschiffen ab 10.000 TEU, weil diese – so die Begründung – Hamburg und Bremerhaven 
auch nach den (seinerzeit schon) geplanten „Fahrrinnenanpassungen“ nicht mehr mit der ge-
wünschten Auslastung erreichen könnten. Dem hatten Hamburg und Bremen seinerzeit zuge-
stimmt. - Nun sollen auf einmal diese großen Containerschiffe Ziel und Begründung der 
geplanten „Fahrrinnenanpassung“ nach Hamburg sein: 
 
„Die geplante Elbvertiefung bietet dem Hafen Hamburg die Möglichkeit, in den oberen Größen-
segmenten den Marktanteil zu steigern bzw. den Verlust von Marktanteilen zu verhindern und 
somit insgesamt seine Position als zentraler Anlaufhafen für Asienverkehre zu behaupten“, so 
bewertet das Bremer ISL 2009 (S. 19) im Auftrag der TdV Bedarf und Nutzen des geplanten 
Vorhabens. Die TdV stützen in Planänderung III sowohl ihre Bedarfsbegründung wie auch in 
ihrer Darstellung der „zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses“ wesent-
lich auf das ISL-Gutachten vom November 2009. 
 
Wenn die TdV dieses nun oberhalb der Abmessungen des Bemessungsschiffes für den ge-
planten Fahrrinnenausbau für sich reklamieren, so verlassen sie nicht nur die gemeinsame 
Beschlusslage mit der Bundesregierung51, sondern reklamieren hier zu Unrecht ein „über-
wiegendes öffentliches Interesse“ zu ihren Gunsten, welches zu Lasten des Landes Nieder-
sachsen und der strukturschwachen Region Wilhelmshaven mit dem bald fertig gestellten 
Jade-Weser Port gehen würde: So wurde in der FINANCIAL TIMES Deutschland vom  
                                                 
51 Bis heute sind hier weder „Abweichung“, noch „Korrektur“ der Bundesregierung zu Lasten Niedersachsens 
bekannt.  
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24.04.2010 berichtet:  „Deutscher Tiefwasserhafen - Kein Schiff wird kommen nach Wilhelms-
haven. Der Jade Weser Port droht zu einer Investitionsruine zu werden. Der neue Containerha-
fen am Rand von Wilhelmshaven gilt unter Reedern als lästige Überkapazität. Die Betreiber wol-
len den Start um Jahre verzögern."  
 
Sollte Niedersachsen sein Einvernehmen zu der von den TdV beantragten Fahrwasservertie-
fung erteilen würden über 600 Mio. Euro an Steuergeldern, vorwiegend aus Niedersachsen, 
für Jahre sinnlos verschwendet worden sein, denn ein derartiger Hafen lässt sich wohl kaum – 
gegen einen Bedarf – mit Zweckoptimismus und „schönen Worten“ oder kostspieligen Gebüh-
rensenkungen zu Lasten öffentlicher Haushalte angemessen nutzen. 
Somit verursacht das Projekt „Fahrrinnenanpassung“ der TDV aufgrund der unerwarteten Ent-
wicklungen seit Beginn der Weltwirtschaftskrise zu einem nicht zu leugnenden Interessenkon-
flikt beim „ öffentlichen Interesse“ von Hamburg und Niedersachsen. Aufgrund strukturel-
ler Benachteiligung Niedersachsens und der Region Wilhelmshaven halte ich hier das „öf-
fentlichen Interesse“  Niedersachsens mit der Region Wilhelmshaven für vorrangig. Nicht 
zuletzt aber sollten die bisherigen Beschlüsse der Bundesregierung zur Notwendigkeit eines 
deutschen Tiefwasserhafens für die Entscheidung des Bundes über die WSD-Nord bindend 
sein: Die seinerzeit einvernehmlich mit den betroffenen Ländern gefällte Entscheidung fiel zu-
gunsten von Wilhelmshaven und nicht zugunsten von  Hamburg oder Bremerhaven. 
 
Daneben sind Bedeutung und mögliches Profitieren des Hamburger Hafens zunächst öf-
fentliches Interesse des Stadtstaates Hamburg und der unmittelbaren Umgebung des sog. 
Hamburger „Speckgürtels“. 
Dieses öffentliche Interesse ist in Relation zu den möglichen Ladungsgewinnen anderer deut-
scher Seehäfen wie z. B. des zukünftigen Jade-Weser Ports, von Cuxhaven oder Brunsbüttel an 
der Elbmündung oder des benachbarten Bremerhaven im Falle einer unterlassenen oder vermin-
derten „Fahrrinnenanpassung“ zum Hamburger Hafen anhand nachprüfbarer Kriterien valide zu 
bewerten. Dabei sind auch strukturelle Kriterien benachteiligter Regionen miteinzubeziehen. - 
Das alles wurde von den TdV versäumt.  
 
Solange die TdV hierzu kein ausreichend qualifiziertes Material vorlegen werden sich die 
Planfeststellungsbehörden bei ihrer Entscheidung um eine ausreichend qualifizierte Dar-
stellung kümmern müssen, damit sie sich bei den absehbaren Gerichtsverfahren nicht dem 
Vorwurf eines wesentlichen Abwägungsdefizits aussetzen. 
 
Die verheerenden Auswirkungen der Wirtschaftskrise für den Containerumschlag des Hambur-
ger Hafens werden von den TdV beschönigt (Projektbüro Fahrrinnenanpassung 201052, S. 10f), 
indem kein Vergleich mit den westlichen Konkurrenzhäfen erfolgt, die deutlich weniger Einbu-
ßen hinnehmen mussten als Hamburg mit 28%. Die Gründe hierfür liegen in den drastischen 
Verlusten Hamburgs beim Transshipment von über 30 % Umschlagsanteil in den Boomjahren 
auf unter 10% während der Wirtschaftskrise 2009. Die Gründe hierfür liegen vor allem in der 
Lage Hamburgs weit landeinwärts und der der hohen Kostenstruktur des Hamburger Hafens, so 
dass sich der lange Umweg häufig nicht mehr rechnet. Der Rückgang ist nicht nur krisenbedingt, 
sondern auch auf eine Veränderung der Liniendienste – unabhängig von der geplanten Elbever-
tiefung – durch große Reedereien bedingt. So nutzt MAERSK seit Oktober 2009 die Möglichkeit 
den Ostseehafen Gdansk in Polen auf der Ostasienroute an Hamburg vorbei über Le Havre, Fe-
lixtowe und Zeebrugge mit Containerschiffen bis zu 8.000 TEU anzulaufen. Auch Arhus und 

                                                 
52 Planänderungsunterlage III Teil 11a, Darstellung der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen 
Interesses 
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Gothenburg in Skandinavien werden von MAERSK53 heute auf der Asienroute direkt angelau-
fen, so dass der Umweg per Feeder über Hamburg überflüssig geworden ist. 
 
Dass die großen Schiffe im Massengutverkehr  von der geplanten Fahrrinnenanpassung  auf-
grund größerer Ladekapazität auf dem Wege nach Hamburg etwas profitieren erhöht zwar den 
Reedernutzen, nicht jedoch den der Hafenumschlagsbetriebe, weil im Zielhafen Hamburg da-
durch insgesamt nicht signifikant mehr Massengut umgeschlagen wird. Der Bedarf und damit 
der Gesamtumschlag hängen im Wesentlichen von der Konjunktur und dem Verbrauch von 
Hamburg und Umgebung ab. Das gilt auch für den Weitertransport ins Binnenland. Da Massen-
gutschiffe nicht an Fahrpläne gebunden sind, können diese problemlos die einlaufend heute be-
reits möglichen Tiefgänge von 14,80 m / 15.10 m Salz- / Süßwasser bezogen nutzen. Darüber 
hinaus gehende Tiefgänge würden sich auf wenige Einzelfälle im Jahr beschränken und somit 
nur ein geringes zusätzliches öffentliches Interesse entfalten, nicht zuletzt weil hierdurch kaum 
zusätzliche Arbeitsplätze entstehen werden. Die beim Hamburger Hafen vor allem auslaufend 
bestehenden Tiefgangsrestriktionen spielen im Massengutverkehr keine nennenswerte Rolle, 
weil Massengut mit großen Schiffen nur einlaufend transportiert wird, die dann beim Auslaufen 
leer sind. Ausgehendes Massengut per Feeder benötigt keine größeren Tiefgänge. Zudem ist die 
Verbesserung der seewärtigen Zufahrt zum Hamburger Hafen für Massengutschiffe bisher 
kein erklärtes Ziel des geplanten Vorhabens.  
 
Die Darstellung einiger politischer Beschlüsse im Anhang D ist ebenfalls kein Beleg für  
„zwingende Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses“ der geplanten Fahrrinnenan-
passung. So wird die nach wie vor hohe Bedeutung und eine notwendige Zukunftssicherung des 
Hamburger Hafens niemand in Zweifel ziehen. Die in den angeführten politischen Beschlüssen 
gemachten Aussagen zur Notwendigkeit einer „Fahrrinnenanpassung“ sind lediglich genereller 
Natur, d. h. einer wie auch immer gearteten Fahrrinnenanpassung/Vertiefung. Es werden keine 
konkreten Aussagen oder gar Vorgaben zu dem von den TdV geplanten Art und Umfang des 
Ausbaus gemacht. Das geht auch gar nicht, weil es ein ergebnisoffenes Planfeststellungsverfah-
ren in rechtswidriger Weise in Frage stellen würde. - Die Aussagen dieser Beschlüsse sind i. d. 
R. so allgemein gehalten, dass die Wertung der TdV eine haltlose Überinterpretation ist: „Diese 
Grundsatzentscheidungen werden als Beleg eines erkannten und formulierten zwingenden öffent-
lichen Interesses an umfassender hafenwirtschaftlicher Entwicklung im Anhang D beigelegt“ 
(Projektbüro Fahrrinnenanpassung 201054, S. 5)  
Die von mir auf Seite 8 f. angeführten politischen Beschlüsse zum Bau eines deutschen Tiefwas-
serhafens relativieren diesen interessengeleiteten Interpretationsversuch der TdV (vgl. hierzu 
auch die vorangestellten Ausführungen auf Seite 35/26). 
 
Die vom TdV vorgelegten, anscheinend „bestellten“55 Schreiben der beiden großen Hafen-
betreiber HHLA und   EUROGATE  deuten allenfalls auf einen gewissen Bedarf einer Vertie-
fung um wenige Dezimeter, z. B. bei den erwähnten Mindertiden bei Ostwindwetterlagen. Sie 
sind jedoch kein Beleg für die beantragte Bedarfstiefe von 14,50 m. Dieser einlaufend ja seit 
1999 mögliche Tiefgang von 14,50 wurde seitdem erst zwei Mal von einem Containerschiff ge-
fahren, in 2008 und 2009 nicht ein einziges Mal. Damit lässt sich kein Bedarf begründen.  
 
Die von der HHLA als Beleg für unzumutbare Fahrwasserrestiktionen angeführte CMA CGM 
Andromeda (Konstruktionstiefgang 15,50m, 11.356 TEU Ladekapazität fuhr gemäß Auswertung 

                                                 
53 Z. B. mit der MAERSK Singapore, Ladekapazität 8.466 TEU. 
54 Planänderungsunterlage III Teil 11a, Darstellung der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen 
Interesses 
55 Hierzu soll es einen Zeugen geben, der jedoch nicht öffentlich benannt werden will, um seinen Arbeitsplatz 
nicht zu gefährden. 
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der Unterlagen der HPA durch den Förderkreis „Rettet die Elbe“ e.V. am 30.06.2009 tideunab-
hängig mit 11,90m Tiefgang in den Hamburger Hafen ein, löschte 2.685 TEU und wurde mit 
1.624 TEU wieder beladen. Anschließend verließ das Containerschiff den Hafen am 2.07.09 
wieder mit nur 11,40 m Tiefgang. -  Die Aussage der HHLA in ihrem Schreiben an die Plan-
feststellungsbehörden vom 16. Juli 2009, “Das Schiff musste ausgehend auf einen Tiefgang von 
maximal 13,50 m gebracht werden (leichte Mindertide)“  ist insofern nicht nachvollziehbar. 
Beide Male wären wesentlich größere Tiefgänge und Beladungen möglich gewesen.  Auch bei 
den drei anderen Fahrten der CMA CGM Andromeda zum Hamburger Hafen 2009 wurden ähn-
lich moderate Tiefgänge gefahren, lediglich am 16.11.2009 bestand mit 13,10 m Tiefgang ein-
laufend eine geringe Tideabhängigkeit, wobei maximal 14,80m / 15,10 m  Salz-/Süßwasser be-
zogen möglich gewesen wären. Wenn die HHLA „dieses Beispiel als einen weiteren Beleg für 
die Dringlichkeit des geplanten Fahrrinnenausbaus“ gem. vorg. Schreiben ansieht, so ist dieses 
als Planrechtfertigung aus genannten Gründen ungeeignet.    
 
Auch die im EUROGATE-Schreiben vom 6.08.2009 aufgeführten Beispiele für angebliche 
Fahrwasserrestriktionen sind nicht nachvollziehbar (und kein Bedarfsnachweis): 
 
Harbour Bridge (max. Konstruktionstiefganf 14,04 m mit 8212 TEU Ladekapazität56): 
Am 14.05.2009 einlaufend mit 12,20m und am 16.05.09 mit 12,20m Tiefgang auslaufend.  
Am 11.07.2009 einlaufend mit 12,50m und am 12.07.09 mit 12,50 m Tiefgang auslaufend. 
Damit verkehrte das Containerschiff jeweils sogar tideunabhängig! 
 
Xin Bejing (max. Konstruktionstiefgang 15,00m mit 9572 TEU Ladekapazität) 
Am 20.05.2009 einlaufend mit 12,20m und am 21.05.09 mit 12,80m Tiefgang auslaufend. 
Am 23.07.2009 einlaufend mit 13,00m und am  24.07.09 mit 13,20m Tiefgang auslaufend. 
Auch hier wären noch höhere Tiefgänge und Beladungen möglich gewesen! 
 
Anna Maersk (max. Konstruktionstiefgang 15,00m mit 7370 TEU Ladekapazität57) 
Am 17.06.2009 einlaufend mit 13,10m und am 18.06.09 mit 12,50m Tiefgang auslaufend. 
Am 19.08.2009 einlaufend mit 12,40 m und am 20.08.09 mit 11,90m Tiefgang auslaufend. 
Auch hier wären noch höhere Tiefgänge und Beladungen möglich gewesen! 
 
CMA  CGM Norma (max. Konstruktionstiefgang 15,00 m mit 9415 TEU Ladekapazität58): 
Am 13.05.2009 einlaufend mit 12,60m und am 15.05.09 mit 12,50m Tiefgang auslaufend. 
Am 16.07.2009 einlaufend mit 13,60m und am 17.07.2009 mit 13,20m Tiefgang auslaufend. 
Auch hier wären noch höhere Tiefgänge und Beladungen möglich gewesen! 
 
Insofern ist die nachfolgende Aussage des Schreibens von EUROGATE vom 6.08.2009 
nicht nachvollziehbar: „Durch die notwendige Ladungsreduzierung sind bei diesen Schiffsan-
laufen zudem im Hamburger Hafen Zeitverluste und damit Kostenerhöhungen für die Reeder in 
einem Umfang von jeweils zwischen 4 bis 10 Stunden entstanden.“ 
Auch die im EUROGATE-Schreiben vom 18.09.2009 angeführten Zeitverluste sind angesichts 
der angeführten Tiefgänge – abgesehen von wenigen Einzelfällen einer Tideabhängigkeit – nicht 
nachvollziehbar bzw. hatten andere Gründe als die angeführten Fahrwasserrestriktionen. Die 
beiden im dritten EUROGATE-Schreiben vom 21.01.2010 vorgebrachten Einzelfälle beziehen 
sich auf Wartezeiten bei tideabhängigem Auslaufen, das in einem Fall durch wetterbedingte 
Mindertide bei längerem Ostwind zu weiteren Restriktionen geführt hat. Solche Einzelfälle sind 
kein „ zwingender Grund“ für die geplante „Fahrrinnenanpassung“ an die Wünsche von 
                                                 
56 EUROGATE gibt in seinem Schreiben statt dessen eine Ladekapazität von 8.800 TEU an. 
57 EUROGATE gibt in seinem Schreiben statt dessen eine Ladekapazität von 8.500 TEU an. 
58 EUROGATE gibt in seinem Schreiben statt dessen eine Ladekapazität von 9.600TEU an. 
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Reedern und Hafenwirtschaft und schon gar kein „vorrangiges öffentliches Interesse“ (§ 34 
Abs. 3 BNatSchG), da es hier offensichtlich um privatwirtschaftliches Interesse handelt. 
Auch die  in den EUROGATE-Schreiben herangezogenen Konstruktionstiefgänge sind kein 
„zwingender Grund“, weil diese hypothetischen Tiefgänge, wie der TdV selbst einräumt, real 
nicht erreicht, sondern mindestens „- 0,5 m bis 1,5 m geringer“ (a. a. O. , S. 15/16) ausfallen. 
Das dem Projekt zugrunde liegende Bemessungsschiff hat einen Konstruktionstiefgang 
von14,50m (vgl. Abb. 1, S. 7).  
 
Für darüber hinaus gehende Schiffsgrößen wurde kein Antrag auf „Fahrrinnenanpas-
sung“ gestellt, auch wenn dieses von Vertretern der Hafenwirtschaft nun offensichtlich 
gewünscht wird.  
 
 
Schlussfolgerungen: 
 
Die von den TdV und Elbvertiefungsbefürwortern wiederholt (sinngemäß) getroffene An-
nahme einer weitgehenden Gleichstellung Hamburger Interessen mit gesamtdeutschen, 
volkswirtschaftlichen Interessen ist angesichts des Vorhergesagten und zahlreicher leis-
tungsfähiger Seehäfen im In- und Ausland keineswegs sachgerecht, sondern zeugt von ein-
seitiger Interessenwahrnehmung des Antragstellers Hamburg.  
Auch das Versäumnis, dass die TdV sich bisher – auch in den neuen Unterlagen – zu einem 
Großteil der bisherigen Kritikpunkte59 nicht weiter äußern und damit weiter substantiell erforder-
liche Angaben unterlassen, ist unzureichend.  
Die Planfeststellungsbehörden haben es bisher offensichtlich nicht vermocht, die TdV zu den 
hier notwendigen, sachgemäßen Angaben zu veranlassen. Dieses ist entweder als Indiz einer 
gewissen Überforderung zur Beurteilung der hier zu prüfenden, sehr komplexen Materie anzuse-
hen oder als „Rücksichtnahme“ der benachbarten Behördenteile der TdV (Projektbüro Fahrrin-
nenanpassung) im Zuständigkeitsbereich der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) und 
der Hamburger Behörde für Wirtschaft- und Arbeit (BWA). – Beides widerspricht den Vorgaben 
des Bundesverkehrsministers im Hinblick auf ein „rechtssicheres Verfahren“ gemäß Pressemit-
teilung vom 12.08.2009: „Für den Bund und Hamburg gilt weiterhin, dass der Planfeststel-
lungsbeschluss für die Fahrrinnenanpassung der Unter- und Außenelbe schnellstmöglich, aber 
auch mit aller Sorgfalt erstellt werden muss. Die Entscheidungen der Planfeststellungsbehörden 
müssen einer gerichtlichen Überprüfung standhalten." 
 
Bisher fehlen konkrete und plausible (d. h. nachvollziehbare) Angaben zur verkehrlichen 
Notwendigkeit („zwingende Gründe“) als Maßstab des hier rechtlich (s.o.) geforderten „ü-
berwiegenden öffentlichen Interesses“:  
In Hamburg werden im Durchschnitt jeweils nur 2-2.500 TEU gelöscht oder wieder gela-
den, maximal in wenigen Einzelfällen bis zu gut 5./6.000 TEU60, so dass die großen Contai-
nerschiffe mit Ladekapazitäten bis zu 14.000 TEU mit dieser Ladung bereits heute prob-
lemlos nach Hamburg fahren können. Somit besteht für eine weitere „Fahrrinnenanpas-
sung“ zur Kapazitätserhöhung keineswegs ein „zwingender Grund“. 
 
Auch die Tatsache, dass Reeder Hafenanläufe auf der Rückfahrt nach Ostasien bei West-
häfen durch die beantragte „Fahrrinnenanpassung“ einsparen wollen (siehe Abbildung 3, 
Seite 22), ist weder „zwingend“, noch von „öffentlichem Interesse“ (Privatwirtschaft), ge-
schweige denn dabei „vorrangig“.   
                                                 
59 Beispielsweise verweise ich hier auf meinen umfänglichen bisherigen schriftlichen und mündlichen Vortrag. 
60 Vgl. hierzu meinen mündlichen Vortrag mit Power-Point-Präsentation (liegt Planfeststellungsbehörde seitdem 
vor) im Zuge der Erörterungstermine. 
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– Im Gegenteil: Es sprechen sogar schwerwiegende Gründe des öffentlichen Interesses gegen 
eine solche von Reedern angestrebte Konzentration auf immer weniger Hafenanläufe: Wenn die 
Ladung an immer weniger großen Häfen wie Rotterdam und Hamburg gelöscht oder geladen 
wird, steigt die notwendige Unterverteilung der Ladung immer mehr an. Neben einer hierdurch 
seit Jahren bereits zu beobachtenden Erhöhung von Transshipment und Feederverkehren nehmen 
auch die besonders umweltbelastenden und kostspieligen Hinterlandverkehre durch LKW und 
Bahn immer weiter zu. Der Druck auf den Ausbau leistungsfähiger Hinterlandanbindungen wird 
hierdurch erhöht. Umwelt, Steuerzahler und betroffene Anwohner der Hauptverkehrstrassen sind 
die Leidtragenden und objektiv wesentlicher Teil des hier zu prüfenden „öffentlichen Interesses“ 
(weitergehend vgl. FELDT & PETCHOW 201061).  
Das geplante Vorhaben „Fahrrinnenanpassung“ ist insofern im Abweichungsverfahren 
gemäß § 34 Abs. 3 BNatSchG nicht genehmigungsfähig.  
  
 
5.3. Natur und Umwelt  
 
Auch Umwelt und Naturschutz sind zweifellos von öffentlichem Interesse, werden von den 
TdV als solches aber nicht behandelt.  
Das öffentliche Interesse geht nicht nur aus den hier einschlägigen Vorgaben des EG-Vertrags 
hervor, sondern auch aus zahlreichen internationalen und nationalen politischen Beschlüssen, die 
hier als bekannt vorausgesetzt werden, auf Wunsch der Planfeststellungsbehörde aber auch noch 
ergänzt werden können.  
Wenn die TdV dieses verschweigen und stattdessen einseitig nur ihre wirtschaftlichen und ver-
kehrsbezogenen Interessen herausstellen, wie das über die Unterlagen von Planänderung III er-
neut erfolgt, so ist das unangemessen. Da eine erhebliche Beeinträchtigung europäischer 
Schutzgebiete Natura 2000 durch das geplante Vorhaben nicht auszuschließen ist, wiegt 
das öffentliche Interesse des  Schutzes dieser Gebiete höher als das von den TdV immer 
wieder vorgetragene verkehrliche und wirtschaftliche öffentliche Interesse.  
 
So auch die EU-Kommission (2007)62: „Entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip ist es Sache der 
zuständigen einzelstaatlichen Behörden, die notwendigen Vergleiche zwischen diesen Alternativ-
lösungen anzustellen. Es sei hervorgehoben, daß die Bezugsparameter für diese Vergleiche sich 
mit Aspekten der Erhaltung und Bewahrung des Gebiets vor Beeinträchtigungen und seinen öko-
logischen Funktionen befassen. In diesem Stadium können daher andere Bewertungskriterien, 
wie z. B. wirtschaftliche Kriterien, nicht als den Umweltschutz überwiegende Kriterien verstan-
den werden“ (S. 7). 
 
„Im Fall prioritärer Lebensräume können Projekte bzw. Pläne, die sich nachteilig auswirken 
könnten, nur dann durchgeführt werden, "wenn die angeführten zwingenden Gründe des über-
wiegenden öffentlichen Interesses mit der Gesundheit des Menschen und der öffentlichen Sicher-
heit oder mit überwiegenden günstigen Auswirkungen für die Umwelt zusammenhängen oder vor 
der Genehmigung des Plans bzw. Projekts die Kommission eine Stellungnahme zur vorgesehenen 
Maßnahme abgibt" (EU-Kommmission 2000, S. 48 63).. 
 

                                                 
61 Umwelt Media Consult, Hannover  & Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IöW), Berlin 2010, Nord-
seehäfen: Deutschland als Transitland für den weltweiten Güterumschlag - Vorschläge zur Begrenzung von Kos-
ten für Mensch und Natur. 
62 Auslegungsleitfaden zu Artikel 6 Absatz 4 der 'Habitat-Richtlinie' 92/43/EWG. 
63 NATURA 2000 — GEBIETSMANAGEMENT, Die Vorgaben des Artikels 6 der Habitat-Richtlinie 
92/43/EWG. 
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Erinnert sei hier auch an die Vorgaben des Artikel 20a Grundgesetz: „Der Staat schützt auch in 
Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere 
im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von 
Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.“ 
 
Somit haben hier die Planfeststellungsbehörden eine besondere Verpflichtung. 
 
„In Anbetracht der Notwendigkeit, eine unerwünschte Beschädigung des Netzes Natura 2000 
zu vermeiden, sollte eine gründliche Überprüfung und/oder Rücknahme eines Plan- oder 
Projektvorschlags erwogen werden, wenn festgestellt wird, dass dieser Plan bzw. dieses 
Projekt das fragliche Gebiet erheblich beeinträchtigen wird. Dies gilt vor allem für den Fall, 
dass eine Beeinträchtigung von durch die Habitat-Richtlinie geschützten prioritären 
Lebensräumen und/oder Arten bzw. von Vogelarten befürchtet wird“ (EU-Kommission 200764). 
 
 
 
5.4. Deichsicherheit und Hochwasserschutz 
 
Zweifellos sind Deichsicherheit und Hochwasserschutz „zwingende Gründe des überwiegen-
den öffentlichen Interesses“, werden von den TdV aber in den diesbezüglichen Darstellun-
gen als solches nicht behandelt. Angesichts der Dimension des geplanten Eingriffs ist die von 
den TdV behauptete „Hochwasserneutralität“ ebenso wenig nachvollziehbar wie die getätigte 
Annahme, eine nachteilige Veränderung der Deichsicherheit sei auszuschließen (vgl. hierzu An-
lage 2, S….). 
Angesichts des immensen, katastrophalen Schadensumfangs im Falle eines Deichbruchs65 darf es 
hier weder ein Restrisiko noch Zweifel gegenüber den Darstellungen der TdV geben. Diese 
Zweifel sind angesichts der Folgen des Klimawandels, vermehrter Extremwetterlagen und zu-
nehmender Belastungen von Vorland und Deichfüßen durch zunehmende Strömungsgeschwin-
digkeiten und Schiffswellen bisher nicht ausgeräumt.  
 
 
 
5.5. Sonstige Belange der Elbunterlieger 
 
Auch die sonstigen Belange der Bevölkerung der Elbunterlieger wie Landwirtschaft, Obstbau, 
Tourismus, Fischerei, Sportschifffahrt und sonstige Freizeitaktivitäten oder die Belange der   
Unterelbehäfen sind auch Teil des öffentlichen Interesses und sollten hier entsprechend gewür-
digt werden. So kann es beispielsweise nicht sein, dass das Umschlagsinteresse des Hamburger 
Hafens bei der Bewertung des öffentlichen Interesses gegenüber den Unterelbehäfen vorrangig 
ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
64 Auslegungsleitfaden zu Artikel 6 Absatz 4 der 'Habitat-Richtlinie' 92/43/EWG. 
65 Die Erinnerungen an die verheerende Sturmflut 1962 sind in der älteren Bevölkerung an der Unterelbe noch 
wach und haben zu ernst zu nehmenden Ängsten geführt. 
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6. Bewertung der Alternativenprüfung der Planänderung III 
 
6.1 Grundsätzliches 
 
Zur „Untersuchung von Alternativlösungen“ gibt die EU-Kommission in ihrer Leitlinie über die 
Vorgaben des Artikels 6 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG u. a. vor:  
„Dazu könnten alternative Standorte (Trassen bei linearen Projekten), andere Größenordnungen 
oder Entwicklungspläne bzw. alternative Prozesse gehören. Auch die „Nulloption“ sollte in Er-
wägung gezogen werden. 
Entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip ist es Sache der zuständigen einzelstaatlichen Behörden, 
die notwendigen Vergleiche zwischen diesen Alternativlösungen anzustellen. Es sei hervorgeho-
ben, daß die Bezugsparameter für diese Vergleiche sich mit Aspekten der Erhaltung und Bewah-
rung des Gebiets vor Beeinträchtigungen und seinen ökologischen Funktionen befassen. In die-
sem Stadium können daher andere Bewertungskriterien, wie z. B. wirtschaftliche Kriterien, nicht 
als den Umweltschutz überwiegende Kriterien verstanden werden“ 
(EU-Kommission 2000, S. 46). 
 
Angesichts dessen ist es völlig unsachgemäß, wenn die Träger des Vorhabens in den Unterlagen 
zur Planänderung III (vgl. Teil 11b, Alternativenprüfung, S. 19f) bei der Alternativenprüfung 
lediglich herausstellen, dass die gewählte Planungsvariante geringere Beeinträchtigungen zur 
Folge habe als größere Ausbauvarianten, die seinerzeit bei der Variantenprüfung auch untersucht 
worden sind66 und damit bereits als Minimierungsvariante anzusehen sei.  
Angesichts der Tatsache, dass die vorliegende Planungsvariante zu potentiell erheblichen Be-
einträchtigungen auf Natura-2000-Gebiete führt, ist hierfür zu prüfen, ob es Alternativen zur 
Reduzierung / Minimierung von Beeinträchtigungen gibt. Dabei dürfen wirtschaftliche oder ver-
kehrliche Belange nicht im Vordergrund stehen und vorrangig behandelt werden, was von den 
TdV aber in unsachgemäßer Weise erfolgt: Vgl. Projektbüro Fahrrinnenanpassung 2010,   Alter-
nativenprüfung Planänderungsunterlage III, Teil 11 b. So ist es unsachgemäß, dass die TdV sich 
bei der Alternativenprüfung großenteils vorwiegend mit einer „Darstellung und Begründung der 
beantragten Ausführungsvariante“ (a. a. O., vgl. z. B. S. 21 f.) auseinandersetzen. 
 
Gemäß TdV sind bei der Alternativenprüfung folgende Fragen zu klären:  
 
„1. Ist die Alternative/Variante realisierbar (technische Machbarkeit, organisatorische 
Machbarkeit, rechtliche Machbarkeit, Flächenverfügbarkeit, Verhältnismäßigkeit der 
Kosten)? 
2. Kann mit der Alternative/Variante das Projektziel - ggf. mit zumutbaren Abstrichen – 
erreicht werden? 
3. Führt die Alternative/Variante zu signifikant geringeren Beeinträchtigungen von FFHGebie-
ten und EU-Vogelschutzgebieten als das aktuell geplante Vorhaben?“  
(Projektbüro Fahrrinnenanpassung 201067,  S. 6). 
 
Diese Vorgehensweise wird von den Trägern des Vorhabens zwar im Grundsatz richtig darge-
stellt, der eigenen Vorgabe wird dann aber nicht objektiv, sondern einseitig interessenbezogen 
nachgegangen, was hier anhand der vom TdV behandelten, ernsthaft zu verfolgenden alternati-
ven Lösungsmöglichkeiten68 aufgezeigt wird:  
 
 
                                                 
66 Größere Ausbauvarianten wurden seinerzeit allein schon aus wirtschaftlichen Gründen verworfen. 
67 Alternativenprüfung, Planänderungsunterlage III, Teil 11 b. 
68 Zur Stützung seines Vorhabens ziehen die TdV auch unsinnige Alternativvorschläge in ihre Betrachtung ein. 
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6.2 Alternativlösung: Geringeres Ausbaumaß 
 
„Eine weitere Verringerung des Ausbaumaßes könnte nur durch eine deutliche Minderung 
des max. Nutztiefganges von 14,50 m erreicht werden. Zwar stellt auch schon eine Minderung 
des Ausbauziels um 1 oder 2 dm grundsätzlich eine Minderung des Ausbauumfanges 
dar; die damit verbundene Minderung der Umweltfolgen und damit der Beeinträchtigungen 
der betroffenen FFH-Gebiete ist aber so gering, dass diese nicht ins Gewicht fällt. Eine drasti-
sche Minderung des künftigen max. Nutztiefganges bis hin zum Totalverzicht auf die Vorteile 
des tideabhängigen Verkehrs führt zwar zu einer spürbaren Minderung des Ausbauumfanges 
und damit der ökologischen Auswirkungen auch für die FFH-Gebiete. Ein wirtschaftlicher 
Einsatz der derzeit und künftig den weltweiten Containertransport dominierenden Container-
schiffe wäre mit einer derartigen Einschränkung jedoch nicht mehr möglich“ (a. a. O., S. 19). 
 
Diese Bewertung der TdV ist unhaltbar: 

�  So führt der erste Vertiefungsdezimeter aufgrund des Reliefs im Elbesockels nur zu ei-
nem Bruchteil der Umweltfolgen und damit zu deutlich geringeren  Beeinträchtigun-
gen der betroffenen FFH-Gebiete. 

�  Die Auswirkungen einer „Minderung des künftigen max. Nutztiefganges“ auf das Pla-
nungsziel lassen sich aufgrund der heute einlaufend nach Hamburg bereits möglichen ho-
hen Tiefgänge bis 14,80 m / 15,10 m (Salz- / Süßwasser bezogen) gut abschätzen. Wie 
die Tabelle 3 auf Seite 45 zeigt, werden Tiefgänge über 14m real nur selten erreicht, 
so dass eine Halbierung der angestrebten Erhöhung des „Nutztiefganges“ von einem 
Meter auf einen halben nicht zu wesentlichen Nutzungseinbußen führen würde. 

�  Deshalb führt ein geringeres Ausbaumaß keineswegs „zum Totalverzicht auf die Vor-
teile des tideabhängigen Verkehrs“ wie von den TdV dargestellt. 

�  Auch die Behauptung der TdV, „ein wirtschaftlicher Einsatz der derzeit und künftig den 
weltweiten Containertransport dominierenden Containerschiffe“ wäre bei einem geringe-
ren Ausbaumaß nicht mehr möglich, wird durch die Realität widerlegt:    Bereits heute 
verkehren die großen Containerschiffe, für die die Elbe vertieft werden soll, nach Ham-
burg. Wenn das unwirtschaftlich wäre, würden diese Schiffe dort nicht fahren. 

 
„In diesem Zusammenhang ist zudem zu berücksichtigen, dass eine deutliche Einschränkung 
oder gar ein Verzicht auf die Vorteile des tideabhängigen Verkehrs dazu führt, dass angesichts 
natürlicherweise stark schwankender, die mittleren Wasserstände oft unterschreitender 
Tidewasserstände auch dazu führt, dass der künftige Maximaltiefgang für den tideunabhängigen 
Verkehr von 13,50 m nur noch eingeschränkt genutzt werden kann“ (a. a. O., S. 19). 
 
Auch diese Darstellung der TdV ist unhaltbar:  
Prüfgegenstand ist erklärtermaßen ein geringeres Ausbaumaß und nicht ein „ Verzicht auf die 
Vorteile des tideabhängigen Verkehrs“. - Ein geringeres Ausbaumaß würde das über Planände-
rung III mit Schreiben von Eurogate und HHLA angesprochene Problem der Mindertiden bezüg-
lich bisheriger Vorkommnisse lösen bzw. zukünftig zumindest deutlich entschärfen. 
 
Demzufolge ist die anschließend gezogene Schlussfolgerung der TdV unhaltbar: 
„Im Ergebnis stellt die Möglichkeit eines geringeren Ausbaumaßes keine ernsthafte Variante 
dar, mit der das dargestellte Projektziel ohne oder mit geringeren erheblichen Beeinträchtigun-
gen von FFH-Gebieten und EU-Vogelschutzgebieten erreicht werden kann“ (ebenda). 
Die TdV lehnen bei der Alternativenprüfung eine Betrachtung der sog. O-Variante ab (a. a. 
O., S. 7) und ignorieren damit die Vorgaben der EU-Kommission: 
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„Besonders wichtig ist bei der Alternativenprüfung, dass auch die "Null-Variante" berücksich-
tigt wird“ (EU-Kommission 200169, S. 32). 
 
Die „Null-Variante“ , d. h. ein Verzicht auf das von Hamburg beantragte Vorhaben wäre über 
eine standortübergreifende Betrachtung einer tiefgangsbezogenen Zusammenarbeit deut-
scher Seehäfen unter Einbeziehung des zukünftigen Tiefwasserhafens JadeWeserPort in Wil-
helmshaven und der grundsätzlichen Möglichkeiten zur Schaffung von ein oder zwei Liegeplät-
zen für große Containerschiffe am seeschifftiefen Fahrwasser in Cuxhaven oder Brunsbüttel 
durchaus möglich. Dieses wäre aus strukturellen Gründen noch mehr im öffentlichen Interesse 
als die projektbedingt festgelegte Fokussierung des Containerumschlags auf Hamburg. Auch 
aufgrund der Kosten und Risiken der geplanten Elbevertiefung wäre eine solche Alternative 
mehr im öffentlichen Interesse, als die projektbedingt vorgesehene Begünstigung des Hamburger 
Hafens. Somit lässt sich das erklärte Planungsziel, das Umschlagspotential Hamburgs im Con-
tainerverkehr zu generieren nicht mit dem nationalen öffentlichen Interesse vereinbaren, weil 
dieses andere deutsche Seehäfen wie Wilhelmshaven oder Cuxhaven (siehe nachfolgende Dar-
stellungen unter Kapitel 6.3 und 8) zukünftig benachteiligen würde.  
Insofern sind die von den TdV vorgegebenen Planungsziele zu eng gefasst, weil sie eine 
großräumige, standortübergreifende Betrachtung zunichte machen, so wie dieses von der 
EU vorgegeben wird:  
 
„Alternativen ergeben sich durch die Wahl unterschiedlicher Lösungen in Bezug auf Folgendes: 
• die Standorte bzw. Trassen 
• die Größenordnung bzw. den Umfang 
• die Möglichkeiten der Zielerfüllung (z. B. Nachfragesteuerung) 
…“ (a. a. O., S. 33). 
 
 
6.3 Alternativlösung: Hafenkooperationen / Teilabladung in einem Vorhafen 
 
Die Möglichkeiten von „Hafenkooperationen“ deutscher Seehäfen werden von den TdV aus 
wenig überzeugenden Gründen als alternative Lösungsmöglichkeit ausgeschlossen:  
 
„Solche Kooperationen können nur gelingen, wenn alle Häfen, die für die Reederseite eine 
Ausweichmöglichkeit darstellen, einbezogen wären. Dies betrifft eine Vielzahl von Häfen in 
Nordwesteuropa - auch diejenigen, für die eine Kooperation im Grunde ohne jedes Interesse 
ist, da sie ohnehin keine Tiefgangsprobleme haben und mithin Ladungsabwanderungen nicht 
befürchten müssen, also mindestens Rotterdam und Le Havre. Es zeigt sich, dass die Vielzahl 
potenzieller Hafenalternativen und die unterschiedlichen Bedingungen in den Häfen allein schon 
das Zustandekommen einer effektiven Kooperation ausschließt. 
 
Eine derartige internationale Hafenkooperation wäre zwar grundsätzlich zu begrüßen, ist jedoch 
in naher Zukunft u. a. wegen der genannten Gründe unrealistisch. Es geht hier vielmehr um eine 
sinnvolle tiefgangsbezogene Kooperationsmöglichkeit deutscher Seehäfen. 
 
Soll trotz dieser Schwierigkeiten eine Ladungsverlagerung zum Nachteil des Hamburger Hafens 
vermieden werden, erfordert dies konkrete Absprachen über vorzunehmende Ausbaumaßnah-
men, abzudeckende Marktsegmente und über das jeweilige Ladungsaufkommen der 
kooperierenden Häfen. Damit unmittelbar verbunden wären Eingriffe in unternehmerische 

                                                 
69 Prüfung der Verträglichkeit von Plänen und Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf Natura-2000-
Gebiete, Methodik-Leitlinien zur Erfüllung der Vorgaben des Artikels 6 Absätze 3 und 4 der Habitat-Richtlinie 
92/43/EWG. 
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Aktivitäten“ (a. a. O., S. 7). 
Demnach lehnt Hamburg jegliche Ladungsverlagerungen „zum Nachteil des Hamburger Ha-
fens“ ab obwohl das durchaus Folge eines nationalen Kooperationsmodells deutscher Seehäfen 
sein kann und für das Allgemeinwohl durchaus vorteilhaft sein könnte. Maßstab hierfür ist je-
doch nicht – wie von den TdV angenommen – lediglich die Metropolregion Hamburg,   sondern 
der gesamte deutsche Nordseeküstenbereich mit seinen leistungsfähigen Seehäfen. 
 
„Vor dem Hintergrund der Aufgaben- und Kompetenzverteilung zwischen Staat 
und Wirtschaft im Hafenbereich sind die Handlungsmöglichkeiten des Staates so gestaltet, 
dass auf politischer Ebene konkrete Kooperationsvereinbarungen mit unmittelbaren Auswirkun-
gen auf Unternehmen unter marktwirtschaftlichen Ordnungsprinzipien nicht getroffen 
werden können“ (ebenda).  
Diese nicht konkretisierte Behauptung der TdV ist weder nachvollziehbar, noch ist sie zutref-
fend: Der Staat sorgt für Rahmenbedingungen wie Steuern, Gebühren70 oder andere Abgaben, 
den Ausbau oder das Unterlassen von Infrastrukturmaßnahmen, wodurch entsprechende Len-
kungswirkungen entfaltet werden. Dadurch können sinnvolle (freiwillige) Kooperationen von 
Unternehmen initiiert werden. 
 
Es folgen haltlose und unsinnige Schlussfolgerungen der TdV: 
„Dies wäre ökonomisch auch nicht wünschenswert. Durch solche Kooperationen mit Auswir-
kungen auf Ausbaumaßnahmen und damit auch auf das jeweilige Ladungsaufkommen 
nimmt man den Hafenunternehmen die Möglichkeit, sich im freien Wettbewerb den ständig 
verändernden Bedingungen der Transportwirtschaft anzupassen und innovative Investitionen 
vorzunehmen. Die positiven wirtschaftlichen Impulse des Wettbewerbes würden unterdrückt. 
Hafenkooperationen, die letztlich auf eine Marktaufteilung abzielen, haben zudem Kartellcha-
rakter und dürften daher auch wettbewerbsrechtlich kaum zulässig sein. Prüffrage 1 (siehe 
Kapitel 3) ist daher auf Grund der technischen Umsetzbarkeit mit nein zu beantworten. 
 
Diese Bewertung der TdV entbehrt jeglicher sachgemäßen Grundlage71, demzufolge ist 
auch die von den TdV gemachte Schlussfolgerung nicht nachvollziehbar: 
Im Ergebnis stellt die Möglichkeit einer Hafenkooperation keine ernsthafte Alternative dar mit 
der das dargestellte Projektziel ohne oder mit geringeren erheblichen Beeinträchtigungen 
von FFH-Gebieten und EU-Vogelschutzgebieten erreicht wird“ (a. a. O., S. 8). 
 
Gegen die alternative Lösungsmöglichkeit, „dass große Seeschiffe vor Antritt der Revierfahrt auf 
der Unterelbe durch Teilentladung ihren Tiefgang soweit erforderlich reduzieren und somit die 
Fahrrinnenanpassung unnötig würde“ (ebenda), wenden die TdV ein: 
„Für Cuxhaven und den Jade-Weser Port gilt, dass bisher keine ausreichenden Infrastrukturen 
für Umschlagmengen und Hinterlandtransport vorhanden sind. Entsprechende Neuplanungen 
wären zeitaufwendig und würden somit die Erreichung des Projektziels schon von daher gefähr-
den. Dies gilt umso mehr für die anderen Beiden Varianten die komplett neu erstellt werden 
müssten“ (ebenda). 
Dieses stimmt lediglich für Cuxhaven, wo der Bahnanschluss unzureichend ist, nachweislich 
jedoch nicht für den in Bau befindlichen Jade Weser Port, wo neben einem ausreichenden leis-
tungsfähigen Bundesfernstraßenanschluss ein rechtzeitiger Ausbau der Bahnstrecke Wilhelms-
haven-Oldenburg geplant und vom zuständigen BMVBS wiederholt zugesagt wurde. 

                                                 
70 Eine wesentliche Bedeutung bei der Seehafenkonkurrenz spielen Hafen-, Lotsen und andere Gebühren. 
71 Wenn der Staat eine aktive Wirtschafts- und Verkehrspolitik im Rahmen seiner Möglichkeiten (gezielter Infra-
strukturausbau, Gebühren / Abgaben) vornimmt, behindert das weder den freien Wettbewerb, noch ist das unzu-
lässig. Es gibt eine Fülle von Beispielen, dass dieses zu den Aufgaben staatlichen Handelns gehört und im In- 
und Ausland auch praktiziert wird. 
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Im übrigen soll(t)en in Wilhelmshaven vorwiegend Transshipment-Container umgeschlagen 
werden, so dass die bestehenden und in kürze ausgebauten Hinterlandanbindungen ausreichende 
Kapazitäten aufweisen werden. Insofern stimmen die Annahmen der TdV nicht. 
 
„`Ausweichhäfen` für Engpasssituationen oder generelle `Transithäfen` wären deutlich kleiner 
dimensioniert als der Hamburger Hafen. Eine Teilabladung großer Containerschiffe in solchen 
deutschen „Ausweichhäfen“ ist jedoch unrealistisch, da damit zusätzliche Kosten anfallen (Ha-
fen-/Lotsengebühren), zusätzliche An-/Ablegevorgänge bis zum Endhafen verbunden sind (Zeit-
kosten), das Heraussuchen der speziellen Container extrem aufwändig wäre, die Umschlagpro-
duktivität in kleineren Häfen deutlich niedriger ist, Feederabfahrten ökonomisch ungünstiger 
sind (Mengengerüst) “ (ebenda). 
 
Bei einer Hafenkooperation geht es nicht um das Modell von „Ausweichhäfen für Engpasssitua-
tionen“, sondern um zunächst einen Vorhafen (Wilhelmshaven), möglicherweise später mit 
Cuxhaven (mit zunächst nur einem, später dann allenfalls zwei Liegeplätzen für Großcontainer-
schiffe) optional zwei Vorhäfen am tiefen Fahrwasser. Hierdurch müssten Transshipmentcontai-
ner nicht mehr den zeit- und kostenaufwändigen Umweg über die lange Revierstrecke der Elbe 
über Hamburg nehmen. Dabei wird von einer vergleichbaren Leistungsfähigkeit der Liegeplätze 
dieser Vorhäfen ausgegangen, so dass umschlagsbezogen kein Zeitverlust entstehen muss, ledig-
lich das An- und Ablegen zusätzlich Zeit erfordern würde. Das von den TdV herausgestellte lo-
gistische Problem ist angesichts der heute bereits zum Teil zahlreichen Hafenanläufe großer 
Containerschiffe kein Hinderungsgrund, sondern heute schon Realität. Die notwendigen Feeder-
dienste würden sich bei entsprechenden Fahrtrouten schnell der neuen Situation anpassen. So 
würde es Sinn machen, große Transshipment-Ladungsmengen für bestimmte Zielgebiete wie in 
Skandinavien auf einen deutschen Vorhafen zu verlagern bzw. wieder nach Deutschland zurück-
zuholen72. – Vgl. weitergehend Kapitel 8, Seite 40f.). 
 
„Diese Nachteile vergrößern sich noch mehr, wenn die Ladung über alternative Transportwege 
zum Hamburger Hafen transportiert werden sollen. Die dazu benötigten Verkehrsinfrastrukturen 
müssten erheblich ausgebaut werden und erzeugen noch weitergehende Kostennachteile“ (eben-
da). 
Da die seewärtigen Vorhäfen Großschiffe auf dem Weg nach Hamburg um Transshipmentcon-
tainer leichtern sollen, macht es natürlich keinen Sinn, „Ladung über alternative Transportwege 
zum Hamburger Hafen“ zu transportieren, so dass diese Annahme der TdV unzutreffend ist. 
 
„Die wirtschaftlichen Nachteile eines Teilumschlages in Alternativhäfen sind somit so groß, 
dass die Reeder dieses Angebot nicht akzeptieren und in zunehmendem Maße auf andere 
Häfen der Nordrange insbesondere Rotterdam ausweichen würden. Eingriffe in den Markt, die 
dies verhindern könnten wurden bereits im Kapitel 4.2 diskutiert. Prüffrage 1 und 2 (siehe 
Kapitel 3) sind daher mit nein zu beantworten (a. a. O, S. 8/9). 
Diese Schlussfolgerung ist offensichtlich durch die einseitigen Hamburger Interessen ge-
färbt, wenig objektiv und von spekulativen Annahmen geprägt, die nicht gesichert sind.  
Stattdessen bietet eine sinnvolle standortübergreifende, tiefwasserbezogene Kooperation 
deutscher Seehäfen Vor- und Nachteile und könnte eine machbare wie zumutbare Alterna-
tive im öffentlichen Interesse sein. – Insofern ist die Schlussfolgerung der TdV in dieser 
Form nicht haltbar: 

                                                 
72 Im Zuge der Wirtschaftskrise hat Hamburg aufgrund seines Lagenachteils weit im Binnenland und aufgrund 
seiner offensichtlich nicht konkurrenzfähigen Kostenstruktur (z. B. Lotsen-, Hafengebühren) einen Großteil 
seines Transshipments an westliche Konkurrenzhäfen in Belgien und den Niederlanden verloren. 
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„Im Ergebnis stellt die Möglichkeit einer Teilabladung in einem Vorhafen keine ernsthafte Al-
ternative dar mit der das dargestellte Projektziel ohne oder mit geringeren erheblichen Beein-
trächtigungen von FFH-Gebieten und EU-Vogelschutzgebieten erreicht wird (a. a. O, S. 9). 
 
 
 
6.4 Alternativlösung: Internationale Vereinbarung zur Begrenzung der Schiffsgrößen 
 
„Durch internationale Beschränkungen der Schiffsgrößen und oder Tiefgänge könnte der Be-
trieb von Schiffen vermieden werden, die das hier beantragte Vorhaben nötig machen. 
Schiffe, deren Maximaltiefgänge die derzeit auf der Elbe zugelassenen Tiefgänge übertreffen, 
sind bereits heute in Fahrt; weitere Einheiten sind in großer Zahl im Bau bzw. bestellt 
(ebenda). 
 
Insofern wäre dieses eine sinnvolle Lösung. Den TdV ist grundsätzlich aber zuzustimmen, 
dass dieses aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen und Interessenlage der Seehäfen 
nicht so ohne Weiteres zeitnah durchgesetzt werden kann.  
 
 
 
6.5 Schlussfolgerungen 
 
Empfehlungen der EU zur Anwendung der FFH-Richtlinie machen die hier skizzierten Defizite 
der vorliegenden Alternativenprüfung der Träger des Vorhabens „Fahrrinnenanpassung von Un-
ter- und Außenelbe“ deutlich: 
 
„In Anbetracht der Notwendigkeit, eine unerwünschte Beschädigung des Netzes Natura 2000 
zu vermeiden, sollte eine gründliche Überprüfung und/oder Rücknahme eines Plan- oder 
Projektvorschlags erwogen werden, wenn festgestellt wird, dass dieser Plan bzw. dieses 
Projekt das fragliche Gebiet erheblich beeinträchtigen wird. Dies gilt vor allem für den Fall, 
dass eine Beeinträchtigung von durch die Habitat-Richtlinie geschützten prioritären 
Lebensräumen und/oder Arten bzw. von Vogelarten befürchtet wird, die allgemein bedroht 
und in Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie aufgeführt sind. Die zuständigen Behörden 
müssen zunächst entsprechende Analysen anstellen und den Nachweis erbringen, dass der 
betreffende Plan/das betreffende Projekt wirklich notwendig ist. Folglich sollte in dieser 
Phase auch die „Nulloption“ in Erwägung gezogen werden“ (EU-Kommission 200773, S. 7). 
 
Nach derzeitigem Kenntnisstand ist bei Realisierung des geplanten Vorhabens „eine Beein-
trächtigung von durch die Habitat-Richtlinie geschützten prioritären Lebensräumen und/oder 
Arten bzw. von Vogelarten“ zu befürchten. Dieses bleibt jedoch ohne ausreichende Berück-
sichtigung bei der vorliegenden Alternativenprüfung des TdV.  
 
„Entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip ist es Sache der zuständigen einzelstaatlichen Behör-
den, die notwendigen Vergleiche zwischen diesen Alternativlösungen anzustellen. Es sei hervor-
gehoben, daß die Bezugsparameter für diese Vergleiche sich mit Aspekten der Erhaltung und 
Bewahrung des Gebiets vor Beeinträchtigungen und seinen ökologischen Funktionen befassen. 
In diesem Stadium können daher andere Bewertungskriterien, wie z. B. wirtschaftliche Kriterien, 
nicht als den Umweltschutz überwiegende Kriterien verstanden werden“ (EU 2000, S. 4774).  

                                                 
73 Auslegungsleitfaden zu Artikel 6 Absatz 4 der 'Habitat-Richtlinie' 92/43/EWG. 
74 NATURA 2000 — GEBIETSMANAGEMENT, Die Vorgaben des Artikels 6 der Habitat-Richtlinie 
92/43/EWG. 
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Weil auch gemäß des bei uns geltenden Planungsrechts die Planfeststellungsbehörden für eine 
sachgemäße Alternativenprüfung verantwortlich sind, werden sie diese selbst durchführen 
müssen oder den TdV auferlegen, die nach wie vor unzureichenden Planfeststellungsunterlagen 
entsprechend zu ergänzen (und als wesentliche Information erneut öffentlich auszulegen). 
„Die zuständige Behörde sollte daher die Betrachtung von Alternativlösungen nicht auf die Lö-
sungen beschränken, die von den Antragstellern vorgeschlagen worden sind“ (EU-Kommission 
2001, S. 32). – Hier wäre deshalb noch viel zu tun. Insofern verweise ich hier auf die nachfol-
genden Kapitel. 
 
 
 
 
7. Weitere hier relevante Rechtsvorgaben 
 
7.1 Erweiterung bzw. Verstärkung der Vorgaben gemäß Artikel 6 Abs. 4 FFH-RL bzw.    
       § 34 Abs. 3 BNatSchG zur Alternativenprüfung 
 
Aufgrund der möglichen Beeinträchtigungen von Natur und Umwelt durch das geplante Vorha-
ben „Fahrrinnenanpassung von Unter- und Außenelbe“ sind Alternativen zur Vermeidung und 
Minimierung m. E. auch aufgrund weiterer Rechtsvorgaben geboten, die insgesamt zu einer ver-
stärkenden Wirkung führen und eine konsequente Umsetzung erfordern. Dabei ist zu berücksich-
tigen, dass die hier relevanten Rechtsvorgaben durch Querbezüge z. T. ineinander greifen und 
sich ergänzen. 
 
 
7.2 Wasserrahmenrichtlinie - Wasserhaushaltsgesetz 
 
Das wesentliche Ziel der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) der EU ist, für alle Gewässer bis 
2015 einen möglichst „guten Zustand“  zu erreichen75. Die Richtlinie gilt gemäß Artikel 1 
nicht nur für die Flusseinzugsgebiete, sondern auch für die Übergangs- und Küstengewässer 
der EU. Die Vorgaben der WRRL werden in Deutschland durch die §§ 25 ff Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) bzw. die jeweiligen Wassergesetze der Länder umgesetzt. 
 
§ 27 WHG regelt die „Bewirtschaftungsziele für oberirdische Gewässer 
(1) Oberirdische Gewässer sind, soweit sie nicht nach § 28 als künstlich oder erheblich 
verändert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass 
1. eine Verschlechterung ihres ökologischen und ihres chemischen Zustands vermieden 
wird und 
2. ein guter ökologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht 
werden. 
(2) Oberirdische Gewässer, die nach § 28 als künstlich oder erheblich verändert 
eingestuft werden, sind so zu bewirtschaften, dass 
1. eine Verschlechterung ihres ökologischen Potenzials und ihres chemischen Zustands 
vermieden wird und 
2. ein gutes ökologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht 
werden.“ 
Die geplante „Anpassung der Fahrrinne von Unter- und Außenelbe für 14,5 m tiefgehende 
Containerschiffe“ würde im Falle einer Realisierung zu einer Verschlechterung des heute in 
vielen Bereichen der Tideelbe bereits ungünstigen Erhaltungszustands führen, so dass hier 

                                                 
75 Weitergehend: Siehe WRRL und einschlägiges Schrifttum, das hier als bekannt vorausgesetzt wird. 
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in den gemäß § 28 WHG „künstlich und erheblich veränderten“ Bereichen folgende Maß-
gaben zu beachten sind: 
„Wird bei einem oberirdischen Gewässer der gute ökologische Zustand nicht 
erreicht oder verschlechtert sich sein Zustand, verstößt dies nicht gegen die 
Bewirtschaftungsziele nach den §§ 27 und 30, wenn 
… 
2. die Gründe für die Veränderung von übergeordnetem öffentlichen Interesse sind 
oder wenn der Nutzen der neuen Veränderung für die Gesundheit oder Sicherheit des 
Menschen oder für die nachhaltige Entwicklung größer ist als der Nutzen, den die 
Erreichung der Bewirtschaftungsziele für die Umwelt und die Allgemeinheit hat, 
 

3. die Ziele, die mit der Veränderung des Gewässers verfolgt werden, nicht mit 
anderen geeigneten Maßnahmen erreicht werden können, die wesentlich geringere 
nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt haben, technisch durchführbar und nicht mit 
unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden sind und 
 

4. alle praktisch geeigneten Maßnahmen ergriffen werden, um die nachteiligen 
Auswirkungen auf den Gewässerzustand zu verringern“ 
(§ 32 Abs. 2 WHG). 
 
Insofern sind gemäß § 28 Abs. 3 WHG die Ziele der geplanten Fahrrinnenanpassung durch 
die hier anschließend vorgeschlagenen „anderen geeigneten Maßnahmen“…“die wesentlich 
geringere nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt haben, technisch durchführbar und nicht 
mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden sind“ mit zumutbaren Abstrichen zu rea-
lisieren. 
 
 
7.3 Bundesnaturschutzgesetz 
 
Gemäß § 15 Abs. 1 BNatSchG wird im Rahmen der Eingriffsregelung vorgegeben: 
„Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur 
und Landschaft zu unterlassen. Beeinträchtigungen sind vermeidbar, wenn zumutbare Alternati-
ven, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beein-
trächtigungen von Natur und Landschaft zu erreichen, gegeben sind. 
Soweit Beeinträchtigungen nicht vermieden werden können, ist dies zu begründen.“ 
 
Dieser Verpflichtung ist der Verursacher (TdV) bisher offensichtlich nicht sachgemäß 
nachgekommen. 
 
 
 
7.4 Bundeswasserstraßengesetz 
 
§ 12 Abs. 7 WaStrG gibt vor  „Die natürlichen Lebensgrundlagen sind zu bewahren. Ausbau-
maßnahmen müssen die nach §§ 27 bis 31 des Wasserhaushaltsgesetzes maßgebenden Bewirt-
schaftungsziele berücksichtigen.“ 
 
Demzufolge sind auch gemäß naturschutzrechtlicher und wasserrechtlicher Vorgaben Al-
ternativen zu prüfen (und ggf. umzusetzen), die zu geringeren Beeinträchtigungen von Na-
tura 2000- Gebieten oder zu geringeren nachteilige Veränderungen des Zustands des Ge-
wässers führen. 
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Gemäß § 14 b Ziffer 11 ist die Planfeststellung „zu versagen, wenn von dem Ausbau oder 
Neubau 
a) eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit zu erwarten ist, die nicht durch Aufla-
gen verhütet oder ausgeglichen werden kann, oder 
b) nachteilige Wirkungen auf das Recht eines anderen oder der in Nummer 6 
bezeichneten Art zu erwarten sind, die nicht durch Auflagen verhütet oder 
ausgeglichen werden können, der Berechtigte fristgemäß Einwendungen erhoben hat und der 
Ausbau oder Neubau nicht dem Wohl der Allgemeinheit dient.“  
 
Dieses ist hier unter Einbeziehung der umweltrechtlichen Bestimmungen zu prüfen. 
 
 
 
7.5 Richtlinie 2001/42/EG – UVP-Gesetz 
 

Wie bereits eingangs in Kapitel 1 dargestellt, erfolgte eine nachträgliche Aufnahme der geplan-
ten „Fahrrinnenanpassung von Unter- und Außenelbe“ in den Bundesverkehrswegeplan 2003 
durch Kabinettsbeschluss der Bundesregierung vom 15.09.2004 („Bundesverkehrswegeplan 
2003, zusätzliche Neue Vorhaben Bundeswasserstraßen – Fahrrinnenanpassungen von Unter- 
und Außenelbe sowie der Außenweser“). 
 

Aufgrund der Direktwirkung der Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Pro-
gramme im September 2004 hätte gemäß Artikel 2 Richtlinie eine (Strategische Umweltprüfung) 
SUP für diese Projekte erfolgen müssen, weil der Bundesverkehrswegeplan 2003 durch o. g. 
Kabinettsbeschluss nachträglich geändert wurde und jede Änderung gemäß SUP-RL einer 
SUP unterzogen werden muss. Gemäß § 19b UVPG ist grundsätzlich eine „Strategische Um-
weltprüfung bei Verkehrswegeplanungen auf Bundesebene“ durchzuführen. Da „Verkehrswege-
planungen auf Bundesebene einschließlich Bedarfspläne 
I nach einem Verkehrswegeausbaugesetz des Bundes“ gemäß Anlage 3 UVPG, in der Liste 
"SUP-pflichtiger Pläne und Programme" aufgeführt sind, besteht kein Zweifel an einer SUP-
Pflicht der im September 2004 nachträglich in den Bundesverkehrswegeplan 2003 aufgenomme-
nen Projekte „Fahrrinnenanpassung von Unter- und Außenelbe“ sowie der „Außenweser“. Diese 
würden jeweils ebenso versäumt wie die damit verbundenen standortübergreifenden, großräumi-
gen Alternativenprüfungen. Dieses Versäumnis kann m. E. nur geheilt werden, wenn das Plan-
feststellungsverfahren bei seiner ohnehin bestehenden Prüfpflicht für alternative Lösungsmög-
lichkeiten entsprechend geöffnet oder ergänzt wird. 
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8. Projektübergreifende alternative Lösungsmöglichkeiten gemäß SUP-,  
    FFH- und Wasserrahmen-Richtlinie der EU – Alternative A 
 
Aufgrund der Direktwirkung der SUP-Richtlinie wären  hier großräumige standortüber-
greifende Alternativen zur Vermeidung oder Minimierung der potentiell erheblichen Be-
einträchtigung von Natura 2000-Gebieten erforderlich gewesen. Wie bereits auf Seite 36 
dargestellt, sind die hierzu von den TdV im Rahmen der Planänderung III im Rahmen ihrer Al-
ternativenprüfung gemachten Auswirkungen völlig unzureichend und unsachgemäß: 
 
Wie bereits auf Seite 36f. dargestellt, geht es bei einer tiefgangsbezogenen Hafenkooperation 
zunächst einen Vorhafen (Wilhelmshaven), später dann möglicherweise mit Cuxhaven (mit zu-
nächst nur einem, später dann allenfalls zwei Liegeplätzen für Großcontainerschiffe) optional 
zwei Vorhäfen am tiefen Fahrwasser. Hierdurch müssten Transshipmentcontainer nicht mehr den 
zeit- und kostenaufwändigen Umweg über die lange Revierstrecke der Elbe über Hamburg neh-
men. Dabei wird von einer vergleichbaren Leistungsfähigkeit der Liegeplätze dieser Vorhäfen 
ausgegangen, so dass umschlagsbezogen kein Zeitverlust entstehen muss, lediglich das An- und 
Ablegen zusätzlich Zeit erfordern würde. Das von den TdV herausgestellte logistische Problem 
ist angesichts der heute bereits zum Teil zahlreichen Hafenanläufe großer Containerschiffe kein 
Hinderungsgrund, sondern heute schon Realität. Es würde ja mit Wilhelmshaven oder Cuxhaven 
nicht unbedingt ein neuer Hafenanlauf dazu kommen, wenn möglicherweise dafür ein westlicher 
Hafenanlauf in Belgien oder den Niederlanden vermieden würde. Die notwendigen Feeder-
dienste würden sich bei entsprechenden Fahrtrouten schnell der neuen Situation anpassen. So 
würde es Sinn machen, große Transshipment-Ladungsmengen für bestimmte Zielgebiete wie in 
Skandinavien auf einen deutschen Vorhafen zu verlagern bzw. wieder nach Deutschland zurück-
zuholen76. Die Container für das südlich und östlich gelegene Hinterland außerhalb des Küsten-
bereiches sollte aber wie bisher unbedingt weiter über Hamburg bzw. Bremerhaven transportiert 
werden, weil hier gute Hinterlandanbindungen bestehen, in Wilhelmshaven oder Cuxhaven da-
gegen z. T. erst kostspielig und umweltbelastend ausgebaut würden.  Dieses ließe sich ähnlich 
der vor einigen Jahren wieder aufgehobenen sog. „Containersperrklausel“ für Cuxhaven im 
Rahmen einer Vereinbarung zwischen den drei Bundesländern oder durch wirksame ökonomi-
sche Anreize regeln. 
 
Bei einer Zusammenarbeit Hamburgs mit einem oder zwei Vorhäfen müsste den Reedern bei den 
Hafen- und Lotsengebühren im Rahmen eines Gesamtkonzepts bis zum Ausgleich wesentlicher 
Nachteile im Rahmen eines notwendigen Gesamtkonzepts entgegengekommen werden. Allein 
die bei Verzicht auf die geplante Fahrrinnenanpassung eingesparte Summe von 385 Mio. Euro 
zuzüglich voraussichtlich für nicht notwendige Zusatzausgaben für Unterhaltungsmaßnahmen in 
Millionenhöhe würden hierfür Mittel frei setzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
76 Im Zuge der Wirtschaftskrise hat Hamburg aufgrund seines Lagenachteils weit im Binnenland und aufgrund 
seiner offensichtlich nicht konkurrenzfähigen Kostenstruktur (z. B. Lotsen-, Hafengebühren) einen Großteil 
seines Transshipments an westliche Konkurrenzhäfen in Belgien und den Niederlanden verloren. 
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9. Vorschläge für zumutbare alternative Lösungsmöglichkeiten unter          
Berücksichtigung der maßgeblichen77 Planungsziele der TdV 
 
9.1 Grundsätzliches 
 
„Projekte/Pläne, die einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Plänen und Projekten ein 
Natura-2000-Gebiet beeinträchtigen, können nur dann durchgeführt werden, wenn der objektive 
Schluss zu ziehen ist, dass keine Alternativlösungen vorhanden sind.  
(EU-Kommission 2001, S. 32).  
Das ist hier jedoch nicht der Fall, wie nachfolgend aufgezeigt wird:  
 
Zur Realisierung des Planungsziels geben die TdV folgende Kriterien vor: 
„Dieses Vorhabensziel muss zwingend aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit und der Si-
cherheit der Menschen an der Tideelbe folgende Vorgaben erfüllen 
1. Die Deichsicherheit darf nicht durch den geplanten Fahrrinnenausbau beeinträchtigt 
werden. 
2. Die Hochwasserneutralität des Ausbaus ist nachzuweisen. 
3. Die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffverkehrs ist zu gewährleisten. 
4. Die hydrologischen Verhältnisse in der Tideelbe dürfen nicht nachteilig verändert 
werden“ (Projektbüro Fahrrinnenanpassung 201078,  S. 6). 
Weitergehende Umwelt- und Naturschutzbelange bleiben damit unerwähnt, obwohl sie 
maßgebliches Kriterium des FFH-Abweichungsverfahrens sind. 
 
Hinsichtlich der verkehrsbezogenen Planungsziele sei zunächst auf die Darstellungen hierzu in 
Kapitel 2 (S. 4ff.) verwiesen. Mittlerweile räumen auch die TdV die in der Realität ausbleiben-
den Maximaltiefen der Konstruktionstiefgänge großer Containerschiffe ein79: 
„Gleichzeitig aber hat sich gezeigt, dass ein größerer Teil der Containerschiffe die Vollaus-
lastung nicht erreicht und mit Tiefgängen unterhalb der Vollauslastung den Hafen bedient. Da-
her ist es zumutbar, dass die Ausnutzung des Höchsttiefganges mit einem tideabhängigen Ver-
kehr auf Unter- und Außenelbe einhergeht“ (Projektbüro Fahrrinnenanpassung 2010, Planände-
rungsunterlage III Teil 11a, Darstellung der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen 
Interesses, S. 8). 
 
Berücksichtigt man diese nun eingeräumte Erkenntnis bei der Umsetzung des Planungsziels ge-
mäß des hier vorgegebenen Bemessungsschiffs mit 350 m Länge, 46 m Breite und einem 
Konstruktionstiefgang von 14,50 m, so bleibt der „Design draught“…“ - je nach Konstruktion 
des Schiffes - 0,5 m bis 1,5 m geringer als der“ maximal mögliche Konstruktionstiefgang. - 
Demnach reicht nachweislich eine Vertiefung für 14 m Tiefgänge des der Planung zugrun-
de liegenden Bemessungsschiffs aus. 
 
Gemäß dieser wesentlichen Erkenntnisse schlage ich als Konfliktlösung folgende – kombi-
nierbare - Alternativen zum  beantragten Vorhaben  gemäß vorgenannter Rechtsvorgaben 
vor: 
 
 

                                                 
77 Verkehrsbezogene Ziele einer Verbesserung der seewärtigen Zufahrt nach Hamburg. 
78 Alternativenprüfung Planänderungsunterlage III, Teil 11 b. 
79 Gründe hierfür sind die wesentlich geringeren durchschnittlichen Containergewichte als bei Berechnung der 
Konstruktionstiefgänge zugrunde gelegt, die Vielzahl mitgeführter Leercontainer und die bei den immer größer 
gewordenen Containerschiffen zunehmende Schwierigkeit einer hohen Auslastung im regelmäßigen Linienver-
kehr. – Vollauslastungen sind bei den ganz großen Containerschiffen somit i. d. R. nicht möglich. 
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9.2 Alternative B   
 

Eine Steigerung der Tiefgänge wäre bereits jetzt ohne jegliche Ausbaumaßnahmen mög-
lich, wenn die heute vom Wasser- und Schifffahrtsamt Hamburg für die Tideelbe von 10 – 14 
Knoten80 bereits empfohlenen Schiffs-Geschwindigkeiten81 als verbindliche Höchstgeschwin-
digkeit vorgegeben würde 82:  Hiernach würden die Schiffsgeschwindigkeiten vom Hamburg 
Hafen bis Schulau / Wedel auf 10 Knoten begrenzt, seewärts bis Glückstadt auf 12  Knoten und 
weiter seewärts auf 14 Knoten begrenzt. Durch eine solche Geschwindigkeitsbeschränkung kön-
nen die heute vorsorglich hohen Sicherheitszuschläge der „Under-Keel-Clearance“ auf der Un-
terelbe ohne die Gefahr einer Grundberührung etwas reduziert werden83: 

 
 

Abbildung 7: Korrelation von Schiffsgeschwindigkeit und Schiffstiefgang 
 
Erläuterung: Vergleich der berechneten und gemessenen Squatwerte für ein extrem großes 
Postpanmax – Containerschiff ( l = 400 m, b = 50 m, t = 17 m, UKCR = 2m,  
UKCR = Under-Keel-Clearance des ruhenden Schiffes 
(Quelle: FLÜGGE & ULICKA 200184, S. 4) 
 
Hierdurch könnten Hamburg – zeitweise85 - innerhalb des zweistündigen Tidefensters sogar 
Schiffstiefgänge bis maximal 14,00m (süßwasserbezogen) verlassen. 
Durch diese Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Elbe nach Hamburg könnten bereits so-
fort über 60% des vom geplanten Vertiefungssegment heute profitierenden Schiffsverkehrs 
profitieren  (s. nachf. Tabelle 3): 
                                                 
80 Die Reeder haben ihre Geschwindigkeiten auf den Weltmeeren im Rahmen des „slow steeming“ bereits häufig 
freiwillig auf 14 Knoten reduziert, um teure Treibstoffe zu sparen und ihre Schiffsflotten besser auszulasten. 
81 WSA Hamburg informiert, Gefährdungen durch SOG und WELLENSCHLAG. 
82 Für die Machbarkeit liefert Hamburg aktuell selbst den Beweis: Vgl. KOPP, 4. Juni 2010, Gedaschko legt 
Schiffe auf der Elbe tiefer, WELT online.  
83 So sieht die bisherige Planung erhöhte Tiefgänge von einem Meter im Bereich des Elbtunnels vor ohne dass hier 
vertieft werden soll. Das ist nur durch eine drastische Geschwindigkeitsbegrenzung in diesem Bereich möglich.  
84 Dynamisches Fahrverhalten und Wechselwirkung mit der Fahrrinnensohle von sehr großen Containerschiffen 
unter extremen Flachwasserbedingungen, in: Ztschr. Hansa 2001. 
85 Ca. 90 Minuten. 
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Tabelle 3: Anzahl realer Schiffstiefgänge bei Containerschiffen auf der Tideelbe >13,50m 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Summe  % 
Gesamtanzahl 
Containerschiffe   

-davon erreichte 

Tiefgänge:    

 

1628 

 

1406 

 

2052 

 

1507 

 

2109 

 

1362 

 

1205 

 

1193 

 

12.462 

 

100 

13,60 m 5 3 3 15 9 27 25 11 98 0,786 
13,70 m 1  2 2 4 21 10 7 47 0,377 
13,80 m 3 1 1 6 6 14 6 3 40 0,321 
13,90 m 2  1 1 4 13 8 2 31 0,248 
14,00 m 1    6 9 4 2 22 0,177 
14,10 m     1 6 1 1 9 0,072 
14,20 m     2 2 1 1 6 0,048 
14,30 m     1  186  2 0,016 
14,40 m      3 187  4 0,032 
14,50 m     1 1   2 0,016 
Summe >13,50 m12 4 7 24 34 96 57 27 261 2,094 
Datenbasis: Auswertungen von Rettet die Elbe e.V. gemäß Angaben der Hamburg Port Authori-
ty. 
Von den 12.462 von 2002 bis 2009 auf der Tidelbe nach Hamburg verkehrenden Containerschif-
fen erreichten 261 (=2,094%) Tiefgänge von über 13,50 m.  
Davon erreichten nur 23 Containerschiffe (8,8 %) einen höheren Tiefgang als 14,0 m und nur 8 
Containerschiffe einen Tiefgang über 14,20m (3%), und das obwohl bereits heute Tiefgänge bis 
14,80/15,10 m (salz-/Süßwasserbezogen) einlaufend nach Hamburg möglich sind   
 
 
9.3 Alternative C: 
 

Abgesehen von Starkwindlagen, bei denen die großen Containerschiffen ohnehin heute schon ab 
Windstärke 7 aus Sicherheitsgründen Restriktionen auf der Unterelbe hinnehmen müssen, spricht 
nur wenig gegen eine weitere Geschwindigkeitsbegrenzung88 um 1 bis 2 Knoten auf maximal 
12 Knoten. Hierdurch könnten noch einmal zwei Dezimeter größere Tiefgänge ermöglicht 
werden, so dass Schiffe bis zu 14,20 m Tiefgang (süßwasserbezogen) den Hamburger Hafen 
zukünftig verlassen könnten, was sich seewärts aufgrund der veränderten Dichteverhältnisse 
im Salzwasser auf 13,90 cm reduzieren würde (40 cm  mehr als heute). 
 
Durch diese Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Elbe nach Hamburg könnten bereits so-
fort über 80% des vom geplanten Vertiefungssegment heute profitierenden Schiffsverkehrs 
profitieren  (s. Tabelle 3, S. 45).   
 

Als mögliche Sofortmaßnahme wird hiermit eine verbindliche Begrenzung der vom 
BMVBS auf 10-14 Knoten – abschnittsweise - empfohlenen Höchstgeschwindigkeiten 
für die Tideelbe für Schiffe ab 100 m Länge unabhängig von einer Realisierung des Al-
ternativvorschlags zur Schonung der Umwelt und öffentlicher Finanzhaushalte sowie 
zur Gefahrenreduktion für Ufer- und Hochwasserschutz beantragt.  

                                                 
86 Aufgrund eines Konstruktionstiefgang von 14,0 m ist eine fehlerhaften Tiefgangsangabe anzunehmen,  
87 wie Fußnote 1 
88 Nautisch ausreichend und unter Abwägung der Vor- und Nachteile so einer Geschwindigkeitsbegrenzung 
zumutbar. 
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Zudem wird beantragt, eine weitere Begrenzung der Schiffsgeschwindigkeit großer 
Containerschiffe ab 300 m Länge bzw. 13,50 m realem Tiefgang um ein oder zwei Kno-
ten zu prüfen und im Falle einer Realisierbarkeit umgehend einzuführen. 
 
 
 
10. Beeinträchtigungen Natura 2000- Notwendige Kohärenzmaßnahmen  
 
Voraussetzung zur Feststellung des Kompensationsbedarfs zur Kohärenzwahrung von 
Natura 2000 sind sachgerechte Unterlagen der TdV. Daran mangelt es jedoch hier, denn 
die notwendigen Angaben sind veraltet und lückenhaft. Zudem ist ihre Bewertung häufig 
nicht nachvollziehbar bzw. fragwürdig. – Diesbezüglich sei auf meinen bisherigen mündli-
chen und schriftlichen Vortrag im Verfahren aber auch auf die Stellungnahmen des BfN ver-
wiesen.  Bei der Feststellung der Eingriffserheblichkeit hätte der weitgehend ungünstige Er-
haltungszustand dazu führen müssen, dass die Schwelle der Beeinträchtigungserheblichkeit 
niedrig anzusetzen ist. – Das haben die Gutachter der TdV weitestgehend verkannt. 
 
Auch das im Auftrag der Planfeststellungsbehörde WSD Nord von BioConsult vorgelegte 
Gutachten beseitigt diese Probleme nicht, weil es die Defizite der TdV nur teilweise beseiti-
gen hilft: So hat BioConsult (vermutlich aufgrund eines eingeschränkten Auftrags) weder die  
Untersuchungslücken geschlossen, noch die veralteten Daten aktualisiert, sondern ist nur  
einigen wesentlichen Beeinträchtigungen nachgegangen. Damit wurden Art und Intensität der 
vielseitigen Beeinträchtigungen m. E. immer noch deutlich unterschätzt. Das gilt insbesondere 
für mögliche kumulative Wirkungen mit anderen Plänen und Projekten, die allenfalls nur sehr 
oberflächlich, nicht nachvollziehbar und insgesamt unzureichend behandelt wurden. 
 
Dabei sei darauf hingewiesen, dass die seit der letzten Fahrrinnenanpassung 1999/2000 ange-
stiegenen Unterhaltungsbaggerungen, die aufgrund einer Fehleinschätzung der TdV und der 
Planfeststellungsbehörden im vorigen Verfahren keiner FFH-VP unterzogen wurden, gemäß 
jüngster Rechtsprechung des EuGH vom Januar 2010 als Projekt – kumulativ – zu behandeln 
ist. – Das ist hier nicht geschehen.    
 
Somit sind Art und Umfang der notwendigen Kohärenzmaßnahmen weder von den TdV 
noch durch das Gutachten von BioConsult angemessen und  nachvollziehbar ermittelt 
worden. 
  
Die von den TdV dargestellten Kohärenzmaßnahmen sind zum Teil nicht geeignet, die 
möglichen Beeinträchtigungen des Vorhabens im aquatischen Bereich in angemessener 
Weise zu kompensieren. Das gilt für die geplanten Maßnahmen im terrestrischen Bereich 
wie etwa zum Wiesenvogelschutz. Das von BioConsult vorgelegte Berechnungsmodell ist nur 
eine Gutachtermeinung… Der Methode kann im Grundsatz zwar durchaus gefolgt werden, 
der Berechnungsschlüssel ist mir angesichts des aus Umweltvorsorgesicht anzusetzenden 
worst Case jedoch viel zu niedrig. Gemäß des von BioConsult vorgelegten Bewertungs-
schlüssels halte ich anstelle der ermittelten 321 ha mindestens 500 ha für erforderlich. 
 
Angesichts der Tatsache, dass die zur Kompensation vorgeschlagenen Flächen selbst oft be-
reits als Schutzgebiete eine hohe Wertigkeit besitzen, halte ich die vom TdV angegebenen 
Bewertungsfaktoren zur Kompensationsanrechnung wesentlich zu hoch. Zudem erscheinen 
mir Kompensationsmaßnahmen innerhalb der Schutzgebiete Natura 2000 zumindest dann 
fragwürdig, wenn diese aufgrund eines hier zumeist bestehenden ungünstigen Unterhaltungs-
zustandes ohnehin von den Mitgliedstaaten vorzusehen ist. Auch wenn die hierfür erforderli-
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chen Managementpläne noch nicht vorliegen, sollte ein entspr. Abgleich erfolgen. Die zur 
Kohärenz vorgesehenen Maßnahmen sollten sich auf zusätzliche Maßnahmen, möglichst au-
ßerhalb der Schutzgebiete angrenzend beschränken. Sinnvoll wären hier beispielsweise 
Deichrückverlegungen oder abschnittsweise Beseitigungen von Sommerdeichen, die aus Küs-
tenschutzgründen nicht mehr erforderlich sind.  
 
Die TdV haben zudem bisher nicht nachgewiesen, dass sie über die notwendigen Flächen 
vollständig verfügen, um die Realisierbarkeit nachzuweisen. Erst wenn dieser Nachweis für 
ausreichende und entsprechend geeignete Kohärenzmaßnahmen vorliegt, kann und sollten die 
Planfeststellungsbehörden diese als vorläufige Anordnung als vorgezogene Teilmaßnahme 
zulassen, damit diese zu Beginn der möglichen erheblichen Beeinträchtigungen der Haupt-
maßnahme „Fahrrinnenanpassung“ vorbereitet, d. h. vorgehalten werden können. Auf diese 
Weise kann ein unzulässiges „time lag“ zwischen den möglicherweise erheblichen Beein-
trächtigungen von Natura 2000 und notwendigen Kohärenzmaßnahmen vorgebeugt und aus-
geschlossen werden. Ansonsten wäre ein Maßnahmebeginn hiervon abhängig zu machen. 
 
Weitergehend verweise ich auf meine mündlichen Ausführungen währen der Erörterungen 
über die vom TdV geplanten Kohärenzmaßnahmen am 1.07.2010 beim WSA im Beisein der 
Planfeststellungsbehörden.    

 
Fazit:  
Gemäß § 14 b Ziffer 11 WaStRG ist die Planfeststellung „zu versagen“ weil „von dem 
Ausbau oder Neubau eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit zu erwarten ist, 
die nicht durch Auflagen verhütet oder ausgeglichen werden kann“. 

 
 
 
Anlage 1 
Auszug aus FELDT, W. 2009: Grundlagen einer nationalen Seehafenkonzeption - Un-
tersuchung am Beispiel des Containerverkehrs – Dissertation an der Fakultät für Architek-
tur und Landschaft der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover: 
 
S. 45 – 51: 
Um die Bedeutung des Hamburger Hafens für den Arbeitsmarkt  herauszustellen, kursieren 
seit Jahren höchst unterschiedliche Zahlen, die hinsichtlich ihres Wahrheitsgehaltes nur be-
dingt nachprüfbar sind, weil konkrete Nachweise zu den insgesamt im Hafenumschlag Be-
schäftigten nicht vorgelegt werden:  So wurde von HAMBURGER BEHÖRDE FÜR WIRT-
SCHAFT UND ARBEIT 2005 noch von 145.000 direkt und indirekt hafenabhängigen Beschäf-
tigten gesprochen, der UNTERNEHMENSVERBAND HAFEN HAMBURG ging im März 2006 
sogar von 154.000 Beschäftigten aus. Politik und Wirtschaft betonen dabei eine weiter stark 
steigende Tendenz:  
 
„Wie Container Arbeit schaffen 
 

      Jobmotor Güterumschlag. Seit 2001 netto 9000 neue Stellen. Und die 
      Branche wächst weiter. 
 

9000 neue Jobs in drei Jahren - die verdankt Hamburg dem Boom in der Seeschifffahrt und 
immer neuen Umschlagrekorden im Hafen. Insgesamt sind zwischen 2001 und 2004 rund um 
den Containerumschlag sogar mehr als 20000 Jobs hinzugekommen. Aber es sind auch viele 
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Stellen abgebaut worden, etwa im Massengutumschlag. Rechnet man Einstellungen und Ent-
lassungen gegeneinander bleibt unterm Strich ein Plus von 9000 Beschäftigen. "Das ist die 
Nettozahl", erklärt Christian Saadhoff, Sprecher der Wirtschaftsbehörde. "Von 145 000 in 
2001 ist die Zahl der hafenabhängig Beschäftigten auf 154 000 in 2004 gestiegen"  
(UTHENWOLDT / HAMBURGER ABENDBLATT, 12. November 2005). 
 
Laut HAMBURGER LAGERHAUS AG (HHLA) „hängen heute deutschlandweit mehr als 
250.000 Arbeitsplätze direkt und indirekt vom Hamburger Hafen ab - 30.000 mehr als vor 
vier Jahren“ (HHLA 2006: 56).  
 
Für die Bedeutung des Hamburger Hafens werden immer wieder unterschiedliche Arbeits-
platzzahlen genannt, die ohne nachvollziehbare Belege einen geradezu willkürlichen Charak-
ter bekommen: 
 
Beispiel Hafenentwicklungsplan 2005: „Insgesamt sind in der Metropolregion etwa 145.000 
Arbeitsplätze, in Deutschland 220.000, direkt und indirekt vom Hafen abhängig. Davon ent-
fallen rund 124.000 auf das Gebiet Hamburgs; das sind fast 12% aller Arbeitsplätze in Ham-
burg“ (HAMBURGER BEHÖRDE FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT 2005: 8). Angesichts vor-
genannter Zahlen überrascht die Angabe in Kapitel 7 („Der Hamburger Hafen in Zahlen“) 
des Hafenentwicklungsplans, wo die „Gesamtzahl direkt und indirekt von Hafenfunktionen 
abhängiger Arbeitsplätze in der Metropolregion“ mit „ca. 156.000“  (a.a.O.: 71) angegeben 
wurde, was immerhin 11.000 mehr sind als dort noch im Eingangskapitel vorgegeben. „Und 
im Bundesgebiet“ wurde hier sogar von „258.000“ vom Hamburger Hafen angeblich direkt 
oder indirekt abhängigen Arbeitsplätzen ausgegangen, 38.000 Arbeitsplätze mehr als im Ein-
gangskapitel (ebenda).  
In der aktuellen Ausgabe von „Der Hamburger Hafen, Daten und Fakten“ wird die Gesamt-
zahl für 2006 mit „ca. 163.000“ für die Metropolregion Hamburg und „266.000 im Bundes-
gebiet“ angegeben (HPA 2008a).  
Aufgrund fehlender Belege dieser höchst unterschiedlichen Arbeitsplatzangaben, sind die 
Zahlen alle nicht nachvollziehbar. LÄPPLE, der bis Oktober 2007 u. a. als Professor an der 
Technischen Universität in Hamburg Harburg lehrte und mehrere Arbeitsmarktstudien in 
Hamburg durchgeführt hat (vgl. LÄPPLE et al. 1994; KEMPF & LÄPPLE 2001, LÄPPLE 
2003), äußerte sich im Oktober 2007 zur Bedeutung des Hamburger Hafens für den Arbeits-
markt in einem Interview des HAMBURGER ABENDBLATTs und nennt plausible Gründe für 
seine geringere Beschäftigungswirkung: 
 
„ABENDBLATT: ´Aber Hafenplaner argumentieren mit enormen Zahlen von Arbeitsplätzen, 
150.000 Jobs sollen vom Hafen abhängig sein´: 
 
LÄPPLE: ´Das sind Mondrechnungen, die nie offengelegt wurden und die sich auch nicht hal-
ten lassen. Rotterdam beziffert die von ihrem Hafen abhängigen Arbeitsplätze mit 57 000 und 
sagt ganz offen, dass die hafengebundenen Arbeitsplätze in den letzten Jahren deutlich zu-
rückgegangen sind. Die heutigen Häfen sind weitgehend Containerschleusen, das Ein- und 
Auspacken, die Wertschöpfung  findet im Hinterland statt. Die echten Hafenjobs werden im-
mer weniger, und die anderen sind nicht mehr wasserabhängig, nicht mehr abhängig vom 
Umschlagplatz. Rund ein Drittel aller Container, die per Schiff in Hamburg ankommen, wer-
den mit kleineren Feederschiffen die Elbe wieder heruntergefahren. Das ist nur Transitver-
kehr, in einem hohen Maße automatisiert´ 
(HAMBURGER ABENDBLATT, 19. Oktober 2007). 
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Nicht nur LÄPPLEs vorgenannten Untersuchungen belegen, dass die Beschäftigung in vielen 
der hier relevanten Bereiche des Hafens viele Jahre stark rückläufig war, bevor es vor weni-
gen Jahren wieder zu nennenswerten Neueinstellungen kam. Wenn diese Neueinstellungen 
nun von Wirtschaftsvertretern und Politikern als große Beschäftigungseffeke dargestellt wer-
den („Häfen als Jobmaschine“), so  spiegelt das kaum die Entwicklung der letzten  10-25 
Jahre wieder. Trotz der seitdem stark gestiegenen Umschlagszahlen im Hamburger Hafen und 
trotz der Neueinstellungen in den letzten Jahren haben  Containerisierung, Modernisierung 
und Automatisierung der meisten hier relevanten Branchen in den letzten 25 Jahren bis heute 
mehr Arbeitsplätze gekostet als hierdurch entstanden sind: „Die Zahl der direkt umschlags-
abhängigen Arbeitsplätze im Hafen hat von 11.594 im Januar 1980 über 8.050 im Januar 
1990 auf 4.718 im Januar 2003 abgenommen. Eine vergleichbare Tendenz ist auch in den 
anderen europäischen Häfen zu beobachten“  (HAMBURGER BEHÖRDE FÜR WIRTSCHAFT 
UND ARBEIT 2005: 25).  
 
Belege für die per Saldo abgenommene Beschäftigungswirkung des Hamburger Hafens 
kommen auch vom Bremer ISL (Oktober 2000: 3-64): Demnach hat allein von 1993 bis 2000 
„die Anzahl der direkt mit der Abfertigung von Schiff und Ladung beschäftigten Arbeitneh-
mer“(...) „um 45% auf knapp 5.000 Arbeitnehmer abgenommen (darunter ca. 1.000 Ange-
stellte der Gesamthafenbetriebsgesellschaft), trotzdem gibt die Seehafenverwaltung weiterhin 
die Zahl von 140.000 Arbeitsplätzen (das sind etwa 16% aller Hamburger Arbeitsplätze) auf 
dem Gebiet der FHH, die direkt oder indirekt mit Hafenaktivitäten verbunden sind, an“ (IN-
STITUT FÜR SEEVERKEHRSWIRTSCHAFT UND LOGISTIK 2000: 3-64). – Diese Darstellung 
des ISL macht die Diskrepanz zwischen den tatsächlich direkt im Hafenumschlag Beschäftig-
ten und den offiziellen Schätzungen zufolge insgesamt angeblich direkt und indirekt hafenab-
hängig Beschäftigten deutlich. 

Die Entkoppelung von Güterumschlag und Beschäftigung ist in allen Containerhäfen bereits 
seit den achtziger Jahren bekannt. „So hat die Industrialisierung der Hafenarbeit dazu beige-
tragen, dass der Containerumschlag in den Seehäfen nicht mehr zu den Wachstumsträgern der 
regionalen Beschäftigung in den Seehafenregionen gehört. Umschlagswachstum ist nicht 
mehr automatisch mit Beschäftigungswachstum verbunden…“DEECKE Juli 1998: 25).  

Seit dem Beschäftigungsrückgang bis etwa 2003 haben Neueinstellungen, auf die in den Jah-
resberichten der Umschlagsunternehmen HHLA und EUROGATE und in Presseberichten hin-
gewiesen wird, zu einer Zunahme der unmittelbar im Hafenumschlag Beschäftigten auf etwas 
schätzungsweise mehr als 5.000 in 2008 geführt89. Dieser Beschäftigungszuwachs steht je-
doch in keinem Verhältnis zu der Umschlagsentwicklung und ihren Steigerungsraten, wie 
auch das Beispiel des größten Hamburger Hafenumschlagsbetreibers HHLA gemäß Tabelle 7 
zeigt:  
 
Jahr Beschäftigte der HHLA-Gruppe: Umschlag in Hamburg in TEU 
1998 3.090  2.350.000  
1999 2.941 -  4.8% 2.490.000   +6,0% 
2000 2.986 + 1,5% 2.762.442 +10,9% 
 2001 3.259 + 9,1% 3.070.980 +11,2% 
2002 3.503 + 7,6% 3.516.445 +14,5% 
2003 3.364 -  4,0% 3.926.000 +11,7% 
2004 3.334 -  0,9% 4.596.000 +17,1% 

                                                 
89 Eigene Abschätzung auf Basis der vorgenannten Zahlen und der Jahresberichte und Pressemitteilungen von 
Eurogate und HHLA seit 2003. 
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2005 3.548 + 6,4% 5.270.000 +14,8% 
2006 4.215* + 9%* 6.100.000 +16,1% 
2007 4.565* + 8%* 6.700.000 + 9,9% 

*Diese Zunahme ist signifikant auf den 2005 in Betrieb genommenen HHLA-Container-Terminal in Odessa 
zurückzuführen und beinhaltet auch die Beschäftigten am HHLA Containerterminal Lübeck 
 

Tabelle 7: Entwicklung von Arbeitsplätzen und Containerumschlag bei der HHLA   
(Eigene Auswertung von HHLA-Geschäftsberichten und –Pressemitteilungen; 
www.HHLA.de)  
 
Wenn man berücksichtigt, dass diese Zahlen nicht nur den Hafenumschlag, sondern alle vier 
Geschäftsfelder der HHLA wiedergeben und zudem noch andere Standorte wie Lübeck oder 
Odessa mit einbeziehen, so wird deutlich, dass sich der Beschäftigungszuwachs längst von 
der sehr dynamischen Umschlagsentwicklung abgekoppelt hat und vergleichsweise niedrige 
Steigerungsraten aufweist. So ist der Containerumschlag auf den Hamburger Terminals der 
HHLA von 1998 (2,35 Mio. TEU) bis 2005 (5,27 Mio. TEU) um ca. 125% gestiegen und hat 
sich somit mehr als verdoppelt (s. Tabelle 7). Dagegen stieg die Zahl aller Beschäftigten der 
HHLA in den vier Tätigkeitsfeldern Container, Intermodal, Logistik und Immobilien im glei-
chen Zeitraum nur um 14,8 %, was einem Arbeitsplatzzuwachs von 458 Stellen entspricht (s. 
Tabelle 7). Da exakte Zahlen der Beschäftigten im Containerumschlag der HHLA nicht öf-
fentlich verfügbar sind, lassen sich die offensichtlich im Vergleich zum Umschlagswachstum 
um den Faktor von 8,44 : 1 geringeren Arbeitsplatzeffekte für Hamburg derzeit – mangels 
offizieller Zahlen - nicht konkreter ermitteln. Es ist davon auszugehen, dass sich die Arbeits-
platzzahlen in den Jahresberichten der HHLA zum allergrößten Teil auf das Kerngeschäft, 
den Hafenumschlag beziehen. Dieses Kerngeschäft findet über Unternehmensbeteiligungen 
nicht nur in Hamburg, sondern zunehmend auch an anderen Hafenstandorten (z. B. in Lübeck 
oder Odessa) statt. 
 
Der Grund für die in Relation zur Umsatzentwicklung nur geringen Arbeitsplatzeffekte liegt 
in der zunehmenden Automatisierung im Umschlag moderner Seehäfen: „So verfügt die 
HHLA schon heute über eine Hafenanlage, die zum technischen Vorbild für die ganze Welt 
geworden ist: Altenwerder. Schauerleute werden nicht mehr gebraucht. Und sonstiges Perso-
nal, das zupacken kann, wird ebenfalls kaum benötigt. Fahrerlose, von Software gesteuerte 
Fahrzeuge transportieren die Container von den 14 Hafenkranbrücken zu Lagerblöcken, wo 
sie abgesetzt werden. So einen Terminal hätte jeder gern, weil er binnen 48 Stunden einen 
Frachter entladen kann und kaum Personalkosten verschlingt. ´Wir werden weiter automati-
sieren´, sagte BEHN, ´allein so kann das Volumen auf rund 14 Millionen TEU (Standardcon-
tainer) bis 2010 steigen´“ (BODDERAS / DIE WELT, 31.05.2006).  
 
Damit sind wesentliche Gründe für den relativ geringen Arbeitskräftebedarf eindrucksvoll 
beschrieben. - Deutliche Zuwächse der im Hafenumschlag Beschäftigten gab es bei der 
HHLA als mit Abstand größtem Hamburger Hafenumschlags- und Logistikunternehmen trotz 
stetig hoher Umsatzsteigerungen erst ab 2004: „Das kräftige Wachstum der operativen Ge-
schäftstätigkeit des HHLA Konzerns hat im abgelaufenen Jahr 2005 erneut zu einem deutli-
chen Anstieg der Mitarbeiterzahl geführt. Sie nahm – bereinigt um Portfolioveränderungen – 
um 214 bzw. 6,4 Prozent auf 3.548 Mitarbeiter zu. Die größten Beschäftigungszuwächse gab 
es im Containerumschlag und bei den Logistikaktivitäten der HHLA. Damit hat sich der 
Trend des Beschäftigungsaufbaus aus dem Jahr 2004 fortgesetzt“ (HAMBURGER LAGER-
HAUS AG, Geschäftsbericht 2005: 55).  
Letzteres stimmt mit den Angaben des Geschäftsberichtes 2004 nicht überein, denn darin 
wird noch ein Beschäftigungsrückgang um 30 Arbeitsplätze  bzw. um 0,9% ausgewiesen. Da 
bei späteren Arbeitsplatzzunahmen keine Bereinigung der neuen Arbeitsplätze außerhalb 
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Hamburgs in den HHLA-Geschäftsberichten erfolgt, wird hier auf eine substantielle Bewer-
tung verzichtet. 
 
Bei EUROGATE, dem zweiten großen Hamburger Hafenumschlagsbetieb, wurde – Pressebe-
richten zufolge -  für 2007 von 1.900 Beschäftigten in Hamburg ausgegangen, davon etwa 
1.000 im Hafenumschlag (SCHRÖDER / DIE WELT, 3. Juni 2007). 
 
Angesichts dieser Sachverhalte überraschen die vorgenannten  Angaben aus Politik und Ha-
fenwirtschaft zu den hafenabhängig Beschäftigten. Die nicht belegten und damit nicht nach-
vollziehbaren Zahlen basieren anscheinend nicht auf den hierfür  notwendigen statistischen 
Angaben, sondern auf einer gutachtlichen Stellungnahme: So präsentierte PLANCO CON-
SULTING in seiner „Fortschreibung der Berechnungen zur ´Regional und Gesamtwirtschaft-
lichen Bedeutung des Hamburger Hafens in Jahr 2001`,  Aktualisierung für das Jahr 2005“ 
im Auftrag der HPA folgende Zahlen: 
 
                                                                     Beschäftigte nach Ladungskategorien 
 Verflechtungstyp Konvent. 

Stückgut 
Container- 
gut 

flüssiges 
Massengut 

trockenes 
Massengut 

Summe 

1 Hafenwirtschaft (im engeren und weiteren Sinne)       8.454       48.964         3.639         6.885    67.942    
2 Hafenbezogene Industrie          994       11.397         2.255         3.076    17.723   
3 Lieferungen von Vorleistungen an 1. und 2.       7.762       56.721      23.920       10.455    98.859 
4 Lieferungen von Investitionsgütern an 1 und 2       1.696       11.177        2.735         1.912   17.520 
5 Durch Konsumangaben in 1-4 induzierteBeschäftigung       3.998       26.518      20.358         5.383   56.257 
 Summe 1 – 5*     22.904     154.777      52.908       27.711 258.300 
*in der Summe wird die Hafenwirtschaft den Dienstleistungen, die Hafenbezogene Industrie (inkl. Fischerei) 
dem verarbeitenden Gewerbe zugeordnet 
 

Tabelle 8: PLANCO-Schätzung der vom Hamburger Hafen abhängig Beschäftigten 
                  (PLANCO CONSULTING 2006: 9).    
 
Dabei rechnet PLANCO dem Containerumschlag 60% aller Arbeitsplätze zu. Für die „La-
dungskategorie Containergut“ gibt PLANCO insgesamt „48964 direkt hafenabhängige Be-
schäftigte“ für 2005 an. Bemerkenswert ist nicht nur die Höhe, sondern auch die präzise An-
gabe bis auf den einzelnen Arbeitsplatz. Dabei sind diese Zahlen lediglich „Schätzungen“ auf 
Basis von „Hochrechnungen“ von Arbeitsplatzdaten, die zuletzt 2001 ermittelt wurden (a. a. 
O., S. 1 und 3). Abgesehen von den in der Genauigkeit unhaltbaren  Beschäftigtenzahlen er-
staunt, warum PLANCO in einer so wesentlichen Frage lediglich Schätzungen vornimmt und 
nicht auf die konkreten Daten zurückgreift, über die der Auftraggeber (als Teil der Hambur-
ger Wirtschaftsbehörde) zumindest  für 2003 nachweislich verfügt (4.718 direkt hafenabhän-
gig Beschäftigte in 200390). So ist anzunehmen, dass konkrete firmen- und terminalbezogene 
Arbeitsplatzzahlen auch bis heute vorliegen, auch wenn diese (warum ?) nicht veröffentlich 
werden. Stattdessen führen die nicht belegten und somit nicht nachvollziehbaren Annahmen 
und Schätzungen von PLANCO zu einer fragwürdigen Scheingenauigkeit und haltlosen Ar-
beitsplatzzahlen zum Hamburger Hafen im Auftrag der HPA, die Vorhabensträger der ge-
planten Vertiefung von Unter- und Außenelbe sind.  
 
Die zur Herausstellung der Bedeutung der Branche und der aus ihrer Sicht wichtigen öffentli-
chen Infrastrukturinvestitionen seit Jahren genannten, angeblich hohen positiven Arbeits-
platzeffekte sind mangels Offenlegung der verwendeten Datengrundlage nicht nachprüfbar 
und damit wenig seriös. Das war beim letzten Planfeststellungsverfahrens zur „Fahrrinnen-
anpassung von Unter- und Außenelbe“ für 13,5 m tiefgehende Containerschiffe bereits der 

                                                 
90 HAMBURGER BEHÖRDE FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT 2005: 25. 
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Fall (siehe Planfeststellungsunterlagen, www.bs-elbe.de) und wiederholt sich bei dem aktuel-
len Planfeststellungsverfahren zur den weitergehend geplanten Ausbaumaßnahmen:  
 
 

 
Abbildung 13: Angaben zur Beschäftigungswirkung des Hamburger Hafens durch die    
Vorhabensträger einer weiteren Fahrrinnenanpassung von Unter- und Außenelbe 
(OELLERICH / HPA, Projektgruppe Fahrrinnenanpassung, 12. Oktober 2006) 
 

 
"Innerhalb von fünf Jahren ist die Zahl der Beschäftigten, die mit dem Hafen zu tun haben, 
von 145 000 auf 163 000 gestiegen. Allein 2007 wurden 2000 Arbeitsplätze geschaffen und 
900 Millionen Euro Steuern eingenommen", sagte der ehemalige Wirtschaftssenator Gunnar 
Uldall am 31. Januar 2008  in Hamburg (HAMBURGER ABENDBLATT, 1. Februar 2008). 
 
Auch der von der PROJEKTGRUPPE FAHRRINNENANPASSUNG, dem  HAMBURGER SE-
NATOR FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT wie auch von der Seehafenverkehrswirtschaft be-
hauptete große Arbeitsplatzzuwachs bei den hafenabhängig Beschäftigten seit der letzten 
„Fahrrinnenanpassung“ 1998-2000 wird  nicht belegt und ist somit nicht nachvollziehbar. 
Die Angaben erscheinen insgesamt wenig glaubwürdig: Ein Großteil der Branchen mit indi-
rekt hafenabhängig Beschäftigten wie etwa Banken und Versicherungen, aber auch die öf-
fentliche Verwaltung oder Traditionsindustrien wie der Schiffbau reduzieren seit Jahren mas-
siv Arbeitsplätze. Die Möglichkeiten zur Modernisierung/Automatisierung haben nicht nur 
im Hafenumschlag, sondern auch in den Bereichen indirekt hafenabhängiger Beschäftigung 
negative Beschäftigungswirkungen gehabt.  
 
 
Abschätzung einer Abhängigkeit hafenabhängiger Arbeitsplätze von größeren Fahrwassertie-
fen: 
 
Bei einer Beurteilung der hafenbezogenen Beschäftigung ist zu bedenken, dass nur ein kleiner 
Teil der vom Hafen abhängig Beschäftigten durch die bestehenden bzw. zukünftigen Fahr-
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wasserverhältnisse direkt oder indirekt betroffen ist. Beispielsweise spielt für die in Hamburg 
schwerpunktmäßig ansässigen Schiffsfinanzierer eine weitere Vertiefung der seewärtigen 
Hamburger Zufahrt ebenso wenig eine Rolle wie für einen Großteil der hafenbezogenen in-
dustriellen Arbeitsplätze. Das Bestehen dieser Arbeitsplätze in Hamburg hat großenteils tradi-
tionelle Gründe und ist nicht von einer Steigerung der Fahrwassertiefe.im Hafen und seiner 
seewärtigen Zufahrt abhängig. Entscheidend sind bei einem Großteil der hafenbezogenen 
Arbeitsplätze andere Standortvorteile Hamburgs und nicht eine Erhöhung der seewärtigen 
Fahrwassertiefe. Dagegen werden die hafenabhängigen Arbeitsplätze – wie schon bei der 
Begründung der letzten Fahrwasservertiefung – von den Befürwortern einer weiteren Vertie-
fung erneut insgesamt zur Planrechtfertigung herangezogen, was  unsachgemäß ist.   Das Bei-
spiel des Verkaufs der Hamburger Reederei HAPAG LOYD zeigt, dass dieses Hamburg im 
Falle einer Standortverlagerung mehrere tausend Arbeitsplätze hätte kosten können, ohne 
dass hier ein Bezug zur Fahrwassertiefe auf der Elbe feststellbar ist. HAPAG LOYD soll zu-
letzt allein für rd. 12% des Hamburger Containerumschlags verantwortlich gewesen sein (vgl. 
DOELEKE / HANNOVERSCHE ALLGEMEINE ZEITUNG  9. Juli 2008).  
 
Wie die wenigen vorliegenden konkreten Arbeitsplatzzahlen (s. o.) zeigen, waren im Ham-
burger Hafenumschlag schätzungsweise zuletzt (2007) etwas mehr als 5.000 Menschen be-
schäftigt, davon schätzungsweise gut 3.000 im Containerumschlag91. Die Zahl der direkt und 
indirekt vom Hamburger Hafen abhängig Beschäftigten lässt sich nur durch Annahmen ab-
schätzen. Geht man – wie bisher in Bremerhaven angenommen (vgl. Kapitel 3.3.3) – von 3 - 
4 indirekten Arbeitsplätzen pro Beschäftigtem im Hafenumschlag aus, so wären das in Ham-
burg 20-25.000 Arbeitsplätze, bei acht bis 10 indirekten Arbeitsplätzen dagegen rd. 50.000 
hafenabhängig Beschäftigte. In der vorliegenden Untersuchung wird zugunsten Hamburgs 
von ca. 50.000 direkt und indirekt hafenabhängig Beschäftigten ausgegangen, wovon nur ein 
sehr kleiner Teil von einer weiteren Vertiefung der seewärtigen Zufahrt nach Hamburg ab-
hängig ist.  Wesentlich für eine Abschätzung ist, dass Hamburg zwar für die deutschen Ex-
porte und Importe eine wichtige Rolle spielt, jedoch keine Monopolstellung innehat. Somit 
wird es für einen Verlader oder Importeur beispielsweise in Süddeutschland unwesentlich 
sein, ob seine Container über Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam oder Antwerpen ver-
schifft/importiert werden, sofern dieses zuverlässig, kostengünstig und zeitnah geschieht. 
Deshalb ist es nicht sachgemäß, die gesamte Transportkette vom Hamburger Hafen hinsicht-
lich ihrer indirekten Beschäftigungswirkung dem Hamburger Hafen zuzurechnen, denn dieser 
ist grundsätzlich durch andere Seehäfen austauschbar. So zeigt auch die zunehmende Über-
schneidung der Handelsbeziehungen der Seehäfen (Hafenhinterland), dass die Transport- und 
Logistikunternehmen im Hinterland nur noch bedingt bestimmten Häfen zugeordnet werden 
können und flexibel im Einsatz sind wie zum Beispiel Schienenverkehrsunternehmen und 
große Speditionen. Die konkrete Hafenanbindung der Waren hat immer mehr abgenommen. 
 
  
S. 33: 
Die vom ZENTRALVERBAND DER DEUTSCHEN SEEVERKEHRSBETRIEBE (ZDS) unter 
Zuhilfenahme der beeindruckenden jährlichen Zuwachsraten immer wieder herausgestellte 
Darstellung der „Seehäfen als Jobmaschine“ (z.B. ZDS 2004) wurde bis heute für keinen 
deutschen Seehäfen konkret mit belastbaren Zahlen über einen längeren Zeitraum hin nach-
gewiesen. In ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage des Bundestagsabgeordneten STEEN-
BLOCK der Fraktion BÜNDNIS 90 /DIE GRÜNEN gibt die Bundesregierung an, über keine 
eigenen Arbeitsplatzzahlen zu verfügen (vgl. BTDrs.1647/19 v. 19. März 2007): „Die Bun-
desregierung weiß nicht, wie viele Menschen direkt und indirekt in deutschen Seehäfen und 

                                                 
91 Eigene Schätzungen auf Basis vorliegender Zahlen und bekannter Entwicklungen. 
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Seehäfen der Europäischen Union beschäftigt sind“, so der Pressedienst des Bundestages in 
einer Meldung vom 11. April 2007. Aktuelle konkrete Zahlen von Hafenstädten wie Hamburg 
sind dort somit nicht bekannt, werden allerdings auch von Hamburg selbst nicht veröffent-
licht. 
 
Gemäß EU-KOMMISSION boten die über „1200 Handelshäfen der EU direkt und indirekt 
über eine halbe Millionen Arbeitsplätze“ (EU-KOMMISSION, 18. Oktober 2007: 2). Aufgrund 
dessen ist fragwürdig, dass allein vom Hamburger Hafen bundesweit 258.000 Arbeitsplätze 
direkt und indirekt abhängig sein sollen wie das von der HAMBURGER BEHÖRDE FÜR 
WIRTSCHAFT UND ARBEIT (a. a. O.), dem Unternehmensverband Hamburger Hafen und der 
Hamburger Handelskammer pauschal behauptet wird. Im Lichte der EU-Angaben zu den ha-
fenbezogenen Beschäftigten erscheinen auch folgende Aussagen von ZDS-Präsident ADEN 
wenig überzeugend: „Heute beschäftigen wir rund 300.000 Mitarbeiter direkt und indirekt in 
den deutschen Seehäfen. Die Zahl wächst jährlich um fünf Prozent“ (FINANCIAL TIMES 
DEUTSCHLAND, 13. Juni 2007). Direkt beschäftigt sollen jedoch in Deutschland 2003 in den 
15 größten Seehäfen lediglich rund 9.000 Hafenarbeiter gewesen sein (Welt.de, 29.Oktober 
2003).  
 
Eine Studie der EU zur maritimen Wirtschaft aus 2006 ging sogar nur von 7.500 Hafenarbei-
tern in den deutschen Seehandelshäfen aus (ECOTEC RESEARCH & CONSULTING August 
2006: 16). Dabei wurde festgestellt, dass die direkt hafenabhängig Beschäftigten in deutschen 
Seehäfen in den letzten 20 Jahren signifikant und kontinuierlich abgenommen haben. Für die 
gesamte EU wird festgestellt, dass die hafenbezogenen Arbeitsplätze bis 2005 mit Ausnahme 
von Estland, Portugal und Zypern tendenziell stagnieren oder abnehmen. Diese Abnahme der 
Beschäftigung wurde mit Ausnahme der Niederlande auch für die Hafenadministrationen der 
Mitgliedstaaten festgestellt (a.a.O.:11,12). In den boomenden deutschen Seehäfen von Ham-
burg und Bremen/Bremerhaven kommt es zwar seit einigen Jahren wieder zum Arbeitsplatz-
zuwachs, allerdings können diese Zuwächse die erheblichen Verluste aufgrund von Automa-
tisierung und Containerisierung der letzten beiden Jahrzehnte längst nicht ausgleichen. So 
stieg der Containerisierungsgrad beim früher arbeitsintensiven Stückgutumschlag im Ham-
burger Hafen von nur 38,1% 1980 über 71,1 % 1990 bzw. 93,1 % im Jahre 2000 auf zuletzt 
97,1% in 2007 (HAMBURG PORT AUTHORITY 2008a). 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage 2 
Auszug aus FELDT, W. 2009: Grundlagen einer nationalen Seehafenkonzeption - Un-
tersuchung am Beispiel des Containerverkehrs – Dissertation an der Fakultät für Architek-
tur und Landschaft der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover: 
 
Seite 44-47: 
 
Mögliche Gefahren für die Bevölkerung infolge einer weiteren Elbevertiefung: 
 
Leib und Leben, sowie das Hab und Gut der Bevölkerung werden in dieser Untersuchung als 
Lebensgrundlage primär dem sozialen Bereich zugeordnet, obwohl damit gleichzeitig auch 
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wirtschaftliche Belange betroffen sind und Umweltbelange über entsprechende Eingriffe des 
Menschen ebenfalls eine wesentliche Rolle spielen.   
 
Für die tiefer gelegenen Teile Hamburgs und entsprechende elbabwärts gelegenen Gebiete 
erhöht sich mit jeder weiteren Elbvertiefung grundsätzlich die Hochwassergefahr. Grund 
hierfür ist die durch die Elbeausbauten immer schneller, da ungehinderter, einlaufende Flut, 
die im Sturmflutfall immer höhere Pegelwasserstände erreicht. Erinnerungen an die verhee-
rende Sturmflut des 16. Februar 1962, wo damals allein 315 Menschen ertranken, werden 
nicht nur in Hamburg, sondern auch bei den Elbunterliegern wach. Die Angst vor Deichbrü-
chen und erneuten Überschwemmungen ist neben einer verständlichen emotionalen Seite 
auch sachlich begründet: Neben dem stetigen Meeresspiegelanstieg im Zuge der fortschrei-
tenden globalen Erwärmung haben die bisherigen Elbvertiefungen allein in Hamburg zu ei-
nem deutlichen Anstieg des Tidehubs, der Differenz von Niedrig- und Hochwasser, geführt 
(vgl. Abb. 15, Seite 46). Bei jeder Vertiefung wurden (und werden) von den verantwortlichen 
Behörden „nur“ wenige Zentimeter Zunahme prognostiziert, aber schon die können zu viel 
sein: Zum Überströmen eines Deiches reicht schon ein nur um ein Zentimeter zu hoher Was-
serstand aus. Problematisch ist zudem jeder erhöhte Druck auf die Deiche, etwa durch erosi-
onsbedingt reduziertes Deichvorland wie im Bereich des Altenbrucher Bogens bei Cuxhaven, 
weil dieses das Risiko von Deichbrüchen erhöht. 
 
Die bisher erforderlich gewordenen Küstenschutzmaßnahmen haben Milliarden gekostet und 
das ohne absolute Sicherheit bieten zu können. Eine Erhöhung einer relativen Sicherheit vor 
der befürchteten Jahrhundertsturmflut würde weiterhin gewaltige (Steuer-)Gelder für Deich-
erhöhungen u. a. verschlingen. Weitere Vertiefungsmaßnahmen von Unter- und Außenelbe 
sind unter Einbeziehung dieser Folgen zur Risikominimierung wesentlich kostspieliger als bei 
einer auf die Vertiefung selbst reduzierte Betrachtung. Auch wenn die Planer der nächsten 
Elbvertiefung die Fortsetzung dieses Negativtrends einer stetigen Vergrößerung des Tiden-
hubs durch umfangreiche Strombaumaßnahmen im Bereich der Elbmündung in Form künstli-
cher Inseln und Aufspülungen zur Einengung des Fluttrichters stoppen wollen, bleibt der Er-
folg dieses großen Eingriffes in die Elbmündung fraglich und damit ein schwerwiegendes 
Risiko. Aufgrund vieler Unsicherheitsfaktoren im hydrologisch-morphologischen Bereich 
sind diese Planungen ein großes Wasserbauexperiment, das keine Gewähr auf Erfolg bietet. 
So erscheint beispielsweise fraglich, ob die gewaltigen Sedimentmengen, die im Bereich der 
Elbemündung in Form von Unterwasserdeponien und Ufervorspülungen abgelagert werden 
sollen, dort auch (langfristig) liegen bleiben. Ferner ist ungewiss, in welchem Umfang das 
Ziel einer Dämpfung der in die Elbe einschwingenden Tide wirklich erreicht werden kann.  
  
Das PROJEKTBÜRO FAHRRINNENANPASSUNG, ein Zusammenschluss von Wasser und 
Schifffahrtsverwaltung des Bundes, Wasser- und Schifffahrtsamt Hamburg und HPA hat  
2006 eine 16seitige Informationsbroschüre  „Hochwasserschutz an der Elbe- Stand und Per-
spektiven“  herausgegeben. In der Einleitung dieser Studie heißt es zutreffend: „Mit Blick auf 
die zahlreichen menschlichen Eingriffe in Flusslauf und Uferlandschaft – zur Landgewin-
nung, zum Schutz vor Hochwassergefahren, zur Gewährleistung schiffbarer Wassertiefen, zur 
Anlage von Kaimauern und Hafenbecken – ist immer wieder die Frage zu stellen, ob diese 
Eingriffe mit den natürlichen Vorgängen verträglich sind.“…“ Insbesondere das Verhältnis 
von strombaulicher Gestaltung und Deichsicherheit ist in den letzten Jahren vielfach  mit En-
gagement diskutiert worden“ (PROJEKTBÜRO FAHRRINNEN-ANPASSUNG 2006). – Trotz 
der potentiell betroffenen Deichstrecke von insgesamt 266 Kilometer in Niedersachsen, 
Schleswig-Holstein und Hamburg (s. Abbildung 14, S. 45), ist das PROJEKTBÜRO FAHR-
RINNENANPASSUNG „nach sorgfältiger Prüfung aller für die Deichsicherheit bedeutsamen 



 56 

Aspekte überzeugt, dass eine weitere Anpassung der Elbfahrrinne die gegebene Deichsicher-
heit an der Unter- und Außenelbe nicht beeinträchtigt“ (a.a.O: 3). 
 

Abbildung 14:  Deiche an der Unterelbe (PROJEKTBÜRO FAHRRINNENANPAS:  2006: 4) 
 

Gemäß Expertenanhörung zur letzten Elbevertiefung 1991 „geht das veränderte Tideverhal-
ten der Elbe in Hamburg mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Ausbaumaßnahmen an der 
Unterelbe zurück“ (BATTELLE EUROPE 1991: 49). Alle Baumaßnahmen im Bereich der Ti-
deelbe haben allein von 1950 bis 1980 das Tidehochwasser bei hohen Sturmfluten am Pegel 
Hamburg St. Pauli um 50-60 cm, am Pegel Bunthaus 60-90 cm und am Pegel Zollenspieker 
sogar um 60-95 cm erhöht. Dabei sollen 20-25%, also zwischen 10 und 24 cm, allein auf die 
Ausbaumaßnahmen der Unterelbe in diesem Zeitraum zurückzuführen sein. (SIEFERT 1994: 
217, vgl. auch SIEFERT & HAVNOE 1988).  
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Abbildung 15: Veränderungen des Tidenhubs im Bereich der Tideelbe 1843 bis 2003 
                          (OELLERICH 12. Oktober 2006)          
Wasserbauliche Prognosen früherer Fahrwasservertiefungen haben sich auch im Bereich der 
Tideelbe als ungenau erwiesen. So hat sich das mittlere Tidenhochwasser in Hamburg allein 
von 1950 bis 1990 um 40 cm, der Tidenhub um 100 cm erhöht. Seit Beginn der Ausbaumaß-
nahmen im Bereich der Tideelbe Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich der mittlere Tidenhub am 
Pegel Cuxhaven nur um 20 cm, am Pegel Hamburg St. Pauli dagegen um 1,80 m von 1,70 m 
auf 3,50 m erhöht. 
 

Der Ergebnisbericht zur Expertenanhörung zur (letzten) „Anpassung der Fahrrinne der Un-
ter- und Außenelbe an die Containerschifffahrt – Ökologische Voruntersuchung“ vom 12./13. 
August 1991 in Hamburg kam bei den bisherigen Veränderungen der Wasserstände bzw. des 
Tidenhubs zu folgendem Ergebnis: „Interessant erscheint, dass diese Änderungen zwar im 
Trend richtig wiedergegeben wurden, die Größe der Änderungen jedoch unterschätzt wur-
de“ (BATTELLE EUROPE 1991: 49).  
Gründe: Modellrechnungen und Modellversuche bergen immer das Risiko, dass die tatsächli-
chen, überaus komplexen Umweltbedingungen räumlich, zeitlich und wirkfaktorbezogen 
höchst unvollständig abgebildet werden können, was zu mehr oder weniger großen Fehlein-
schätzungen führen kann. Die neuen Ergebnisse der Untersuchungen der BAW „zeigen, dass 
sich durch die Fahrrinnenanpassung die Sturmflutwasserstände zwar an einigen Orten erhö-
hen, diese Erhöhung aber im Ausmaß ausgesprochen gering ausfällt“ (PROJEKTGRUPPE 
FAHRRINNENANPASSUNG: 8). 
Bereits diese Aussage zeigt, dass es voraussichtlich zumindest eine geringe Erhöhung der 
besonders kritischen Sturmflutwasserstände geben wird und damit logischerweise zumindest 
eine entsprechend geringe Beeinträchtigung der „gegebenen Deichsicherheit“ zu erwarten ist. 
Gemäß Untersuchungen der BAW werden sich die Sturmflutpegel um weniger als ± 2 cm 
erhöhen, die Zeiträume hoher Wasserstände werden sich demnach um weniger als ± fünf Mi-
nuten, die über die Gesamtbreite des Stroms gemittelten Flut- und Ebbstromgeschwindig-
keiten um weniger als ±10 Zentimeter pro Sekunde ändern (ebenda).  
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Wie unsicher derartige Prognosen sind, zeigen auch jüngste Erfahrungen mit den Auswirkun-
gen des Emssperrwerks im niedersächsischen Gandersum auf das Hochwasser-geschehen: So 
gingen die BAW-Fachleute im Planfeststellungsverfahren noch von einer Erhöhung von „nur“ 
maximal 10 Zentimetern für die Unterlieger aus. Eingetreten sind in Emden nur wenige Jahre 
nach Inbetriebnahme des Emssperrwerks laut Angaben des NLWKN  jedoch bis zu 25 cm 
(NLWKN 17. Dezember 2007, www.wattenrat.de, Einsicht 28.12.2008), Zu der signifikanten 
Fehlprognose stellte ein verantwortlicher Mitarbeiter der BAW später fest: „Dr. Harro Heyer 
machte überhaupt keine Anstalten, irgendwelche Ausreden zu suchen: ´Unsere vor zehn Jah-
ren gemachte Prognose war falsch´, sagte der Leiter der Abteilung Wasserbau im Küstenbe-
reich der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW), als er gestern im Gebäude des Emssperrwerks 
in Gandersum in das Gutachten zur Allerheiligensturmflut vom 1. November 2006 einführte. 
So entkräftete er gleichzeitig die oft geäußerte Vermutung, die BAW mache ein Gefälligkeits-
gutachten für das Land Niedersachsen. Vor zehn Jahren hatte die BAW errechnet, dass die 
Wasserstände durch das Schließen des Emssperrwerks im Falle einer Sturmflut im Dollart um 
bis zu zehn Zentimeter ansteigen. Durch das neue Gutachten stellte sich heraus, dass es bis zu 
50 Zentimeter sind“ (SCHRÖDER / OSTFRIESENZEITUNG 18. Dezember 2007, 
www.wattenrat.de, Einsicht 28.12.2008).  
Hieraus ergibt sich eine Fehlprognose um 40%, was dem Vierfachen des Vorhergesagten 
entspricht. Diese krasse Fehleinschätzung der BAW macht deutlich, mit welcher Vorsicht 
solche Prognosen an der Tideelbe zum Hochwasserschutz zu betrachten sind. Ein derartig 
sensibler Bereich, bei dem es um das Leben und das Hab und Gut vieler Menschen geht, ver-
trägt keine derartigen Fehlprognosen. Deshalb sollten Prognosen in sicherheitssensiblen Be-
reichen wie Deichsicherheit und Hochwasserschutz mit einem Risikoaufschlag für den 
„worst-case“ versehen werden. Nach den jüngsten Erfahrungen an der Unterems wäre hier der 
Faktor fünf zur Risikovorsorge empfehlenswert. 


